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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

seit fast drei Monaten bestimmt der russische An-
griffskrieg auf die Ukraine das Weltgeschehen. Alle 
Versuche, ein Einlenken des Putin-Regimes auf di-
plomatischem Wege herbeizuführen und die Ag-
gressionen zu stoppen, blieben bisher ohne Erfolg. 
Umso wichtiger ist es, zusammen mit unseren in-
ternationalen Partnern den Druck zu erhöhen. Wir 
unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf für ihre 
Freiheit und ihr Selbststimmungsrecht.

Der Krieg wirkt sich auch auf unseren Alltag aus. 
Nach der Corona-Pandemie belasten kriegsbedingt 
gestiegene Preise unsere Bevölkerung und unsere 
Wirtschaft. Die Bundesregierung lässt Menschen 
und Betriebe in dieser von großer Sorge geprägten 
Zeit nicht allein. Am 27. April 2022 hat das Bundes-
kabinett beschlossen, schnell auf die gegenwärtige 
Ausnahmesituation zu reagieren. In einem Ergän-
zungshaushalt werden befristet zusätzliche Mit-
tel bereitgestellt, um die größten Schocks abzu-
dämpfen, unsere Energiesicherheit zu stärken und 

langfristig strukturelle Schäden an unserer Volks-
wirtschaft zu verhindern. Wir wollen Struktur-
brüche verhindern, ohne die Mechanismen unse-
rer sozialen Marktwirtschaft außer Kraft zu setzen. 
Die Bundesregierung achtet dabei auf einen ver-
antwortungsbewussten Umgang mit dem Geld der 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Wir sind uns 
unserer Verantwortung gegenüber kommenden 
Generationen bewusst. Unser Ziel ist und bleibt 
es, die grundgesetzlich vorgeschriebene Schul-
denbremse mit dem Bundeshaushalt  2023 wieder 
einzuhalten. 

Es ist unser gemeinsames Ziel, dass Deutschland 
seiner Verantwortung als verlässlicher und wirt-
schaftlich starker internationaler Partner dauer-
haft gerecht werden kann. Denn eines ist klar: Eine 
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit gleich-
gesinnter Nationen ist unerlässlich, um die aktuel-
len Herausforderungen zu bewältigen. Sei es bei der 
Stärkung der Außen- und Sicherheitspolitik, der 
wirtschaftlichen Erholung nach Corona, der Abfe-
derung der Auswirkungen des russischen Angriffs-
kriegs, der Bekämpfung einer drohenden Stagfla-
tion oder einer gemeinsamen Strategie gegen den 
Klimawandel.

Solch ein klares Bekenntnis zu internationaler Zu-
sammenarbeit und Multilateralismus zeichnete 
glücklicherweise auch die diesjährige Frühjahrsta-
gung des Internationalen Währungsfonds in Wash-
ington, D.C. sowie das jüngst in Bonn und Königs-
winter von Deutschland ausgerichtete Treffen der 
G7-Finanzministerinnen und -minister und -No-
tenbankgouverneurinnen und -gouverneure aus. 
Dies ist ein hoffnungsvolles Zeichen in schwieri-
gen Zeiten.



Zum Abschluss ein erfreulicher Hinweis in eigener 
Sache: Der Monatsbericht des Bundesministeriums 
der Finanzen erscheint mit dieser Mai-Ausgabe zum 
250.  Mal. Seit der ersten Ausgabe im August  2001, 
damals war Hans Eichel noch Bundesminister der 
Finanzen, hat sich der BMF-Monatsbericht zur gern 
gelesenen Pflichtlektüre für Kennerinnen und Ken-
ner der Steuer- und Finanzpolitik entwickelt – und 
für solche, die es noch werden wollen. Dazu gratu-
liere ich ganz herzlich, danke allen Kolleginnen und 

Kollegen im BMF, die zu seinem Erscheinen beitra-
gen, und wünsche für heute eine anregende und 
im besten Sinne nachhaltige Lektüre dieser Jubilä-
umsausgabe. Ad multos annos!

 

 
Steffen Saebisch  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
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Der Ergänzungshaushalt: gezielt Bürgerinnen 
und Bürger entlasten

 ● Am 27. April 2022 hat das Bundeskabinett eine Ergänzung des Regierungsentwurfs des Bundes-
haushalts 2022 beschlossen, das mit dem Entlastungspaket II Bürgerinnen und Bürger entlastet 
und die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine abmildert.

 ● Der Ergänzungshaushalt enthält Hilfen für Geflüchtete aus der Ukraine. So unterstützt der 
Bund Länder und Kommunen mit 2 Mrd. Euro. Für internationale humanitäre Hilfe werden 
1,45 Mrd. Euro bereitgestellt.

 ● Gezielte Maßnahmen im Umfang von 5 Mrd. Euro werden als Unterstützung für Unternehmen 
bereitgestellt, deren Kosten aufgrund der im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg 
auf die Ukraine erhöhten Erdgas- und Strompreise stark gestiegen sind.

 ● Der finanzielle Gesamtumfang des Ergänzungshaushalts beträgt 39,2 Mrd. Euro, mit Minderein-
nahmen in Höhe von 12,9 Mrd. Euro und Mehrausgaben in Höhe von 26,3 Mrd. Euro.

Deutschland steht vor großen Herausforderungen. 
Einerseits stellt die Pandemie weiterhin eine Be-
lastung für die Menschen und die Wirtschaft dar; 
andererseits bringt der verheerende Krieg in der 
Ukraine tiefgreifende Veränderungen mit sich. Er 
verändert die Sicherheitslage auf dem europäi-
schen Kontinent dramatisch und wirft drängende 
Fragen zur hiesigen Bündnis- und Verteidigungsfä-
higkeit auf. Deutschland steht als verlässlicher in-
ternationaler Partner in der Verantwortung, ver-
stärkt humanitäre Hilfe zu leisten und bei der 
Gewährleistung der weltweiten Ernährungssicher-
heit Unterstützung zu bieten. Auch hier in Deutsch-
land belasten die kriegsbedingt gestiegenen Preise, 
insbesondere die Energiepreise, Bevölkerung und 
Wirtschaft. Am stärksten betroffen sind Menschen 
mit kleineren Einkommen. Viele Unternehmen 
mit hohen Energiekosten sind stark belastet. Die 
Bundesregierung wird die Menschen und Unter-
nehmen mit diesen Sorgen nicht alleinlassen. Aus 
diesem Grund stellt der Ergänzungshaushalt be-
fristete zusätzliche Mittel bereit, die gezielt Maß-
nahmen finanzieren, um die größten Härten abzu-
federn, Deutschlands Energiesicherheit zu stärken 
und Strukturbrüchen vorzubeugen. Auch sorgt 

der Ergänzungshaushalt schon jetzt gegen etwaige 
schwierige wirtschaftliche Entwicklungen in der 
Zukunft vor. Mit dem Ergänzungshaushalt reagiert 
die Bundesregierung schnell und transparent auf 
eine erschütternde Ausnahmesituation. Dabei ver-
gisst sie jedoch nicht ihre Verantwortung für die 
künftigen Generationen: So strebt sie weiterhin die 
Rückkehr zum Normalfall der Schuldenbremse im 
Bundeshaushalt 2023 an.

Der Ergänzungshaushalt – 
schnell und transparent auf 
eine Ausnahmesituation 
reagieren

Einige Maßnahmen zur Abfederung der größten 
Härten der Krise waren schon im Zweiten Regie-
rungsentwurf des Bundeshaushalts enthalten, der 
am 16. März 2022 vom Bundeskabinett beschlossen 
wurde, so z.  B. die Maßnahmen des Entlastungs-
pakets I und des Vierten Corona-Steuerhilfegeset-
zes. Letztere boten den Menschen und Unterneh-
men Unterstützung angesichts der auslaufenden 
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Der Ergänzungshaushalt: gezielt Bürgerinnen und Bürger entlasten

Corona-Pandemie und der steigenden Energie-
preise. Zudem bildete der Zweite Regierungsent-
wurf des Bundeshaushalts Maßnahmen ab, um die 
humanitäre Hilfe und Ernährungssicherheit welt-
weit zu fördern, und stellte Mittel für den Aufbau 
von Gasreserven sowie für die finanzielle Unter-
stützung der Ukraine bereit.

Dennoch war bereits im Februar  2022, als das 
erste Entlastungspaket vom Koalitionsausschuss 
beschlossen wurde, absehbar, dass diese Maß-
nahmen angesichts des russischen Angriffskriegs 
auf die Ukraine nicht genügen würden. Aus die-
sem Grund hat die Bundesregierung einen Ergän-
zungshaushalt angekündigt, um transparent und 
pragmatisch auf die neue Sicherheitslage und ihre 
humanitären und wirtschaftlichen Auswirkun-
gen reagieren zu können. So hat das Kabinett am 
27.  April  2022 eine Ergänzung des Zweiten Re-
gierungsentwurfs des Bundeshaushalts  2022 be-
schlossen. Mit dieser werden u.  a. weitere Ent-
lastungen umgesetzt, die am 23.  März  2022 vom 
Koalitionsausschuss beschlossen worden sind 
(Entlastungspaket  II). Mit diesem Paket werden 
Bürgerinnen und Bürger weiter schnell und unbü-
rokratisch entlastet. Zu den Maßnahmen gehören 
beispielsweise eine Absenkung der Energiesteuer 
auf Kraftstoffe auf das europäische Mindestmaß, 
vergünstigte Tickets für den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) als Alternative zum Pkw 
sowie Einmalzahlungen an Familien und finanzi-
ell Schwächere. Im Speziellen geht es dabei um die 
folgenden Maßnahmen:

 ● Energiesteuer auf Kraftstoffe soll für drei Mo-
nate gesenkt werden; für Benzin reduziert sich 
der Energiesteuersatz um 29,55 Cent/Liter, für 
Dieselkraftstoff um 14,04 Cent/Liter,

 ● einmalige Energiepauschale in Höhe von 
300 Euro für alle einkommensteuerpflichtigen 
Erwerbstätigen,

 ● Kinderbonus 2022 als zusätzliche Einmalzah-
lung für Familien von 100 Euro pro Kind,

 ● Einmalzahlung für Empfangende von Sozi-
alleistungen von 100 Euro (zusätzlich zu der 
bereits beschlossenen Einmalzahlung von 
100 Euro),

 ● vergünstigte Tickets für den ÖPNV für 9 Euro 
pro Monat für 90 Tage („9 für 90“-Ticket).

Solidarität mit der Ukraine

Im Ergänzungshaushalt findet ebenfalls Deutsch-
lands Solidarität mit der Ukraine Ausdruck. Zum 
einen wird mit ihm schnelle Hilfe für die Menschen 
ermöglicht, die vor dem Krieg in der Ukraine geflo-
hen sind. So wird der Bund im Jahr 2022 die Länder 
und Kommunen mit insgesamt 2 Mrd. Euro unter-
stützen, um die Kosten der Geflüchteten mitzutra-
gen. Dazu gehören u. a. Unterkunft, Lebenshaltung, 
Kinderbetreuung und Schule sowie Gesundheit und 
Pflege. Zudem entlastet der Bund die Länder von 
den Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz, indem Geflüchtete aus der Ukraine künf-
tig Leistungen nach dem Zweiten beziehungsweise 
Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches erhalten. 
Zum anderen stellt der Ergänzungshaushalt zusätz-
liche Mittel für die Verteidigung der Ukraine bereit: 
Die Ertüchtigungshilfe von 225  Mio.  Euro wurde 
auf 2 Mrd. Euro angehoben und bietet so noch ef-
fektivere Unterstützung für die Ukraine bei der 
Ausübung ihres legitimen Rechts auf militärische 
Selbstverteidigung gegen den völkerrechtswidri-
gen Angriffskrieg Russlands. Für internationale 
humanitäre Ausgaben stellt der Ergänzungshaus-
halt Mittel in Höhe von 1,45 Mrd. Euro bereit. Auch 
bei der Frage der Energiesicherheit, die infolge des 
Kriegs besonders dringlich erscheint, greift der Er-
gänzungshaushalt: So werden die Mittel für Gas-
reserven mehr als verdoppelt, von 1 Mrd. Euro auf 
insgesamt 2,5 Mrd. Euro.

Ausnahmesituationen sind nur schwer planbar  – 
sie erfordern Handlungsfähigkeit und Freiräume. 
Im Ergänzungshaushalt werden daher auch Not-
bewilligungen nachvollzogen sowie Mittel für wei-
tere absehbare Belastungen bereitgestellt.
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Stoßdämpfer für die Wirtschaft: 
Unternehmenshilfen

„Mit den notwendigen Sanktionen treffen 
wir das Regime von Wladimir Putin. Aber 
auch Unternehmen in Deutschland lei-
den unter den Folgewirkungen des russi-
schen Angriffskriegs. Zur Abfederung be-
nötigen sie kurzfristig Liquidität. […] Wir 
unterstützen die betroffenen Unternehmen 
zielgenau. Gleichzeitig gehen wir verant-
wortungsbewusst mit dem Geld der Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler um. Die Hil-
fen werden befristet sein. Als Stoßdämpfer 
sollen sie Strukturbrüche verhindern, ohne 
Marktkräfte aufzulösen.“

Christian Lindner, Bundesfinanzminister

Analog zu dem oben genannten Ansatz bereitet die 
Bundesregierung besondere Unterstützung für die 
Unternehmen vor, die vom Krieg in der Ukraine be-
sonders in Mitleidenschaft gezogen werden. Denn 
das Kriegsgeschehen selbst sowie die Sanktionen, 
welche die russische Wirtschaft hart treffen und 
so Wladimir Putins Kriegskasse schmälern, wirken 

sich leider auch auf Unternehmen in Deutschland 
aus. Für Unternehmen mit stark gestiegenen Kos-
ten aufgrund der im Zusammenhang mit dem rus-
sischen Angriffskrieg auf die Ukraine gestiegenen 
Erdgas- und Strompreise stellt der Ergänzungs-
haushalt nun 5 Mrd. Euro bereit. Dabei wird auf ge-
zielte Hilfe geachtet, im Einklang mit einem ver-
antwortungsbewussten Umgang mit dem Geld der 
Steuerzahlenden. Marktkräfte bleiben intakt.

In Summe führen die Maßnahmen des Ergän-
zungshaushalts zu Mindereinnahmen in Höhe von 
12,9  Mrd.  Euro und Mehrausgaben in Höhe von 
26,3 Mrd. Euro; der finanzielle Gesamtumfang des 
Ergänzungshaushalts beträgt somit 39,2 Mrd. Euro. 
Die abschließende Entscheidung über den Bundes-
haushalt 2022 liegt jetzt beim Deutschen Bundestag.
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Interview mit Staatssekretärin Prof. Dr. Luise 
Hölscher

Auf nationaler Ebene reagiert Deutschland u. a. mit dem Ergänzungshaushalt auf die Folgen des Angriffs-
kriegs Russlands auf die Ukraine. Auf internationaler Ebene wirkt Deutschland an Sanktionen mit, die als 
Reaktion auf den Krieg ergriffen worden sind. Diese werden in Europa durch die Europäische Union (EU) be-
schlossen, federführend für die deutsche Seite verhandelt dabei das Auswärtige Amt. Bei Sanktionen auf den 
Finanzsektor und den Zahlungsverkehr nimmt das BMF eine wichtige Rolle ein, z. B. bei Abstimmungen und 
mit fachlichen Vorschlägen. Und dann müssen die beschlossenen Sanktionspakete der EU von Deutschland, 
wie von allen Mitgliedstaaten, umgesetzt werden.

Sanktionsdurchsetzung ist kein 
kleines Unterfangen. Welche 
Rolle kommt dem BMF in 
diesem Prozess zu?

Sanktionen können eine Vielzahl von Sachver-
halten betreffen. Demzufolge sind zahlreiche Be-
hörden auf Bundes- und Landesebene involviert. 
Deren Zusammenarbeit und der Austausch von 

Expertise ist von großer Bedeutung  – genau hier 
liegt der Schlüssel für die effektive Durchsetzung 
der Sanktionspakete der EU.

Das BMF nimmt eine zentrale Rolle in diesem Pro-
zess ein, indem es in gemeinsamer Federführung 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK) die von der Bundesregierung 
eingerichtete Task Force führt. Die Task Force ko-
ordiniert die Zusammenarbeit von Behörden und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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entwickelt sie strukturell sowie durch Vernetzung 
von Kompetenzen und Erfahrungen weiter; sie 
schafft Klarheit und etabliert gemeinsames syste-
matisches Vorgehen. Wesentliche Herausforderun-
gen und Regelungslücken in den für Sanktions-
durchsetzung relevanten Rechtsgebieten wurden 
bereits analysiert und Lösungsvorschläge erarbei-
tet. Auf genau dieser Basis berät der Deutsche Bun-
destag derzeit z. B. den Entwurf eines ersten Sank-
tionsdurchsetzungsgesetzes Lücken, wie bei der 
Zuständigkeit der Behörden und bei der Sicher-
stellung von Vermögensgegenständen, sollen ge-
schlossen werden.

Beim Vollzug der Sanktionen sind zunächst das 
BMWK, das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) und die Bundesbank ange-
sprochen. Das BMWK ist beispielsweise federfüh-
rend beim Außenwirtschaftsrecht, das auch die 
Straf- und Bußgeldbewehrung von Verstößen ge-
gen EU-Embargos regelt. Außerdem sind dort Waf-
fenembargos national festzuschreiben. Das BAFA 
ist die administrative Umsetzungsbehörde insbe-
sondere für Ausfuhrgenehmigungsverfahren. Die 
Bundesbank nimmt als national zuständige Stelle 
u. a. Meldungen über eingefrorene Gelder entgegen.

Auch der Zuständigkeitsbereich des BMF ist be-
teiligt: Der Zoll unterstützt die Durchsetzung der 
Sanktionen im Rahmen seiner Mitwirkungspflich-
ten bei der Überwachung des Warenverkehrs  – 
d.  h. immer, wenn es um Einfuhr, Ausfuhr oder 
Durchfuhr geht. Außerdem hat das BMF die nö-
tige Expertise im Bereich Finanzmarkt, die es in die 
Abstimmung mit den anderen in der Task Force ge-
bündelten Ressorts einbringt.

Wie sehen Sie die Rolle der G7 
bei den Sanktionen, auch im 
Kontext der EU? Gibt es hier 
eine Konkurrenz oder vielmehr 
eine Ergänzung?

Im Bereich der Sanktionsdurchsetzung hat die 
G7  – zusammen mit Australien  – die sogenannte 
REPO-Arbeitsgruppe eingerichtet. Der Name steht 
für „Russian Elites, Proxies and Oligarchs“. Diese 
Zusammenarbeit zielt darauf ab, gegenseitig von 
den Erfahrungen zu profitieren. Darüber hinaus 
tauschen sich die Finanzministerien und Zentral-
banken der  G7 zu den makroökonomischen Aus-
wirkungen des Kriegs und der Sanktionen aus. Eine 
Konkurrenz mit der EU gibt es dabei nicht, es geht 
um ein sehr konstruktives Miteinander.

Dabei gilt es jedoch, zu beachten, dass für uns nur 
die von der  EU verhängten Sanktionen rechtlich 
verbindlich sind. Diese gelten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unmittelbar, bedürfen also keines 
weiteren nationalen Rechtsakts. Die Sanktions-
durchsetzung in anderen, befreundeten Rechtsräu-
men gibt aber allen Mitgliedern der internationa-
len Arbeitsgruppen wichtige Anhaltspunkte dafür, 
wo man im Vergleich steht und an welchen Stellen 
man vielleicht nachziehen sollte.

Uns alle eint das Ziel, die wirtschaftlichen Ressour-
cen Russlands und seiner Eliten so weit zu schwä-
chen, dass dort ein Umdenken einsetzt und der 
Krieg gegen die Ukraine möglichst bald endet.
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Woran wird gemessen, wie 
effektiv die Sanktionen sind?

Letztlich wird der Gradmesser für den Erfolg der 
Samktionen sein, ob wir es schaffen, dass Präsident 
Wladimir Putin irgendwann in naher Zukunft sei-
nen Krieg gegen die Ukraine beendet. Bis es so weit 
ist, haben wir trotz aller bisherigen Anstrengungen 
noch viel Arbeit vor uns.

Im ökonomischen Bereich ist klar, dass die Auswir-
kungen in Russland eher mittelfristig bis langfristig 
zu spüren sein werden, etwa, wenn für die (militäri-
sche) Industrie zukünftig wichtige Ersatzteile oder 
Hightech-Güter fehlen werden.

Die Effektivität der Sanktionsdurchsetzung bei den 
sogenannten Individuallistungen ist schwer zu be-
messen. Meist wird auf den Wert der eingefrorenen 
Vermögensgegenstände geschaut. In Deutschland 
liegen die eingefrorenen Bankguthaben bei rund 
142 Mio. Euro.1 Gleichzeitig gelten zwei Jachten im 
Wert von mehreren 100 Mio. Euro als eingefroren 
und die Behörden gehen derzeit in einzelnen Fällen 
sehr intensiv Immobilienbesitz nach. Daneben wir-
ken aber auch die güterbezogenen Restriktionen, 
wie z.  B. das Waffenembargo gegenüber Russland 
und Belarus sowie das Ausfuhrverbot für Güter 
und Technologien, die in der Luft- und Raumfahrt 
verwendet werden können oder zur Verbesserung 
des Verteidigungs- und Sicherheitssektor dienen 
könnten. Diese setzen wir konsequent mit BAFA 
und Zoll um. 

Die mit den Sanktionsmaßnahmen verbundene 
Symbolwirkung ist ebenfalls nicht zu unterschät-
zen – als solche aber natürlich nicht messbar. Alle 
Sanktionen zusammengenommen, trifft Deutsch-
land gemeinsam mit der internationalen Gemein-
schaft Russland und Belarus hart.

1 Stand: 13. Mai 2022.

Ziel ist, dass der Krieg beendet 
wird. Welche anderen Mittel 
neben Sanktionen gibt es, dies 
zu erreichen?

An erster Stelle muss immer die Diplomatie ste-
hen. Es muss das gemeinsame Ziel sein, zu einer 
tragfähigen Friedensregelung für die Ukraine zu 
kommen.

Wir verlassen uns aber nicht allein darauf. Daher 
hat sich die Bundesregierung dazu entschlossen, 
die Ukraine zusammen mit unseren Partnern in 
Europa und in der Welt zu unterstützen – finanziell, 
humanitär und auch durch die Bereitstellung mili-
tärischer Ausrüstung. Insbesondere im Bereich der 
Finanzhilfen kommt Deutschland als Präsident-
schaft der G7 aktuell eine besonders wichtige Rolle 
bei der Mobilisierung von Unterstützung aus vielen 
Ländern und Institutionen zu.

Zusammen mit den Sanktionen soll der Druck am 
Ende dazu führen, dass die Russische Föderation 
einlenkt. Noch ist die Einsicht dafür offenbar nicht 
im ausreichenden Maße da. Aber auch die Men-
schen in Russland spüren, dass sich das Leben für 
sie verschlechtert, und die Unzufriedenheit mit der 
eigenen Regierung steigt.

Auch – vielleicht gerade – 
in Ausnahmesituationen 
spielt die Steuerpolitik eine 
besonders wichtige Rolle. Wie 
können wir den Ukrainerinnen 
und Ukrainern helfen?

Steuerliche Maßnahmen leisten einen wichtigen 
Beitrag bei der Bewältigung von Krisen. Das haben 
die vergangenen Jahre gezeigt, und so ist es auch bei 
der humanitären Unterstützung von Kriegsflücht-
lingen aus der Ukraine. Die Steuerpolitik hat schnell 
reagiert und bewährte Instrumente ergriffen, um 
steuerliche Rahmenbedingungen zu schaffen, wel-
che die dringend benötigte Hilfe ermöglichen und 
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fördern. Sei es durch Erleichterungen (z.  B. durch 
sogenannte Nichtbeanstandungsregeln) oder 
durch Rechtsklarheit und -sicherheit. 

Durch sogenannte Katastrophenerlasse kann 
schnell reagiert werden. Mit entsprechendem Er-
lass vom 17.  März 2022 wurden steuerliche Maß-
nahmen insbesondere zur Unterstützung und 
Anerkennung derjenigen Personen und Organi-
sationen getroffen, die sich in dieser humanitären 
Katastrophe persönlich oder finanziell engagieren.2 
Darin finden sich Regelungen zum erleichterten 
Nachweis von Spenden an gemeinnützige Organi-
sationen oder beispielsweise Arbeitslohnspenden. 
Darüber hinaus sind eine Reihe von umsatzsteuer-
lichen Regelungen enthalten. Zum Beispiel wird im 
Billigkeitswege sichergestellt, dass in bestimmten 
Fällen die unentgeltliche Überlassung von Wohn-
raum an Kriegsflüchtlinge keine ungünstigen steu-
erlichen Folgen mit sich bringt.

2 Abrufbar unter dem Shortlink 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220511

Ergänzend haben wir gemeinsam mit den Län-
dern FAQ erstellt.3 In möglichst verständlicher 
Form können sich Bürgerinnen und Bürger hier 
informieren.

Darüber hinaus gibt es weitere steuerliche Maß-
nahmen, mit denen die Ukraine unterstützt wird. 
Zum Beispiel haben wir unmittelbar nach der In-
vasion russischer Truppen in die Ukraine die steu-
erliche Verwaltungszusammenarbeit mit Russland 
ausgesetzt, insbesondere den Informationsaus-
tausch. Auch eine solchen Maßnahme trägt zum 
Schutz der Ukrainerinnen und Ukrainer bei, indem 
die Informationslage Russlands geschwächt und 
die Erhebung von Steuern und damit die Hebung 
finanzieller Ressourcen erschwert wird. Ein inter-
national abgestimmtes Vorgehen ist essenziell. Da-
her arbeiten wir auch im Steuerbereich sehr eng 
mit unseren internationalen Partnern zusammen.

3 Abrufbar unter dem Shortlink 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220512
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Deutsches Stabilitätsprogramm 2022: Solide 
Finanzen in einer herausfordernden Zeit

 ● Das Bundeskabinett hat am 27. April 2022 das Deutsche Stabilitätsprogramm 2022 beschlossen. 
Das Stabilitätsprogramm zeigt: Deutschland verfügt über solide Finanzen in einer herausfor-
dernden Zeit.

 ● Mit soliden Staatsfinanzen bekräftigt Deutschland seine Rolle als ein Stabilitätsanker der 
Europäischen Union. Die aktuelle Projektion der Staatsfinanzen schätzt den gesamtstaatlichen 
Finanzierungssaldo im Jahr 2022 auf rund -3 ¾ Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Im 
Jahr 2023 wird das Defizit zunächst deutlich zurückgehen und in den darauffolgenden Jahren 
weiter kontinuierlich sinken. Bis zum Jahr 2026 wird das Finanzierungsdefizit auf rund ½ Pro-
zent des BIP zurückgehen.

 ● Die gesamtstaatliche sogenannte Maastricht-Schuldenstandsquote (Schuldenstand in Prozent 
des BIP) stieg zum Ende des vergangenen Jahres auf 69,3 Prozent des BIP. Der Projektion zufol-
ge wird sie zum Ende des laufenden Jahres auf rund 66 ¾ Prozent des BIP zurückgehen. In den 
folgenden Jahren bis zum Ende des Projektionszeitraums im Jahr 2026 wird ein kontinuierlicher 
Rückgang der Schuldenstandsquote auf 64 ½ Prozent des BIP erwartet.

 ● Der projizierte Abbau der Schuldenstandsquote über den Programmhorizont und die Rück-
kehr zur Einhaltung der regulären Kreditobergrenze nach der deutschen Schuldenregel ab dem 
Jahr 2023 dokumentieren finanzielle Stabilität. Gleichzeitig nimmt die Bundesregierung ihre 
internationale Verantwortung wahr und fördert gezielt die wirtschaftliche Belebung und den 
Umbau hin zu einer digitalen und klimafreundlichen Volkswirtschaft.

Einleitung

Das Bundeskabinett hat am 27.  April  2022 das 
Deutsche Stabilitätsprogramm  2022 beschlossen. 
Das Programm berichtet über die Entwicklung des 
gesamtstaatlichen Haushalts sowie die Zielsetzung 
der deutschen Finanzpolitik. Im Anschluss wurde 
das Stabilitätsprogramm fristgerecht gemäß den 

Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts an 
die Europäische Kommission und den Rat „Wirt-
schaft und Finanzen“, kurz ECOFIN, übersandt. Das 
Programm enthält eine Projektion der wichtigsten 
finanzpolitischen Kennzahlen sowie eine Erläute-
rung der wichtigsten finanzpolitischen Maßnah-
men. Damit kommt Deutschland den Bestimmun-
gen des Stabilitäts- und Wachstumspakts nach.
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Deutsches Stabilitätsprogramm 2022: Solide Finanzen in einer herausfordernden Zeit

Projektion 
Die im Stabilitätsprogramm enthaltene Pro-
jektion der Haushaltsentwicklung aller 
staatlichen Ebenen beruht auf der Jahres-
projektion der Bundesregierung zur gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung vom 26. Janu-
ar 2022, den anhand der Jahresprojektion 
aktualisierten Ergebnissen des Arbeitskrei-
ses „Steuerschätzungen“ vom 11. Novem-
ber 2021, des auf dieser Basis erstellten und 
am 16. März 2022 von der Bundesregie-
rung verabschiedeten zweiten Regierungs-
entwurfs zum Bundeshaushalt 2022 sowie 
den Eckwerten für den Regierungsentwurf 
des Bundeshaushalts 2023 und der Finanz-
planung bis 2026. Zusätzlich berücksich-
tigt wurden das geplante „Sondervermögen 
Bundeswehr“ sowie der Beschluss der Re-
gierungsparteien vom 23. März 2022 über 
ein „Maßnahmenpaket des Bundes zum 
Umgang mit den hohen Energiekosten“. Be-
reits zu Beginn der Legislaturperiode, im De-
zember 2021, hatte die Bundesregierung mit 
dem zweiten Nachtragshaushalt 2021 ei-
ne zusätzliche Zuführung an das Sonderver-
mögen „Energie- und Klimafonds“ in Höhe 
von 60 Mrd. Euro bereitgestellt, um die pan-
demiebedingte Investitionszurückhaltung 
aufzulösen und zusätzliche wirtschaftli-
che Impulse zur Bewältigung der Folgen der 
Pandemie zu setzen. Auch diese Mittel sind 
Teil der aktuellen Haushalts- und Finanzpla-
nung des Bundes. Stichtag der Projektion ist 
der 31. März 2022.

Die Bundesregierung übersendet das Stabilitäts-
programm in einer herausfordernden Zeit. Die fi-
nanzpolitische Ausgangslage wird in diesem Früh-
jahr vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg 
Russlands auf die Ukraine überschattet. Der Ein-
marsch russischer Truppen in die Ukraine ändert 

die Sicherheitslage in Europa grundlegend und 
macht deutlich, wie wichtig es ist, Freiheit und De-
mokratie zu schützen und aus diesem Grund ihre 
Wehrhaftigkeit sicherzustellen. Die Zahlen aus dem 
Programm weisen aus, dass Deutschland trotz die-
ser Herausforderungen weiterhin finanziell gut 
aufgestellt ist. Auch weil sich die Bundesregierung 
weiter kraftvoll gegen die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie stemmt und zugleich zielgerich-
tete Maßnahmen ergreift, um die Bürgerinnen und 
Bürger und Betriebe in Deutschland bei den gestie-
genen Energiekosten zu entlasten. Die dazu erfor-
derliche Nettokreditaufnahme wird schnell und 
gezielt zurückgeführt. Mit soliden Staatsfinanzen 
bekräftigt Deutschland seine Rolle als ein Stabili-
tätsanker der Europäischen Union.

Entwicklung der 
Staatsfinanzen

Entwicklung des 
Finanzierungssaldos

Infolge der Corona-Pandemie verzeichnete der 
Staat insgesamt auch im Jahr  2021 ein Finanzie-
rungsdefizit (siehe Tabelle 1). Relativ zum BIP war 
es mit 3,7  Prozent des BIP das fünfthöchste Defi-
zit seit der Deutschen Einheit (1995: 9,4  Prozent, 
2010: 4,4 Prozent, 2020: 4,3 Prozent, 2002: 3,9 Pro-
zent). Mit 4,0  Prozent des BIP verzeichnete der 
Bund (Kernhaushalt und Extrahaushalte) sogar 
ein leicht höheres Defizit als der Staat insgesamt. 
Grund für das geringere gesamtstaatliche Defi-
zit war ein leicht positiver Finanzierungssaldo bei 
Ländern und Gemeinden (zusammen rund 0,2 Pro-
zent) sowie bei der Sozialversicherung (0,1 Prozent). 
Zu dieser Entwicklung trug vor allem bei, dass der 
Bund die Maßnahmen zur Bekämpfung der Fol-
gen der Pandemie im Jahr 2021 weitgehend allein 
finanzierte.
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Finanzierungssalden nach staatlichen Ebenen
in Prozent des BIP

Für das laufende Jahr wird ein gesamtstaatliches Fi-
nanzierungsdefizit von rund 3  ¾  Prozent des BIP 
erwartet. Das im Vergleich zum Vorjahr somit an-
nähernd unveränderte Defizit resultiert daraus, 
dass der Rückgang bei den Einnahmen (in Prozent 
des BIP) kompensiert wird durch eine geringere 
Dynamik bei den Ausgaben und einen daraus re-
sultierenden Rückgang der Staatsquote.

Im Jahr  2023 wird der Staatshaushalt ein Defizit 
von rund 2 Prozent des BIP aufweisen. Die Verbes-
serung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im We-
sentlichen aus dem Auslaufen temporärer Maß-
nahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
der Corona-Pandemie und den Folgen des Ukrai-
ne-Kriegs. Bis zum Jahr 2026 geht das gesamtstaat-
liche Finanzierungsdefizit auf rund ½ Prozent des 
BIP zurück. Wie bereits im Jahr 2021 wird das ge-
samtstaatliche Defizit im Wesentlichen vom Bund 
getragen.

Entwicklung der strukturellen 
Indikatoren

Der staatliche Finanzierungssaldo wird von der Fi-
nanzpolitik in erster Linie durch die Haushaltspoli-
tik, über die Gestaltung von Einnahmen und Ausga-
ben, beeinflusst. Daneben wirken jedoch eine Reihe 
konjunktureller und außergewöhnlicher Faktoren, 
die zu großen Teilen außerhalb der direkten Kon-
trolle der Regierungen liegen. Um die Finanzpolitik 
bereinigt um diese Faktoren zu bewerten, werden 
daher im europäischen Haushaltsüberwachungs-
verfahren strukturelle Indikatoren betrachtet.

Zur Ermittlung des strukturellen Finanzierungs-
saldos wird der nominale Saldo um konjunkturelle 
Einflussfaktoren und grundsätzlich um Einmal-
effekte gemäß einer EU-einheitlichen Methodik 
bereinigt. Die Maßnahmen zur Bewältigung der 
COVID-19-Pandemie werden dabei jedoch nicht 
als Einmaleffekte berücksichtigt. Diese Vorgehens-
weise folgt dem Vorschlag der Europäischen Kom-
mission, all diese Maßnahmen unter der Ausnah-
meklausel zu behandeln.1

Auf dieser Basis lag der gesamtstaatliche struktu-
relle Finanzierungssaldo im Jahr 2021 bei -2,1 Pro-
zent des BIP (s. a. Tabelle 2). Im Jahr 2022 wird das 
strukturelle Defizit auf rund 3  ½  Prozent des BIP 
steigen. Der Anstieg des strukturellen Defizits  – 
im Vergleich zum annähernd konstanten tatsäch-
lichen Finanzierungssaldo  – resultiert aus einem 
deutlich geringeren konjunkturell bedingten Fi-
nanzierungsdefizit infolge des Rückgangs der ne-
gativen Produktionslücke. Ab dem Jahr  2023 setzt 
die strukturelle Konsolidierung des Staatshaushalts 
ein, die sich im Wesentlichen aus dem Auslaufen 
der befristeten Maßnahmen zur Bekämpfung der 
COVID-19-Pandemie ergibt. Im Durchschnitt der 
Jahre 2023 bis 2026 wird das strukturelle Finanzie-
rungsdefizit des Jahres 2022 um ¾ Prozent des BIP 
pro Jahr abgebaut. Im Jahr 2026 kann Deutschland 
sein mittelfristiges Haushaltsziel von strukturell 
-½ Prozent des BIP wieder einhalten.

1 Europäische Kommission (30. März 2020), „Guidelines for a 
streamlined format of the 2020 Stability and Convergence 
Programmes in light of the COVID-19 outbreak“.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bund -4,0 -3 -1 ½ -1 ½ -1 -1

Länder 0,1 - ¼ 0 0 ¼ ¼ 

Gemeinden 0,0 0         0 0 0 ¼ 

Sozialversicherung 0,1 - ¼ - ½ - ½ - ¼ - ¼

Staat insgesamt -3,7 -3 ¾ -2 -1 ¾ -1 - ½

Differenzen sind rundungsbedingt. Angaben für die Projektionsjahre sind auf ¼ Prozentpunkte des BIP gerundet. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 1
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Deutsches Stabilitätsprogramm 2022: Solide Finanzen in einer herausfordernden Zeit

Struktureller Finanzierungssaldo im Vergleich zum tatsächlichen Finanzierungssaldo
in Prozent des BIP

Entwicklung des Schuldenstands

In den Jahren  2013 bis  2019 ging die Schul-
denstandsquote kontinuierlich zurück. Zum Ende 
des Jahres 2019 betrug der Schuldenstand 58,9 Pro-
zent des BIP. Damit wurde der Referenzwert des 
Maastricht-Vertrags von 60  Prozent erstmals seit 
dem Jahr  2002 wieder unterschritten. Der Rück-
gang der Schuldenstandsquote in den Jahren vor 
Ausbruch der Corona-Pandemie hat dazu beige-
tragen, auf die Herausforderungen durch die Coro-
na-Pandemie entschlossen und kraftvoll reagieren 

zu können, ohne die Stabilität des Staatshaushalts 
zu gefährden. Infolge der Maßnahmen zur Bewäl-
tigung der Pandemie stieg die Schuldenstands-
quote auf 68,7  Prozent des BIP im Jahr  2020 und 
dann 69,3 Prozent zum Ende des Jahres 2021 (s. a. 
Abbildung 1).

Im Jahr  2022 wird die Schuldenstandsquote auf 
rund 66 ¾ Prozent des BIP zurückgehen. Dass trotz 
des hohen gesamtstaatlichen Budgetdefizits ein 
Rückgang der Schuldenstandsquote erreicht wird, 
ergibt sich im Wesentlichen aus zwei Effekten: Zum 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Struktureller Finanzierungssaldo -2,1 -3 ½ - 2 ¼ -2 -1 - ½

Tatsächlicher Finanzierungssaldo -3,7 -3 ¾ -2 -1 ¾ -1 - ½

Angaben zum Finanzierungssaldo für die Projektionsjahre sind auf ¼ Prozentpunkte des BIP gerundet.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Maastricht-Schuldenstandsquote von 2008 bis 2026

in Prozent des BIP

Quellen: bis 2021: Deutsche Bundesbank, ab 2022: Projektion BMF, Stand April 2022, auf Viertelprozentpunkte gerundet

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Schuldenstandsquote in Prozent des BIP Maastricht-Referenzwert

Projektion

Abbildung 1

Tabelle2

19



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
Mai 2022Deutsches Stabilitätsprogramm 2022: Solide Finanzen in einer herausfordernden Zeit

einen hat die Kreditaufnahme am Kapitalmarkt im 
Jahr 2021 aufgrund der unsicheren Haushaltssitu-
ation den kassenmäßigen Bedarf überstiegen, was 
die Neuverschuldung im Jahr  2022 vermindern 
wird, zum anderen wird der erwartete hohe nomi-
nale BIP-Zuwachs im Jahr 2022 für sich betrachtet 
die Schuldenstandsquote deutlich verringern. Für 
das Ende der Programmperiode wird ein Rückgang 
der Schuldenstandsquote auf 64 ½ Prozent des BIP 
erwartet.

Strategische Ausrichtung 
der Finanzpolitik der 
Bundesregierung

Die neue Bundesregierung hat es sich für die kom-
menden Jahre zur Aufgabe gemacht, nach drei 
Ausnahmejahren mit hoher Verschuldung die öf-
fentlichen Finanzen wieder fit für die Zukunft zu 
machen.

Das bedeutet einerseits, wichtige Impulse für die 
wirtschaftliche Belebung und für die klimafreund-
liche und digitale Transformation der deutschen 
Volkswirtschaft zu setzen und damit jetzt Hand-
lungsfähigkeit sicherzustellen. Andererseits impli-
ziert es eine Rückkehr zur Einhaltung der regulären 
Kreditobergrenze nach der deutschen Schulden-
regel ab dem Jahr  2023 und eine voraussichtli-
che Reduzierung der Schuldenstandsquote in den 
Folgejahren. Die Bundesregierung schafft damit 
Vertrauen in stabile Staatsfinanzen und zeigt, dass 
sie mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler verantwortungsvoll umgeht. Gleichzeitig 
stellt sie mit diesem Kurs sicher, dass die fiskalische 
Handlungsfähigkeit in künftigen Krisen gewähr-
leistet ist.

Da private Investitionen den ganz überwiegen-
den Teil der gesamtwirtschaftlichen Investitionen 
ausmachen und für das Gelingen der Transforma-
tion maßgeblich sind, fokussiert sich die Finanz-
politik auf Maßnahmen, die Wachstumspotenziale 
heben. Sie ist innovationsfreundlich ausgestaltet 
und zielt insbesondere auf die Innovationskraft, 

die Eigeninitiative und die Kreativität in der freien 
Marktwirtschaft ab. Aufgabe der Finanzpolitik ist 
es, dazu beizutragen, diese Kräfte der Privatwirt-
schaft zu entfesseln. Unternehmen sollen die Mög-
lichkeit haben, die Technologieführerschaft in 
CO2-neutralen Produktionsverfahren und klima-
freundlichen Produkten zu erlangen. Insbesondere 
im produktivitätssteigernden Potenzial der Digita-
lisierung sieht die Bundesregierung eine zentrale 
Grundlage für künftiges Wachstum.

Zur wachstumsfreundlichen Finanzpolitik ge-
hören auch Entlastungen für Menschen und Un-
ternehmen, die derzeit von gestiegenen Preisen, 
insbesondere für Energie, belastet sind. Diese Ener-
giepreissteigerungen könnten auch die wirtschaft-
liche Erholung nach der Corona-Krise schwächen. 
Deshalb hat die Koalition am 23. Februar 2022 be-
schlossen, die EEG-Umlage bereits im Juli  2022 
abzuschaffen, den Grundfreibetrag und den Ar-
beitnehmer-Pauschbetrag zu erhöhen sowie die 
Entfernungspauschale für Fernpendlerinnen und 
-pendler anzuheben. Bereits mit dem Regierungs-
entwurf des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes 
sind schnell Entlastungen auf den Weg gebracht 
worden. Darin enthalten sind u. a. die Verlängerung 
der Homeoffice-Pauschale, die Verlängerung der 
erweiterten Verlustverrechnung, längere Fristen 
für die Abgabe von Steuererklärungen, steuerfreie 
Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld und die Steuer-
befreiung für Bonuszahlungen an Pflegekräfte von 
bis zu 3.000 Euro.

Darüber hinaus setzt die Bundesregierung Maß-
nahmen um, die das Ziel haben, die humanitären, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswir-
kungen des russischen Angriffskriegs gegen die 
Ukraine abzumildern. Insbesondere die Maßnah-
men zum zielgerichteten Abfedern der finanziellen 
Auswirkungen der gestiegenen Energiekosten in-
folge des Angriffs durch Russland auf die Ukraine 
wurden so gewählt, dass die preislichen Anreize 
zur Einsparung von Energie fortbestehen und es zu 
keinem zusätzlichen Anstieg der Öl- und Gaspreise 
kommt. Gleichzeitig verstärkt die Bundesregierung 
ihre humanitären Anstrengungen im Zusammen-
hang mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. 
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Sie hat die Mittelbedarfe im Rahmen eines Ergän-
zungshaushalts in die parlamentarischen Beratun-
gen zum Bundeshaushalt 2022 eingebracht.

Zudem stärkt die Bundesregierung die Verteidi-
gungsfähigkeit Deutschlands und stellt sicher, 
dass die Bundeswehr ihre Bündnisverpflichtungen 
wahrnehmen kann. In diesem Zusammenhang hat 
die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Er-
richtung eines „Sondervermögens Bundeswehr“ 
sowie einen Gesetzentwurf zur Änderung des 
Grundgesetzes (Art.  87a) vorgelegt. Mit dem Son-
dervermögen sollen einmalig 100 Mrd. Euro bereit-
gestellt werden, um insbesondere bedeutsame und 
komplexe mehrjährige Ausrüstungsvorhaben der 
Bundeswehr zu finanzieren.

Bei der Gestaltung des Finanzplatzes Deutschland 
bleiben Stabilität und Verbraucherschutz wich-
tige und öffentlich kommunizierte Ziele  – insbe-
sondere dort, wo Risiken für die Finanzstabilität 
bestehen. Zugleich sollte die Förderung von Wett-
bewerbsfähigkeit und Innovationskraft in das Zen-
trum der Finanzmarktpolitik treten. Deutschland 
ist in der Finanzbranche digital und innovativ auf-
gestellt: bei FinTechs, InsurTechs, Venture Capital 
und Start-ups. Der Finanzplatz Deutschland soll zu 
einem Wachstumsmotor werden. Das breite Finan-
zierungsinstrumentarium der Bundesregierung, zu 
dem auch der Zukunftsfonds und die zusammen 
mit Frankreich initiierte European Tech Cham-
pions Initiative gehören, zeigt, wie öffentliche Mit-
tel den Wagniskapitalmarkt verbreitern können, 
um Innovationen und die Aktivitäten junger Un-
ternehmen im Bereich der Zukunftstechnologien 
in Europa zu skalieren.

Damit die Staatsfinanzen auch für künftige Kri-
sen gerüstet sind und finanzpolitische Stabilität 
gewährleistet werden kann, ist eine solide Haus-
haltspolitik notwendig. Deswegen werden alle Aus-
gaben auf den Prüfstand gestellt und es wird eine 
strikte Neupriorisierung am Maßstab des Koali-
tionsvertrags vorgenommen. Spending Reviews 
sind zentrale Instrumente. Transformation, Tech-
nologie und Talentförderung erhalten Priorität im 
Haushalt.

Auch Europa benötigt eine kluge Balance aus der 
Begrenzung der öffentlichen Verschuldung zum 
Erhalt der Schuldentragfähigkeit einerseits und der 
Sicherung von Wachstum und der Förderung von 
transformativen Investitionen andererseits. Die 
Weiterentwicklung der europäischen Fiskalregeln 
sollte sich an diesen Zielen orientieren. Die Regeln 
sollten zudem einfacher und transparenter werden, 
auch um ihre Durchsetzung zu stärken. Gleichzei-
tig ist es entscheidend, die Impulse, die das Wieder-
aufbauinstrument „Next Generation  EU“ setzt, zu 
nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäi-
schen Wirtschaft jetzt zu stärken, zumal das Instru-
ment nicht auf Dauer angelegt ist.

Fazit

Das Deutsche Stabilitätsprogramm  2022 zeigt: 
Deutschland verfügt über solide Finanzen in einer 
herausfordernden Zeit. Der Einmarsch russischer 
Truppen in die Ukraine ändert die Sicherheitslage 
in Europa grundlegend und macht deutlich, wie 
wichtig es ist, Freiheit und Demokratie zu schützen 
und aus diesem Grund ihre Wehrhaftigkeit sicher-
zustellen. Zugleich stemmt sich die Bundesregie-
rung weiter kraftvoll gegen die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie und nimmt zielgerichtete Maß-
nahmen vor, um die Bürgerinnen und Bürger so-
wie Betriebe in Deutschland bei den gestiegenen 
Energiekosten zu entlasten. Darüber hinaus setzt 
die Bundesregierung im Rahmen der Schuldenre-
geln des Grundgesetzes wichtige Impulse für die 
wirtschaftliche Belebung und für die klimafreund-
liche und digitale Transformation der deutschen 
Volkswirtschaft und stellt damit jetzt Handlungsfä-
higkeit sicher. Die Projektion der Staatsfinanzen im 
Stabilitätsprogramm weist aus, dass Deutschland 
trotz dieser Herausforderungen weiterhin finanzi-
ell gut aufgestellt ist. Bis zum Ende des Projektions-
zeitraums im Jahr  2026 wird ein kontinuierlicher 
Rückgang der Schuldenstandsquote auf 64 ½ Pro-
zent des BIP erwartet.
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Frühjahrstagung des Internationalen 
Währungsfonds und der Weltbankgruppe

 ● Vom 20. bis 22. April 2022 fanden in Washington, D.C. anlässlich der Frühjahrstagung des Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbankgruppe (WBG) hybride Treffen der G7- und 
G20-Finanzministerinnen und -minister und -Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure, 
des Lenkungsausschusses des IWF (International Monetary and Financial Committee) sowie 
der WBG statt. Deutschland hat in den Treffen in enger Abstimmung mit seinen Partnern den 
Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine auf das Schärfste verurteilt.

 ● Zentraler Diskussionspunkt der Treffen waren die weltwirtschaftlichen Auswirkungen des rus-
sischen Kriegs gegen die Ukraine. Dieser führt zu einer Verlangsamung des weltwirtschaftlichen 
Wachstums und gefährdet somit die wirtschaftliche Erholung von der COVID-19-Pandemie. 
Für das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP) erwartet der IWF nur noch einen Zuwachs des 
BIP von 3,6 Prozent sowohl im Jahr 2022 als auch im Jahr 2023. Der IWF geht davon aus, dass die 
derzeit erhöhte Inflation länger anhalten wird als ursprünglich angenommen.

 ● Der IWF hat den neuen Treuhandfonds „Resilience and Sustainability Trust“ zur längerfristigen 
Finanzierung von Strukturanpassungen insbesondere im Klima- und Gesundheitsbereich ge-
gründet. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat hierfür ein deutsches Darlehen in Höhe von 
6,3 Mrd. Euro angekündigt. Für den bereits seit langem etablierten Treuhandfonds für ärmste Län-
der (Poverty Reduction and Growth Trust) ist ein deutscher Zuschuss in Höhe von 100 Mio. Euro 
geplant. Beide Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Deutschen Bundestags.

Treffen der G20-Finanz minis-
terinnen und -minister und 
-Notenbank gouverneurinnen 
und -gouverneure

Deutschland hat in allen Treffen in Washington, 
D.C. in enger Abstimmung mit seinen Partnern den 
Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine auf das 
Schärfste verurteilt. In und nach den Treffen hat 
Deutschland zudem Russlands propagandistischer 
Verteidigung seiner völkerrechtswidrigen Invasion 
sehr deutlich widersprochen. Es wurde dabei klar 
kommuniziert, dass Russland die volle Verantwor-
tung für die weltwirtschaftlichen Auswirkungen 
des Kriegs, insbesondere auch zulasten der armen 
und ärmsten Länder, trage.

Das G20-Treffen unter indonesischer Präsident-
schaft fand am 20. April 2022 im hybriden Format 
in Washington, D.C. statt. Für Deutschland nahmen 
Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bun-
desbankpräsident Dr.  Joachim Nagel persönlich 
teil. Die G20-Finanzministerinnen und -minister 
und -Notenbankgouverneurinnen und -gouver-
neure diskutierten, wie sich der Angriffskrieg Russ-
lands gegen die Ukraine auf das weltwirtschaft-
liche Umfeld und insbesondere die Energie- und 
Nahrungsmittelpreise auswirkt und wie die wirt-
schaftliche Erholung von der Corona-Pandemie 
dennoch weiterhin stabil und nachhaltig gestaltet 
werden kann. Außerdem wurden die Stärkung der 
Finanzierung der globalen Pandemievorsorge, die 
weitere Unterstützung von Niedrigeinkommens-
ländern und ein nachhaltiges Finanzsystem (Sus-
tainable Finance) besprochen.
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Treffen der G7-Finanz minis-
terinnen und -minister und 
-Notenbank gouverneurinnen 
und -gouverneure

Im Anschluss an die Gespräche im G20-Kreis fand 
außerdem ein Treffen der G7-Finanzministerinnen 
und -minister und -Notenbankgouverneurinnen 
und -gouverneure statt. Als Ergebnis des Treffens 
wurde ein gemeinsames Statement zum russischen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine veröffentlicht. 
Darin fordern die G7 Russland auf, den militäri-
schen Angriff auf die Ukraine umgehend zu been-
den. Außerdem bekräftigen sie ihre Entschlossen-
heit, die gegen Russland verhängten Sanktionen 
vollständig um- und durchzusetzen. Nicht durch 
die Sanktionen, sondern durch den russischen An-
griffskrieg kommt es zu signifikanten Steigerun-
gen der Rohstoff- und Nahrungsmittelpreise und 
zu einer starken Beeinträchtigung der Weltwirt-
schaft mit besonders schwerwiegenden Implika-
tionen für die schwächsten Länder. Die G7 wer-
den daher weiterhin mit ihren Partnerinnen und 
Partnern zusammenarbeiten, um insbesondere 
den negativen Auswirkungen einer globalen Nah-
rungsmittelknappheit durch einen gemeinsamen 
Kraftakt entschieden entgegenzuwirken.

Treffen des IWF-Lenkungs-
ausschusses

Am 20.  und 21.  April  2022 fanden die Treffen des 
Lenkungsausschusses des IWF (International Mon-
etary and Financial Committee, IMFC) statt. Auch 
hier nahmen für Deutschland Bundesfinanzminis-
ter Christian Lindner und Bundesbankpräsident 
Dr.  Joachim Nagel teil. Zentrale Themen waren 
auch hier die weltwirtschaftlichen Folgen des rus-
sischen Angriffskriegs, die weltweite Impfstoffver-
sorgung und die wirtschaftliche Erholung von der 
Pandemie. Ferner wurden die zunehmende Diver-
genz zwischen den Industrieländern und dem Rest 
der Welt sowie die Bekämpfung der Klima krise be-
sprochen. Nach den Sitzungen wurde wegen eines 

mangelnden Konsenses zur deutlichen Verurtei-
lung Russlands erstmalig kein IMFC-Kommuniqué 
verabschiedet. Der IMFC-Vorsitz Spanien veröf-
fentlichte stattdessen im Anschluss an das Treffen 
eine Zusammenfassung des Vorsitzes.

Lage der Weltwirtschaft

In seinem World Economic Outlook (April  2022) 
stellte der IWF seine jüngste Prognose zur Lage der 
Weltwirtschaft vor. Der IWF senkt gegenüber der 
Projektion vom Januar 2022 seine Wachstumspro-
gnose für die Weltwirtschaft in  2022 um 0,8  Pro-
zentpunkte (PP) auf nunmehr 3,6 Prozent. Für 2023 
senkt der IWF ebenfalls seine Wachstumspro-
gnose auf 3,6  Prozent (-0,2  PP gegenüber Januar). 
Für Deutschland projiziert der IWF ein Wachstum 
von 2,1 Prozent (-1,7 PP) für das Jahr 2022 und für 
das Jahr 2023 ein Wachstum von 2,7 Prozent. Insge-
samt erwartet der IWF für die Industrieländer ein 
Wachstum von 3,3  Prozent für das Jahr  2022 und 
2,4 Prozent für das Jahr 2023, wobei insbesondere 
der Euroraum herabgestuft wurde. Die USA wür-
den laut Prognose mit 3,7 Prozent im Jahr 2022 in-
nerhalb der G7 am schnellsten wachsen.

Unter den wichtigsten Schwellenländern prognos-
tiziert der IWF für China (4,4 Prozent) und Indien 
(8,2  Prozent) zwar weiterhin ein solides Wachs-
tum für das Jahr 2022. Jedoch lässt das Wachstum 
in China dabei spürbar nach. Für Russland pro-
gnostiziert der IWF aufgrund der Sanktionen so-
wie der russischen Gegenmaßnahmen (inklusive 
Kapitalverkehrskontrollen und Leitzinserhöhung 
auf zwischenzeitlich 20  Prozent) einen Rückgang 
der Wirtschaftsleistung in 2022 um 8,5 Prozent. Für 
die Ukraine erwartet der IWF in diesem Jahr einen 
Rückgang der Wirtschaftsleistung um 35  Prozent. 
Während die vorliegende Prognose insgesamt gro-
ßer Unsicherheit unterliegt, gilt dies umso mehr 
für diese beiden Länder.

Die global ungleichmäßige wirtschaftliche Erho-
lung von der Corona-Krise setzt sich somit fort, 
ist aber durch den Angriffskrieg auf die Ukrai ne 
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sowie bereits zuvor bestehende Faktoren wie 
z.  B. die Omikron-Variante (und zusätzlich die 
Zero-COVID-Strategie Chinas), fortbestehende Lie-
ferkettenengpässe und die andauernde Inflations-
dynamik deutlich gedämpft. Durch den Krieg gegen 
die Ukraine kam es kurzfristig zu (teils) dramati-
schen Anstiegen internationaler Rohstoffpreise 
und zu signifikanten Finanzmarktreaktionen.

Der Krieg und das Risiko einer weiteren Eskalation 
haben weitreichende negative Folgen für die Welt-
wirtschaft: eine gedämpftere wirtschaftliche Ent-
wicklung, eine höhere Inflation und gegebenen-
falls verstärkte Knappheiten in Einzelmärkten. Von 
höheren Energiepreisen und damit verbundener 
Inflation ist Europa besonders betroffen. Für Ent-
wicklungsländer besteht zudem das Risiko weiter-
gehender Auswirkungen, insbesondere mit Blick 
auf die Ernährungssicherheit. Im Zuge der abseh-
baren geldpolitischen Straffung in den Industrie-
ländern entstehen zusätzliche Risiken für Finan-
zierungsbedingungen, Währungsstabilität und 
Schuldentragfähigkeit dieser Länder.

IWF-Krisenreaktion

Mit seinen Ressourcen in Höhe von insgesamt 
rund 1.000  Mrd.  US-Dollar (von denen etwa 
270  Mrd.  US-Dollar aktuell in Kreditprogrammen 
gebunden sind) ist der IWF weiterhin gut und aus-
reichend ausgestattet, um bedarfsgemäß finan-
zielle Unterstützung für seine Mitglieder zu leis-
ten. Seit Beginn der weltweiten Pandemie im 
März  2020 und der folgenden wirtschaftlichen 
Krise in vielen Ländern hat der IWF Kredite im 
Wert von insgesamt rund 171  Mrd. US-Dollar für 
90 Mitgliedstaaten bereitgestellt. Im Zuge des russi-
schen Angriffskriegs gewährte der IWF der Ukraine 
am 9. März 2022 einen Nothilfe-Kredit in Höhe von 
1,4 Mrd. US-Dollar.

Der IWF hat außerdem den neuen Treuhandfonds 
„Resilience and Sustainability Trust“ zur länger-
fristigen Finanzierung von Strukturanpassungen 
in ärmeren Schwellen- und Entwicklungsländern 

insbesondere im Klima- und Gesundheitsbereich 
geschaffen. Die Bundesregierung hat die Gründung 
unterstützt und plant, sich mit einem Darlehen in 
Höhe von 6,3 Mrd. Euro am Treuhandfonds zu be-
teiligen, sofern der Deutsche Bundestag zustimmt 
(Parlamentsvorbehalt). Außerdem ist eine wei-
tere deutsche Unterstützung des Treuhandfonds 
„Poverty Reduction and Growth Trust“ (PRGT) ge-
plant, aus dem der IWF zinsgünstige Darlehen an 
einkommensschwache Länder vergibt: Aktuell ge-
währt Deutschland dem PRGT ein Darlehen in 
Höhe von 3 Mrd. Euro. Zusätzlich soll nun ein Zu-
schuss in Höhe von 100 Mio. Euro zur Zinssubventi-
onierung gewährt werden, damit Darlehen weiter-
hin zu sehr günstigen Konditionen an die ärmsten 
Länder ausgereicht werden können; auch hier be-
steht noch ein Parlamentsvorbehalt.

Rahmenwerk für Umschuldungen: 
Common Framework

Mehr als die Hälfte der Niedrigeinkommenslän-
der hat zu hohe Schulden. Die in der Vergangen-
heit eingegangene hohe Verschuldung gefährdet 
Entwicklungsziele, da nun mehr Mittel für den 
Schuldendienst aufgewendet werden müssen und 
damit weniger für wichtige Ziele wie z. B. den Aus-
bau der Infrastruktur sowie Bildung und Gesund-
heit zur Verfügung stehen. Nach der Corona-Pan-
demie drohen nun die Auswirkungen des Kriegs 
in der Ukraine die Verschuldungssituation in den 
ärmsten Ländern weiter zu verschärfen. Ein ge-
meinsames Rahmenwerk für Schuldenrestruktu-
rierungen, das sogenannte Common Framework, 
das von den Finanzministerinnen und -ministern 
und den Notenbankgouverneurinnen und -gou-
verneuren der G20 im November  2020 geschaf-
fen worden ist, bleibt die richtige und notwendige 
Antwort auf die sich verschlechternde Schuldensi-
tuation vieler Entwicklungsländer. Das Rahmen-
werk ist als dauerhaftes Verfahren errichtet und 
soll fallweise Schuldenrestrukturierungen erleich-
tern und bei Bedarf auch Erlasse von Schulden er-
möglichen. Damit die Schulden eines Schuldner-
landes behandelt werden können, muss das Land 
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zur nachhaltigen wirtschaftlichen Stabilisierung 
ein Reformprogramm mit dem IWF vereinbaren. 
Außerdem ist es von hoher Bedeutung, dass sich 
die privaten Gläubiger mindestens zu vergleichba-
ren Konditionen wie die staatlichen Gläubiger an 
der Schuldenerleichterung beteiligen. Bislang ha-
ben drei Länder (Tschad, Äthiopien und Sambia) ei-
nen Antrag zur Schuldenbehandlung gestellt. Für 
Tschad und Äthiopien sind Gläubigerkomitees ge-
bildet worden, für Sambia dürfte die Bildung des 
Gläubigerkomitees unmittelbar bevorstehen.

Das Rahmenwerk ist ein historischer Fortschritt 
in der internationalen Schuldenarchitektur – erst-
mals sitzen alle betroffenen Gläubigerländer ei-
nes Landes (einschließlich z.  B. China) an einem 
Tisch. Dies ist allerdings auch der Grund für die 
bislang langsame Umsetzung des Rahmenwerks. 
Es bleibt entscheidend, dass alle Gläubigerländer 
auch außerhalb des Pariser Clubs (wie z. B. China) 
an notwendigen Schuldenrestrukturierungen ak-
tiv mitwirken.

Treffen der Weltbankgruppe 
(Development Committee)

Der Lenkungsausschuss der Weltbank (Develop-
ment Committee) fand am 22. April 2022 statt. Als 
Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands gegen 
die Ukraine hatte die WBG die Themen der Früh-
jahrstagung kurzfristig umgestellt. So sollte ur-
sprünglich der Fokus auf der Digitalisierung in der 
Entwicklungspolitik und dem Umgang mit der 
Schuldensituation in den ärmsten Ländern der 
Welt (u.  a. G20  Common Framework) liegen; nun 
waren das Hauptthema die Auswirkungen dieses 
Kriegs auf die Weltwirtschaft und insbesondere die 
Entwicklungsländer sowie die Unterstützung der 
Ukraine sowie ihrer Nachbarstaaten. Während der 
Frühjahrstagung fand außerdem ein gemeinsam 
von der WBG und der ukrainischen Regierung or-
ganisiertes Gebertreffen (Ministerial Roundtable) 
zur Unterstützung der Ukraine statt. Für Deutsch-
land nahm die Bundesministerin für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung Svenja 
Schulze teil.
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Grüne Bundeswertpapiere: Die grüne Rendite-
kurve für mehr Nachhaltigkeit im Finanzmarkt

 ● Der Bund hat im Jahr 2021 Grüne Bundeswertpapiere mit einem Emissionsvolumen von 
12,5 Mrd. Euro begeben. Mit dem Allokationsbericht 2021 wurden als grün anerkannte Ausgaben 
des Bundeshaushalts 2020 in Höhe von rund 13,4 Mrd. Euro identifiziert und dem Emissionsvo-
lumen proportional zugeordnet.

 ● Auch im Jahr 2022 soll das Emissionsvolumen Grüner Bundeswertpapiere weiter ausgebaut 
werden. Erstmals sind hierzu fünf Begebungstermine im Kalenderjahr vorgesehen. Im 3. Quar-
tal 2022 soll eine neue Grüne Bundesobligation emittiert werden. Der Bund baut mit dieser 
Strategie die grüne Renditekurve weiter aus.

 ● Investoren sind bereit, für das grüne Element auf Rendite zu verzichten. Im Gegenzug schafft 
der Bund Transparenz über die grün anrechenbaren Ausgaben und deren Wirkungen. Grüne 
Bundeswertpapiere leisten einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Finanzmarkt und 
zum grünen Profil des Bundeshaushalts.

Einleitung

Um die Nachhaltigkeit im Finanzmarkt zu stärken, 
begibt der Bund seit dem Jahr 2020 Grüne Bundes-
wertpapiere auf Grundlage des Rahmenwerks für 
Grüne Bundeswertpapiere vom 24.  August  2020.1 
Damit soll der Markt für nachhaltige Finanzpro-
dukte unterstützt und die Transparenz über Ziele 
und Maßnahmen der Klima- und Umweltschutz-
politik der Bundesregierung erhöht werden. Be-
reits im ersten Jahr 2020 wurden zwei Grüne Bun-
deswertpapiere mit einem Emissionsvolumen von 
insgesamt 11,5 Mrd. Euro erfolgreich platziert.2 Der 
folgende Artikel zeichnet den weiteren Weg im 
Jahr 2021 nach und gibt zudem einen Ausblick auf 
die geplanten Emissionen des Jahres 2022.

1 Vergleiche Green Bond Framework auf der Internetseite der 
Finanzagentur: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220531

2 Siehe zum Rahmenwerk und zur ersten Emission auch den 
Artikel „Grüne Bundeswertpapiere – erfolgreiche erste 
Emission“ im BMF-Monatsbericht Oktober 2020 unter 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220532

Emissionsvolumen im 
Jahr 2021 auf 12,5 Mrd. Euro 
gestiegen

Im Jahr 2021 hat die Bundesrepublik Deutschland 
zwei Grüne Bundeswertpapiere mit einem Ge-
samtvolumen von 12,5 Mrd. Euro begeben.3

Mit der 30-jährigen Grünen Bundesanleihe (ISIN: 
DE0001030724), die am 11. Mai 2021 erfolgreich in ei-
nem Syndikat4 begeben wurde, stellte der Bund dem 
Euroraum-Kapitalmarkt den zu diesem Zeitpunkt 
am längsten laufenden Green Bond eines staatli-
chen Emittenten zur Verfügung. Das Emissions-
volumen betrug 6  Mrd.  Euro. Der Renditeabschlag 

3 Informationen zu den Emissionen des 
Jahres 2021 finden sich auch unter 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220531

4 Emissionen erfolgen in der Regel im Auktionsverfahren, 
an dem sich Finanzinstitute beteiligen können, die der 
Bietergruppe Bundesemissionen angehören. Spezielle 
Finanzierungsinstrumente oder großvolumige Emissionen 
etablierter Bundeswertpapiere platziert der Bund vereinzelt 
über ein Bankenkonsortium (Syndikat).
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(Greenium) zum konventionellen Zwilling wurde im 
Syndikat auf 2,0 Basispunkte5 festgelegt.

Greenium 
Die Bundesrepublik Deutschland emittiert ihre 
grünen Wertpapiere mit identischer Laufzeit 
und identischem Kupon zu einem bereits be-
stehenden konventionellen Bundeswertpapier. 
Durch dieses sogenannte Zwillingskonzept ist 
der Wert des grünen Elements als Differenz 
der Rendite zwischen konventioneller und 
grüner Anleihe sowohl bei Emission als auch 
im Sekundärmarkt transparent. Dieser Rendi-
teabschlag wird auch als Greenium bezeich-
net. Das Greenium kann – je nach Marktent-
wicklung – schwanken. Weitere Informationen 
zu diesem Zwillingskonzept finden sich auf 
der Internetseite der Finanzagentur.6

5 1 Basispunkt = 0,01 Prozentpunkte.

6 https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220531

Eine weitere 10-jährige Grüne Bundesanleihe (ISIN: 
DE0001030732) wurde am 8.  September  2021 mit 
einem Emissionsvolumen von 3,5  Mrd.  Euro und 
einem Greenium von rund 4,3  Basispunkten be-
geben. Die Anleihe wurde am 20. Oktober 2021 um 
3 Mrd. Euro auf ein Volumen von 6,5 Mrd. Euro auf-
gestockt. In dieser Auktion betrug das Greenium 
etwa 3,6 Basispunkte.

Damit stieg das umlaufende Volumen Grüner Bun-
deswertpapiere zum Jahresende 2021 auf insgesamt 
24  Mrd.  Euro. Die Aufteilung nach Emissionszeit-
punkten kann Abbildung 1 entnommen werden. 
Emissionszeitpunkte sind im Balken ersichtlich.

Emissionsvolumen der umlaufenden Grünen Bundeswertpapiere zum 
Jahresende 2021 

in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen.
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Grüne Renditekurve setzt An-
reize für mehr Nachhaltigkeit

Mit der Emission Grüner Bundeswertpapiere wird 
der Markt für nachhaltige Anleihen weiterentwi-
ckelt. Sowohl die Begebungstermine und Emis-
sionsvolumina als auch die Laufzeiten („Kur-
venpunkte“) Grüner Bundeswertpapiere haben 
seit  2020 stetig zugenommen. Die dadurch ent-
stehende grüne Renditekurve dient Marktteil-
nehmenden  – vergleichbar zur konventionel-
len Bundkurve  – als Leitgröße und festigt die 
Benchmarkfunktion des Emittenten Bund auch im 
grünen Segment. Durch seinen Markteintritt de-
monstriert der Bund anderen – gerade auch nicht-
staatlichen  – Emittenten die Machbarkeit und 
Vorteilhaftigkeit.

Das Zwillingskonzept ermöglicht dabei einen 
unmittelbaren Vergleich zwischen grünen und 

konventionellen Papieren mit identischen Ausstat-
tungsmerkmalen. So schafft der Bund Transparenz 
über die Preisbildung und bietet anderen Markt-
teilnehmenden eine äußerst wichtige Orientierung.

Mit den Grünen Bundeswertpapieren werden zu-
dem die grünen Ausgaben des Bundeshalts trans-
parent. Bei allen bisher emittierten Grünen Bun-
deswertpapieren haben Investoren sowohl zum 
Zeitpunkt der Begebung als auch im Handel am Se-
kundärmarkt für die durch die zusätzliche Bericht-
erstattung erhöhte Transparenz stets einen Ren-
diteverzicht (im Vergleich zum konventionellen 
Zwilling) in Kauf genommen: Die Rendite des grü-
nen Zwillings liegt unter der Rendite des konven-
tionellen Bundeswertpapiers (in der Abbildung  2 
beispielhaft für die 10-jährige Grüne Bundesan-
leihe mit Fälligkeit im August 2030 dargestellt).

Renditevergleich 
zwischen Grüner und konventioneller Bundesanleihe

in Prozent

Quelle: Finanzagentur
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Grüne Bundeswertpapiere: Die grüne Rendite kurve für mehr Nachhaltigkeit im Finanzmarkt

Eine um einen Basispunkt niedrigere Rendite er-
spart dem Bund jährliche Zinskosten in Höhe von 
100.000 Euro pro emittierte Milliarde. Bei den Be-
gebungen in den Jahren 2020 und 2021 summierten 
sich die Einsparungen auf mehr als 60  Mio.  Euro 
über die gesamte Laufzeit der Wertpapiere. Die bis-
her realisierten Renditevorteile der Grünen Bun-
deswertpapiere sind ein Signal für den gesamten 
Markt, dass sich die Emission grüner Anleihen loh-
nen kann.

Mittelverwendung und 
Wirkung werden transparent 
berichtet

Transparenz über die Mittelverwendung und die 
Auswirkungen dieser Ausgaben auf Umwelt und 
Klima ist ein entscheidender Mehrwert Grüner 
Bundeswertpapiere gegenüber konventionellen 
Bundeswertpapieren. Daher hat sich der Bund im 
Rahmenwerk zu einer umfangreichen Berichter-
stattung über die Emissionen der Grünen Bundes-
wertpapiere verpflichtet.

Für die Emissionen des Jahres  2021 wurde 
am  10.  Mai 2022 der Allokationsbericht  2021 ver-
öffentlicht.7 Mit diesem Bericht wird offengelegt, 
welche als grün anerkannten Ausgaben den grü-
nen Emissionserlösen zugeordnet werden kön-
nen (sogenannte Allokation der anrechenbaren 
Ausgaben). Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip des 
Bundeshaushalts.

7 Link zum Allokationsbericht 2021: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220535

Der Allokationsbericht  2021 listet anrechenbare 
Ausgaben in Höhe von rund 13,4  Mrd.  Euro aus 
77  Haushaltstiteln des Bundeshaushalts  2020 auf. 
Die anrechenbaren Ausgaben und deren Zuord-
nung zu den Wertpapieren sind auf die folgenden 
fünf Sektoren des Rahmenwerks verteilt: (1)  Ver-
kehr; (2)  Internationale Zusammenarbeit; (3)  For-
schung, Innovation und Information; (4)  Energie 
und Industrie; (5) Land- und Forstwirtschaft sowie 
Naturlandschaften.

Die grünen Ausgaben dienen vielfältigen Zielen. 
Es sollen saubere Verkehrssysteme gefördert und 
CO2-Emissionen im Verkehr reduziert werden. Der 
Übergang zu einer weitgehend mit erneuerbaren 
Energien arbeitenden Wirtschaft und einem effi-
zienteren Energieverbrauch soll beschleunigt und 
die Forschung für eine nachhaltigere Zukunft un-
terstützt werden. Zudem leistet der Bund interna-
tional einen bedeutenden Beitrag zum Schutz des 
Klimas und der biologischen Vielfalt.

Eine Zusammenfassung des Allokationsbe-
richts 2021 lesen Sie auf den zwei folgenden Seiten. 
Die Zuordnung der Emissionserlöse zu den grü-
nen Ausgaben wurde extern geprüft und bestätigt 
(„Third Party Verification“ von Deloitte).

Die Auswirkungen dieser Ausgaben auf Klima und 
Umwelt werden im Wirkungsbericht 2021 transpa-
rent dargestellt. Laut Rahmenwerk wird dieser Be-
richt in der Regel ein bis drei Jahre nach der ent-
sprechenden Emission veröffentlicht, d.  h. der 
Wirkungsbericht 2021 voraussichtlich Mitte 2023.
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Zusammenfassung8 Allokationsbericht 2021

Mit diesem Allokationsbericht wird der Gegenwert der Emissionserlöse der Grünen Bundeswertpapiere, die 
im Jahr 2021 neu begeben oder aufgestockt worden sind, vollständig den nach dem Rahmenwerk für Grüne 
Bundeswertpapiere vom 24. August 2020 „als grün anerkannten Ausgaben“ des Bundeshaushalts 2020 zuge-
ordnet. Diese anrechenbaren Ausgaben summieren sich auf rund 13,4 Mrd. Euro, wovon 12,5 Mrd. Euro für 
die Grünen Bundeswertpapiere 2021 berücksichtigt und den beiden begebenen Wertpapieren proportional 
zugeordnet worden sind. 

8 Es handelt sich bei den folgenden 2 Seiten um einen Auszug aus dem Allokationsbericht (S. 3 bis 4).

Quelle:  Allokationsbericht 2021

Überblick über die Allokation 2021 – Ausgaben

Anrechenbare 
Ausgaben 2020

13,4 Mrd. Euro
Zugeordneter 
Betrag 2021

12,5 Mrd. Euro
93,23 
Prozent

Green Bund (Aug 2050)

6,0 Mrd. Euro
Green Bund (Aug 2031)

6,5 Mrd. Euro

52,0 
Prozent

48,0 
Prozent

Abbildung 3
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Grüne Bundeswertpapiere: Die grüne Rendite kurve für mehr Nachhaltigkeit im Finanzmarkt

Sektor 
(wie im Rahmenwerk für Grüne 
Bundeswertpapiere aufgeführt)

Anrechenbare 
Ausgaben (2020)

Zugeordneter 
Betrag

Green Bund 
(Aug 2050)

Green Bund 
(Aug 2031)

Verkehr 7.387,3 6.887,1 3.305,8 3.581,3

Internationale Zusammenarbeit 3.278,3 3.056,3 1.467,0 1.589,3

Forschung, Innovation und Information 1.085,0 1.011,5 485,5 526,0

Energie und Industrie 1.093,2 1.019,2 489,2 530,0

Land- und Forstwirtschaft, Naturlandschaften 
und biologische Vielfalt

564,0 525,8 252,4 273,4

Gesamt 13.407,8 12.500,0 6.000,0 6.500,0

Werte kaufmännisch gerundet.
Quelle: Allokationsbericht 2021

Überblick über die Allokation 2021
in Mio. Euro

Prozentsatz Verwendung

55 Prozent
Mehr als die Hälfte des Emissionsvolumens 2021 ist für den Erhalt und die Entwicklung 
des Verkehrssektors bestimmt, insbesondere für das hochwertige Schienennetz. Der Bund 
unterstreicht damit seine Anstrengungen, Passagier-und Güterverkehr klima- und umwelt-
freundlicher zu gestalten.

24 Prozent Deutschland unterstützt Schwellen- und Entwicklungsländer auf ihrem Weg zu ökologisch 
nachhaltigeren Volkswirtschaften. Dies verdeutlicht der große Anteil der Internationalen 
Zusammenarbeit an den zugeordneten grünen Ausgaben.

8 Prozent Die grünen Ausgaben für Forschung, Innovation und Information sind wichtiger Bestandteil 
des Bundeshaushalts, um den Übergang zur nachhaltigen Volkswirtschaft zu unterstützen. 
Sie finden sich zum Teil in diesem Sektor (8 Prozent der anrechenbaren Ausgaben) und zum 
Teil in den übrigen vier Sektoren wieder (bei eindeutigem Bezug). Zusammengenommen be-
trägt ihr Anteil an den anrechenbaren Ausgaben 13 Prozent (rund 1,8 Mrd. Euro).

8 Prozent Um die Ziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes zu erreichen, baut Deutschland die 
erneuerbaren Energien stetig und verlässlich aus. Die Energieeffizienz soll gesteigert 
werden, sowohl in der Energiewirtschaft selbst als auch im Gebäudesektor und in der 
energieintensiven Industrie.

4 Prozent Die Bundesregierung unterstützt nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Küsten- und 
Hochwasserschutz sowie den Erhalt von Lebensräumen und der biologischen Vielfalt.

Tabelle 1
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Emissionsvolumen soll im 
Jahr 2022 weiter ausgebaut 
werden

Die Emission Grüner Bundeswertpapiere schafft 
Transparenz über die Mittelverwendung und An-
reize für andere Marktteilnehmende, ebenfalls 
grün zu emittieren. Zudem wird dadurch Deutsch-
lands Stellung als bedeutender Sustainable-Fi-
nance-Standort gestärkt.

Das jährliche Emissionsvolumen Grüner Bundes-
wertpapiere soll auch im Jahr  2022 weiter gestei-
gert werden (nach 12,5 Mrd. Euro im Jahr 2021 und 
11,5 Mrd. Euro im Jahr 2020). Die zur Verfügung ste-
henden anrechenbaren Ausgaben des Bundeshaus-
halts  2021 betragen voraussichtlich 16,9  Mrd.  Eu-
ro.9 Insgesamt sind fünf grüne Begebungstermine 
für das Kalenderjahr geplant. Dabei soll mit vier 
Aufstockungen bereits begebener Wertpapiere ins-
besondere deren Marktliquidität weiter erhöht 
werden.

Am 2. März 2022 hat der Bund die 10-jährige Grüne 
Bundesanleihe mit Fälligkeit im August 2030 zum 
ersten Mal aufgestockt. Das ausstehende Volumen 

9 Vergleiche Investorenpräsentation 2022: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220537

der Anleihe wurde um 1,5 Mrd. Euro auf 8 Mrd. Euro 
erhöht. Das Greenium betrug in dieser Auktion 
rund 4,5  Basispunkte. Die 10-jährige Grüne Bun-
desanleihe mit Fälligkeit im August 2031 wurde am 
4. Mai 2022 um 1,5 Mrd. Euro auf 8 Mrd. Euro mit 
einem Greenium von 2,2 Basispunkten aufgestockt.

Im Jahresverlauf sind weitere Aufstockungen be-
reits begebener Grüner Bundeswertpapiere ge-
plant: Am 20.  Juli  2022 wird die 10-jährige Grüne 
Bundesanleihe mit Fälligkeit im August 2030 noch 
einmal um 1,5 Mrd. Euro aufgestockt. Die Aufsto-
ckung erfolgt im Auktionsverfahren.

Die Aufstockung der im Jahr 2021 neu begebenen 
30-jährigen Grünen Bundesanleihe mit Fälligkeit 
im August 2050 ist als syndizierte Begebung noch 
für das 2. Quartal 2022 geplant, das Emissionsvolu-
men wird im Laufe des Verfahrens festgelegt.

Für das 3. Quartal 2022 plant der Bund die syndi-
zierte Begebung einer neuen Grünen Bundesobli-
gation mit Fälligkeit im Oktober 2027.10 Die grüne 
Renditekurve wird mit einem weiteren Laufzeit-
punkt ausgebaut.

10 Zur Emissionsplanung siehe auch: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220538
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Bilanz des deutschen Zolls 2021

 ● Im Jahr 2021 nahm die deutsche Zollverwaltung insgesamt 141 Mrd. Euro ein. Davon entfielen 
62,6 Mrd. Euro auf die Verbrauchsteuern, 63,2 Mrd. Euro auf die Einfuhrumsatzsteuer und rund 
5 Mrd. Euro wurden an Zöllen für die Europäische Union vereinnahmt.

 ● Der Zoll fertigte 2021 über 352 Mio. Sendungen mit einem Wert von knapp 1,2 Bio. Euro im 
Warenverkehr mit Nicht-EU-Staaten ab.

 ● Der Zoll hat im Jahr 2021 über 37 Tonnen Betäubungsmittel sowie über 88.000 artengeschützte 
Tiere, Pflanzen und daraus hergestellte Waren sichergestellt. Zudem beschlagnahmte er ge-
fälschte Waren im Wert von über 315 Mio. Euro.

 ● Im Jahr 2021 hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ihren Kampf gegen illegale Beschäftigung, 
Schwarzarbeit und Sozialleistungsbetrug auch unter erschwerten Pandemiebedingungen erfolg-
reich fortgeführt. So wurden im Jahr 2021 mehr als 48.000 Arbeitgeber überprüft und mehr als 
120.000 Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurden Steuer- und Sozialversicherungsschäden von 
fast 790 Mio. Euro ermittelt und illegal erwirtschaftetes Vermögen in Höhe von 66,8 Mio. Euro 
abgeschöpft.

Einleitung

Am 2. Mai 2022 stellte der Bundesminister der Fi-
nanzen Christian Lindner gemeinsam mit der Prä-
sidentin der Generalzolldirektion Colette Hercher 
die überzeugende Bilanz des deutschen Zolls für 
das Jahr 2021 vor. Er würdigte dabei die hohe Ein-
satzbereitschaft der Zöllnerinnen und Zöllner und 
deren erfolgreiche Arbeitsergebnisse. Insgesamt 
141 Mrd. Euro nahm der Zoll im Jahr 2021 ein. Als 
Einnahmeverwaltung des Bundes sichert der Zoll 
die finanzielle Leistungsfähigkeit unseres Staates, 
fördert den Wirtschaftsstandort Deutschland und 
trägt zur Stabilität der Sozialsysteme bei.

Bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden 
Organisierten Kriminalität (OK) setzt der deutsche 
Zoll seit langem auf eine intensive, ressortüber-
greifende und mit nationalen und internationa-
len Partnerbehörden abgestimmte Zusammenar-
beit. Diese eng vernetzte Zusammenarbeit ist der 
Schlüssel für eine erfolgreiche Verhinderung und 
Bekämpfung von Kriminalität in Deutschland 

und Europa. Im vergangenen Jahr führte der Zoll 
117  OK-Verfahren, insbesondere im Bereich der 
Schwarzarbeit und der Rauschgiftkriminalität.

Bundesfinanzminister Christian Lindner betonte, 
dass der Zoll auch im Jahr 2021 eine wertvolle Ar-
beit im Dienst der Allgemeinheit geleistet habe. Ob 
bei der Schmuggelbekämpfung, der Warenabferti-
gung oder der Bekämpfung von Schwarzarbeit und 
illegaler Beschäftigung – der Zoll steht für Sicher-
heit und Zuverlässigkeit.

Ergebnisse des Zolls 2021

Steuererhebung

Der Zoll hat im Jahr  2021 141  Mrd.  Euro Steuern 
und Zölle erhoben. Den Hauptteil bildet die Ein-
fuhrumsatzsteuer mit 63,2  Mrd.  Euro. Der zweit-
größte Anteil entfällt mit 62,6  Mrd.  Euro auf die 
Verbrauchsteuern. Die drei aufkommensstärksten 
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Verbrauchsteuern sind die Energiesteuer mit 
37,1 Mrd. Euro, die Tabaksteuer mit 14,7 Mrd. Euro 
und die Stromsteuer mit 6,7  Mrd.  Euro. Für die 
Europäische Union (EU) wurden Zölle von rund 
5 Mrd. Euro erhoben.

Verbrauchsteuern 
sind indirekte Steuern, die auf den Ver-
brauch oder Gebrauch bestimmter Wa-
ren erhoben werden und somit die Ein-
kommens- oder Vermögensverwendung 
belasten. Zu den bundesgesetzlich gere-
gelten Verbrauchsteuern gehören die Al-
koholsteuer, Alkopopsteuer, Biersteuer, 
Energiesteuer, Kaffeesteuer, Schaum-
weinsteuer, Stromsteuer, Tabaksteuer und 
Zwischenerzeugnissteuer.

Bekämpfung der Schwarzarbeit 
und illegalen Beschäftigung

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) 
ist auch im vergangenen Jahr erfolgreich gegen 

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vorge-
gangen. Die Arbeitsergebnisse der FKS sind trotz 
weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen durch 
die Corona-Pandemie im Jahr 2021 insgesamt po-
sitiv zu bewerten. Zahlreiche Schwerpunktprüfun-
gen (z. B. Baugewerbe, Gebäudereinigungsbranche, 
Speditions-, Transport und Logistikgewerbe so-
wie Paketdienstleister) wurden mit einem erhöh-
ten Personaleinsatz durchgeführt. Auch die Er-
mittlungs- und Ahndungstätigkeiten wurden mit 
unverminderter Intensität fortgeführt. Hochkrimi-
nelles Verhalten, dubiose Firmengeflechte und un-
durchsichtige Betrugssysteme werden weiter er-
folgreich aufgedeckt.

Die rund 8.000 Zöllnerinnen und Zöllner der FKS 
überprüften im Jahr  2021 mehr als 48.000  Arbeit-
geber und leiteten mehr als 120.000 Strafverfahren 
ein. Zudem wurden über 32.000  Ordnungswidrig-
keitenverfahren eingeleitet beziehungsweise von 
anderen Behörden übernommen. Damit stärkt die 
FKS seriös tätige Unternehmen, schützt Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer vor Ausbeutung und 
illegalen Lohnpraktiken und sorgt so für Fairness 
und Ordnung auf dem deutschen Arbeitsmarkt.

2019 2020 2021

I. Einnahmen für die EU

Zölle 5,1 4,7 5,1

II. Nationale Einnahmen

Verbrauchsteuern 65,8 63,2 62,6

Luftverkehrsteuer 1,2 0,3 0,6

Kraftfahrzeugsteuer 9,4 9,5 9,5

Einfuhrumsatzsteuer 60,1 50,8 63,2

Insgesamt 141,6 128,5 141,0

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Erhobene Abgaben insgesamt 
in Mrd. Euro

Tabelle 1
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Bilanz des deutschen Zolls 2021

Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung

2019 2020 2021

Prüfung von Arbeitgebern 54.733 44.702 48.064

Eingeleitete und abgeschlossene Ermittlungsverfahren wegen Straftaten

Eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen Straftaten 114.997 104.787 120.345

Abgeschlossene Ermittlungsverfahren wegen Straftaten 115.958 106.565 112.836

Summe der Geldstrafen aus Urteilen und Strafbefehlen (in Mio. Euro) 36,6 29,8 34,4

Summe der erwirkten Freiheitsstrafen (in Jahren) 1.891 1.827 1.624

Eingeleitete und abgeschlossene Ermittlungsverfahren wegen Ordnungswidrigkeiten

Begonnene (eingeleitete und von anderen Behörden übernommene) Ermittlungsverfahren wegen 
Ordnungswidrigkeiten

31.366 28.772 32.524

davon Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen Mindestarbeitsbedingungen nach 
Arbeitnehmerentsendegesetz, Mindestlohngesetz und Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

4.977 4.259 3.243

Abgeschlossene Ermittlungsverfahren wegen Ordnungswidrigkeiten 57.248 52.173 40.462

davon Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen Mindestarbeitsbedingungen nach 
Arbeitnehmerentsendegesetz, Mindestlohngesetz und Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

4.581 4.512 3.750

Schadenssummen und Steuerschäden

Summe der festgesetzten Geldbußen, Verwarnungsgelder und Einziehungsbeträge (in Mio. Euro) 57,4 46,4 35,5

Schadenssumme im Rahmen der straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen (in Mio. Euro) 755,4 816,5 789,7

Steuerschäden aus Ermittlungsverfahren der Landesfinanzverwaltungen, die aufgrund von 
Prüfungs- und Ermittlungserkenntnissen des Zolls veranlasst wurden (in Mio. Euro)

45,8 66,0 55,0

Zusammengefasster Betrag der Vermögensabschöpfungsmaßnahmen (in Mio. Euro) 38,8 49,3 66,8

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Warenabfertigung

Im Jahr 2021 hat der Zoll über 352 Mio. Warensen-
dungen abgefertigt. Der Warenwert der Sendungen 
belief sich in der Einfuhr auf circa 564  Mrd.  Euro 
und bei der Ausfuhr auf circa 628 Mrd. Euro.

Auch während der Corona-Pandemie konnte der 
Zoll den grenzüberschreitenden Warenverkehr 
aufgrund des leistungsfähigen IT-Systems ATLAS 
sicherstellen. Bereits vor Ausbruch der Coro-
na-Pandemie waren mehr als 99 Prozent aller Wa-
rensendungen vollständig elektronisch abgefertigt 
worden.

Anzahl der Zollabfertigungen 
in Mio.

2019 2020 2021

Einfuhr (zum freien Verkehr) 85,3 79,8 103,4

Versandverfahren (eingehende und eröffnete) 7,3 6,4 7,9

Ausfuhr 163,2 165,0 241,1

Insgesamt 255,8 251,2 352,4

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 2

Tabelle 3
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Bekämpfung der 
Rauschgiftkriminalität

Im Jahr 2021 zog der Zoll mehr als 21 Tonnen Ko-
kain aus dem Verkehr. Diese Rekordmenge geht vor 

allem auf große Einzelaufgriffe im Hamburger Ha-
fen zurück. Daneben wurden rund 16 Tonnen an-
dere Rauschgiftarten durch den Zoll sichergestellt, 
vor allem Marihuana und Amphetamine.

Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität
Angaben in kg

Wert der abgefertigten Waren

in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen.
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Einfuhr Ausfuhr

2019 2020 2021

2019 2020 2021

Heroin 938 424 222

Opium 81 35 62

Kokain 10.244 9.430 21.549

Amphetamine 1.341 1.124 1.318

Metamphetamine (Crystal) 146 79 381

Haschisch 399 1.586 949

Marihuana 2.632 3.346 7.411

Sonstige Betäubungsmittel 14.080 4.014 5.005

Amphetaminderivate (in Stück) 1.649.794 1.133.237 809.340

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 4

Abbildung 1
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Bilanz des deutschen Zolls 2021

Bekämpfung des 
Zigarettenschmuggels

Im Jahr 2021 wurden rund 117 Mio. unversteuerte 
Zigaretten sichergestellt. Die Sicherstellungsmenge 
stieg insbesondere aufgrund mehrerer (Groß-)Si-
cherstellungen in Containern. Oft handelt es sich 
bei Schmuggelzigaretten um Produktfälschungen, 
die besondere Gesundheitsrisiken in sich bergen. 
In gefälschten Zigaretten lassen sich regelmäßig 
Giftstoffe wie Blei, Cadmium oder Arsen nachwei-
sen. Der deutsche Zoll arbeitet, ebenso wie in an-
deren Deliktsbereichen, auch bei der Bekämpfung 
des Zigarettenschmuggels eng mit den Partnerver-
waltungen in den EU-Mitgliedstaaten sowie dem 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung und 
weiteren internationalen Institutionen wie z.  B. 
EUROPOL zusammen. Nur so lassen sich krimi-
nelle Strukturen grenzüberschreitend aufdecken 
und EU-weit verfolgen.

Bekämpfung der Organisierten 
Kriminalität

Bei der Bekämpfung der OK leistet der Zoll im Ver-
bund mit anderen Behörden einen wichtigen Bei-
trag für die deutsche Sicherheitsarchitektur. 2021 
wurden durch den Zoll 117 OK-Verfahren geführt, 
insbesondere im Bereich der Schwarzarbeit und 
der Rauschgiftkriminalität. Ermittlungsverfahren 
im Bereich der organisierten grenzüberschreiten-
den Kriminalität sind in der Regel komplex und 
langwierig. Erfolge sind nur möglich, weil der Zoll 
hier national wie international behördenübergrei-
fend vernetzt ist. Die Aufteilung in die verschie-
denen Deliktsbereiche kann der Abbildung 3 ent-
nommen werden.

Sichergestellte Zigaretten
in Mio. Stück

Quelle: Bundesministerium der Finanzen.
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Bekämpfung der Produktpiraterie

Der Zoll nimmt eine wichtige Rolle beim Schutz 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern ein. Er 
zieht Waren aus dem Verkehr, die nicht den euro-
päischen Sicherheitsstandards entsprechen und 
sogar gesundheitsgefährdend sein können. Zu-
dem nimmt der Zoll eine Schlüsselrolle im Kampf 
gegen Marken- und Produktpiraterie ein. Im ver-
gangenen Jahr wurden gefälschte Waren im Wert 
von circa 315 Mio. Euro vom Zoll beschlagnahmt. 
Etwa 68 Prozent der gefälschten Waren stammten 
aus Asien. Meist handelte es sich um Mobiltelefone, 
elektronische Ausstattung, persönliches Zube-
hör wie Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck sowie 
Körperpflegeprodukte, Schuhe und Bekleidung.

Erhalt der Artenvielfalt

Bei der Ein- und Ausfuhr überwacht der Zoll auch 
die Regeln zum Schutz von rund 5.600 seltenen oder 
vom Aussterben bedrohten Tier- und 30.000 Pflan-
zenarten. Hauptsächlich in Postsendungen, aber 
auch im Reiseverkehr stellte der Zoll in 1.130 Fällen 
über 88.000 Exemplare geschützter Tier- und Pflan-
zenarten sowie 138  Kilogramm daraus hergestell-
ter Waren sicher.

Aufteilung nach Deliktsarten

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Schwarzarbeit/illegale 
Beschäftigung
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Bilanz des deutschen Zolls 2021

Aufgriffe und Sicherstellungen im Bereich Artenschutz und Produktpiraterie Tabelle 5

2019 2020 2021

Bekämpfung der Produktpiraterie

Fälle von Grenzbeschlagnahmen 36.324 24.333 24.888

Wert beschlagnahmter Waren (in Mio. Euro) 224,5 238,9 315,1

Artenschutz

Aufgriffe 1.444 1.240 1.130

Sicherstellungen (Tiere, Pflanzen, Objekte) 469.520 119.077 88.195

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Analysen und Berichte

Die Beteiligung des Bundes an Unternehmen

 ● Der Beteiligungsbericht 2021 weist 116 unmittelbare Beteiligungen des Bundes an Unterneh-
men des privaten Rechts aus. Das Portfolio der Bundesbeteiligungen umfasst neben bekannten 
Unternehmen wie der Deutschen Telekom AG oder der Deutschen Bahn AG auch Flughafenge-
sellschaften, kulturelle Einrichtungen, wissenschaftliche Forschungsinstitutionen und diverse 
Wohnungsbaugenossenschaften.

 ● Der Bund geht gemäß den ordnungspolitischen Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft nur 
dort Beteiligungen ein, wo zentrale Themen des Landes berührt sowie spezifische Aufgaben 
des Bundes zu erfüllen sind und damit ein wichtiges Bundesinteresse besteht. Jede Beteiligung 
erfordert eine besondere Legitimation.

 ● Beteiligungen müssen zur Erreichung wichtiger Ziele geeignet sein, und der vom Bund ange-
strebte Zweck darf sich nicht besser sowie wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lassen. Es 
ist daher eine der wichtigsten Aufgaben der aktiven Beteiligungsführung des Bundes, stetig zu 
prüfen, ob das wichtige Bundesinteresse vorliegt, die Ziele erreicht werden und das Unterneh-
men effizient arbeitet.

 ● Die Unternehmen mit Bundesbeteiligung haben eine Vorbildrolle bei der Corporate Gover-
nance. In den neugefassten „Grundsätzen guter Unternehmens- und Beteiligungsführung im 
Bereich des Bundes“ wird die besondere Verantwortung der Beteiligungsführung und der Unter-
nehmensorgane hervorgehoben.

 ● Der Beteiligungsbericht 2021 gibt transparent Auskunft über die Unternehmen mit Bundesbe-
teiligung, die Zusammensetzung und Vergütung der Gremien sowie die Nachhaltigkeitsaktivitä-
ten der Unternehmen.

 ● Der Frauenanteil bei Bundesunternehmen, bei denen der Bund mindestens drei Mandate in 
Überwachungsgremien selbst besetzen darf, betrug zum 31. August 2021 48 Prozent. Der Bund 
wird auch weiterhin seine Besetzungsrechte nutzen, um die geschlechterparitätische Besetzung 
der Gremien zu erreichen.

Einleitung

Die Unternehmensbeteiligungen des Bundes um-
fassen große Unternehmen, die der breiten Öffent-
lichkeit bekannt sind. Beispiele sind die Deutsche 
Telekom AG und die Deutsche Bahn AG als unmit-
telbare Beteiligungen. Daneben umfasst das Port-
folio des Bundes aber auch eine Vielzahl kleinerer 

und mittlerer Unternehmen. Außerdem sind ne-
ben privatrechtlich organisierten Gesellschaften 
aus Transparenzgründen auch ausgewählte Anstal-
ten des öffentlichen Rechts im Bericht enthalten. 
Das Portfolio der mittelbaren und unmittelbaren 
Unternehmensbeteiligungen ist im Beteiligungs-
bericht des Bundes zusammengefasst.
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Beteiligungsbericht 
Quelle dieses Artikels ist der Bericht über „Die 
Beteiligungen des Bundes“ (Beteiligungs-
bericht 2021), der auf der Internetseite des 
BMF unter www.bundesfinanzministerium.de/
beteiligungsbericht veröffentlicht ist.

Bundesinteresse an 
Beteiligungen

Die Voraussetzungen für das Eingehen einer Betei-
ligung des Bundes an einem privaten Unternehmen 
ergeben sich, sofern die Beteiligung nicht aufgrund 
besonderer gesetzlicher Bestimmungen eingegan-
gen wird, aus § 65 Bundeshaushaltsordnung (BHO). 
Bei diesen Beteiligungen des Bundes an einem pri-
vaten Unternehmen muss ein wichtiges Bundes-
interesse im Sinne des § 65 BHO vorliegen. Hierbei 
handelt es sich in der Regel um ein fachpolitisches 
Interesse, mit dem z. B. wirtschafts-, verkehrs-, si-
cherheits-, struktur-, kultur- oder umweltpoliti-
sche Ziele verfolgt werden. Die Bundesbeteiligun-
gen dienen damit regelmäßig der Durchführung 
oder Unterstützung öffentlicher Aufgaben, die in 
den Zuständigkeitsbereich des Bundes fallen.

Der Bund als Anteilseigner hat ein starkes Interesse 
an einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung. 
Er ist verpflichtet, seine Beteiligungen aufgabenori-
entiert, effizient und werterhaltend zu führen.

Dies bedeutet insbesondere

 ● die Gewährleistung der Erreichung der Nach-
haltigkeits- und Klimaschutzziele,

 ● Interessenskollisionen zu vermeiden sowie 
Transparenz und Publizität zu gewährleisten, 
insbesondere ein entsprechendes Berichts-
wesen vorzuhalten,

 ● die Unternehmensführung zu verbessern, ins-
besondere die Arbeit des Überwachungsorgans 
und die Qualifikation seiner Mitglieder und

 ● Aufgaben effizient zu erfüllen.

Um die Corporate Governance der Unternehmen 
mit Bundesbeteiligung sowie das Beteiligungsma-
nagement des Bundes modern, zukunftsgerichtet 
und nachhaltig auszurichten, hat die Bundesregie-
rung im Jahr 2020 die Neufassung der „Grundsätze 
guter Unternehmens- und aktiver Beteiligungsfüh-
rung im Bereich des Bundes“, kurz Grundsätze, ver-
abschiedet. Hierbei wurden auch aktuelle Rechts-
entwicklungen umgesetzt.

Die Grundsätze 
sind auf der Internetseite des BMF veröf-
fentlicht: www.bundesfinanzministerium.de/
grundsaetze

Teil A – Public Corporate Governance Kodex  
des Bundes

Teil B – Richtlinien für eine aktive Beteiligungsführung bei Unternehmen  
mit Bundesbeteiligung

Empfehlungen und Anregungen als Standard für eine 
gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung

Interne Verwaltungsvorschriften als Handlungsrahmen für die aktive 
Beteiligungsführung durch die beteiligungsführenden Stellen des Bundes; 
Abschnitt 5 gilt auch für sonstige Institutionen mit besonderer politischer 
und finanzieller Bedeutung für den Bund, bei denen der Bund Einfluss auf 
die Besetzung des Überwachungsorgans/ähnlicher Gremien und/oder der 
Geschäftsführung hat.

Richtet sich an die Unternehmen und ihre Organe Richtet sich an die beteiligungsführenden Stellen des Bundes beziehungsweise 
an die Mandatsvorbereiter

Quelle:Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 1Grundsätze guter Unternehmens- und aktiver Beteiligungsführung (2020)
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Die Bundesregierung hat die Neufassung der 
Grundsätze guter Unternehmens- und aktiver Be-
teiligungsführung im Bereich des Bundes von 2020 
u. a. genutzt, um Empfehlungen zur Diversität auf 
allen Leitungsebenen sowie für eine insgesamt 
gleichstellungsfördernde Unternehmenskultur im 
neuen Public Corporate Governance Kodex des 
Bundes zu verankern.

Mit der Neufassung der Grundsätze wurde eine ak-
tive Beteiligungsführung in den Mittelpunkt ge-
rückt. Ein wesentliches Element der aktiven Beteili-
gungsführung ist die regelmäßige Erfolgskontrolle 
der jeweiligen Bundesbeteiligung, mit der geprüft 
werden soll, ob die mit dem wichtigen Bundesin-
teresse verbundenen Ziele erreicht werden und 
die dafür erforderlichen Maßnahmen wirtschaft-
lich gewesen sind. Ausgangspunkt des Verfahrens 
sind die aus den übergeordneten fachpolitischen 
Zielen abgeleiteten Wirkungsziele für die Unter-
nehmen. Die von der Geschäftsleitung des Unter-
nehmens zu entwickelnde Unternehmensstrategie 
muss diese Wirkungsziele widerspiegeln. Die prak-
tische Umsetzung dieses Verfahrens ist ein wich-
tiges Vorhaben des Beteiligungsmanagements in 
dieser Legislaturperiode.

Künftig sollen die Ergebnisse der Erfolgskontrolle 
der Bundesbeteiligungen auch mehr in die Bericht-
erstattung gegenüber dem Parlament einfließen. 
Das Bundesfinanzierungsgremium erfüllt die Kon-
trolle des Parlaments über die Beteiligungsführung 
des Bundes.

Das Bundesfinanzierungsgremium 
setzt sich zusammen aus vom Plenum ge-
wählten Mitgliedern des Haushaltsaus-
schusses und wird von der Bundesregie-
rung (federführend durch das BMF) über alle 
grundsätzlichen und wesentlichen Fragen 
der Beteiligungen des Bundes an privatrecht-
lichen Unternehmen sowie der Beteiligungs-
verwaltung durch die Bundesregierung un-
terrichtet (§ 69a BHO).

Darüber hinaus prüft der Bundesrechnungshof die 
Betätigung des Bundes an privatrechtlich organi-
sierten Unternehmen.

Bestand zum Stichtag 
31. Dezember 2020

Der Beteiligungsbericht  2021 umfasst zum Stich-
tag sämtliche unmittelbaren Beteiligungen und die 
mittelbaren Beteiligungen ab 50.000 Euro Nennka-
pital, sofern der Bund 25 Prozent der Anteile hält. 
Der Bund und seine Sondervermögen waren zum 
Stichtag unmittelbar an 116 Unternehmen des pri-
vaten Rechts beteiligt (s. a. Tabelle 2).

An den in der Tabelle aufgeführten 71  Unterneh-
men mit Geschäftstätigkeit ist der Bund an 51 Ge-
sellschaften mit mehr als 50  Prozent beteiligt. 
Davon sind 31  Unternehmen große Kapitalgesell-
schaften nach der Größenklasseneinordnung des 
§ 267 Handelsgesetzbuch (HGB). Von den 20 Min-
derheitsbeteiligungen sind neun als große Kapital-
gesellschaften zu klassifizieren.

Große Kapitalgesellschaften

sind nach § 267 Abs. 3 HGB solche Gesell-
schaften, die mindestens zwei von drei Merk-
malen (Bilanzsumme 20 Mio. Euro/250 Ar-
beitnehmer im Jahresdurchschnitt/
Umsatzerlöse 40 Mio. Euro) überschreiten.
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Rechtsgrundlagen der 
Beteiligungen des Bundes an 
Unternehmen

Die Gründung eines Unternehmens oder der An-
teilserwerb an einem Unternehmen erfolgt, wie 
eingangs erwähnt, nach §  65  BHO oder aufgrund 
einer spezialgesetzlichen Regelung.

Beteiligung nach § 65 BHO

Der Bund kann seine Aufgaben durch eigene Be-
hörden sowie durch öffentlich-rechtlich oder pri-
vatrechtlich organisierte Unternehmen erfüllen. 
Die Beteiligung an privatrechtlich organisierten 
Unternehmen ist nur unter den Voraussetzungen 
des §  65  BHO möglich. Hiernach muss zunächst 
zwingend das wichtige Bundesinteresse vorliegen. 
Darüber hinaus darf der Zweck nicht besser oder 
wirtschaftlicher auf eine andere Weise erreicht 
werden können, der Bund muss einen angemesse-
nen Einfluss im Überwachungsorgan erhalten und 
Jahresabschlüsse sowie Lagebericht müssen grund-
sätzlich entsprechend den Vorschriften für große 
Kapitalgesellschaften aufgestellt und geprüft wer-
den. Schließlich muss das BMF zustimmen, bevor 
der Bund Anteile an einem Unternehmen erwirbt.

Beteiligung nach 
spezialgesetzlicher Regelung

Beteiligungen des Bundes an Unternehmen kön-
nen auch aufgrund besonderer gesetzlicher Bestim-
mungen erfolgen. Ein Beispiel ist die im März 2020 
durch das Gesetz zur Errichtung eines Wirtschafts-
stabilisierungsfonds (Wirtschaftsstabilisierungs-
fondsgesetz) geschaffene Möglichkeit der staat-
lichen Beteiligung an Unternehmen durch den 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Abfederung 
der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pan-
demie für Unternehmen der Realwirtschaft.

Beteiligungsführung des 
Bundes

Die Beteiligungsführung des Bundes geschieht auf-
gabenbezogen und dezentral durch die verschie-
denen Fachressorts. Die 116  unmittelbaren Bun-
desbeteiligungen waren im Berichtsjahr auf die 
entsprechenden Bundesministerien verteilt, wie 
der Abbildung 1 entnommen werden kann.

Art der Beteiligung Anzahl 2020

Unmittelbare Beteiligungen des Bundes und der Sondervermögen des Bundes 116¹

davon:

Unmittelbare Beteiligungen des Bundes 87

an privatrechtlich organisierten Unternehmen mit Geschäftstätigkeit 71

davon Mitgliedschaft in Genossenschaften 16

Unmittelbare Beteiligungen der Sondervermögen des Bundes
an privatrechtlich organisierten Unternehmen

29

Mittelbare Beteiligungen 
mit einem Nennkapital von ≥ 50.000 Euro und ≥ 25 Prozent Anteilsbeteiligung

390

1 Darüber hinaus war der Bund an vier privatrechtlich organisierten Unternehmen und Genossenschaften ohne Geschäftstätigkeit 
beteiligt.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Beteiligungen des Bundes und seiner Sondervermögen Tabelle 2
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Anteil von Frauen in 
Geschäfts führungen und 
Über wachungsgremien in 
unmittelbaren Beteiligungs-
gesellschaften des Bundes

Mit dem Gesetz für die gleichberechtigte Teil-
habe von Frauen und Männern an Führungsposi-
tionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 
Dienst (Führungspositionen-Gesetz  I) wurden im 

Jahr  2015 verbindliche Maßnahmen eingeführt, 
um den Frauenanteil an Führungspositionen in der 
Privatwirtschaft und der Bundesverwaltung sowie 
bei Gremienbesetzungen signifikant zu erhöhen.

Für börsennotierte und voll mitbestimmungs-
pflichtige Unternehmen (d.  h. in der Regel Unter-
nehmen mit mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern) gilt, dass sich der Aufsichtsrat seit 
dem 1. Januar 2016 aus mindestens 30 Prozent Frau-
enanteil und mindestens 30 Prozent Männer anteil 

Unmittelbare Beteiligungen des Bundes und seiner Sondervermögen 
nach Zuständigkeit

Quelle: Beteiligungsbericht 2021
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zusammensetzen muss. Börsennotierte oder mit-
bestimmungspflichtige Unternehmen (d. h. Unter-
nehmen mit mehr als 500  Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern) mussten erstmals zum 30.  Septem-
ber  2015 verbindliche Zielgrößen und Fristen in 
Bezug auf den Frauenanteil in Aufsichtsrat, Vor-
stand beziehungsweise Geschäftsführung und den 
beiden obersten Managementebenen unterhalb 
des Vorstands beziehungsweise der Geschäftsfüh-
rung festlegen. Entsprechend den Regelungen für 
die Aufsichtsgremien börsennotierter und voll mit-
bestimmungspflichtiger Unternehmen muss auch 
der Bund bei der Besetzung von Aufsichtsgremien 
(d.  h. Aufsichts- und Verwaltungsräten sowie ver-
gleichbaren Aufsicht führenden Organen), in de-
nen ihm mindestens drei Gremiensitze zustehen, 
den Geschlechteranteil seit dem 1. Januar 2016 auf 
jeweils mindestens 30  Prozent Frauen- und Män-
neranteil erhöhen. Seit dem 1.  Januar 2018 ist zu-
dem die Zielgröße einer paritätischen Besetzung 
der vom Bund zu bestimmenden Gremiensitze zu 
beachten.

Der Gesamtanteil von Frauen in allen Überwa-
chungsgremien (d. h. Aufsichts- und Verwaltungs-
gremien und Kuratorien) in Unternehmen mit un-
mittelbarer Bundesbeteiligung stieg zum Stichtag 
31.  Dezember  2020 auf 39,3  Prozent (Vergleichs-
zahl im Vorjahr: 36,2 Prozent). In den Geschäftsfüh-
rungspositionen in Unternehmen mit unmittelba-
rer Bundesbeteiligung stieg der Anteil der Frauen 
zum 31.  Dezember  2020 auf 27,4  Prozent (Ver-
gleichszahl im Vorjahr: 21,7 Prozent).

Der prozentuale Anteil der Arbeitnehmervertre-
terinnen lag  2020 bei unveränderten 31,3  Prozent 
und damit unter dem durchschnittlichen Anteil 
von Frauen in allen Überwachungsgremien in Un-
ternehmen mit unmittelbarer Bundesbeteiligung 
(39,3 Prozent).

Zum 31.  August  2021 erhöhte sich der Anteil von 
Frauen in Geschäftsführungen auf knapp 29  Pro-
zent (Vergleichszahl im Vorjahr: 24,3  Prozent). 
Der Anteil von Frauen bei den vom Bund zu be-
stimmenden Gremiensitzen betrug zum 31.  Au-
gust 2021 wie im Vorjahr 47,9 Prozent.

Insgesamt ist festzuhalten, dass insbesondere hin-
sichtlich des Anteils von Frauen in Geschäftsfüh-
rungen in Unternehmen mit unmittelbarer Bun-
desbeteiligung weiterhin Handlungsbedarf besteht.

Zielgrößen für Geschäftsführung/
Vorstand

Von den 51  unmittelbaren Mehrheitsbeteiligun-
gen des Bundes unterliegen 15  Beteiligungen der 
gesetzlichen Pflicht, für ihr Unternehmen eine 
Zielgröße zur Erhöhung des Frauenanteils in Ge-
schäftsführung/Vorstand, des Frauenanteils in der 
ersten Führungsebene unterhalb von Geschäfts-
führungsebene/Vorstand sowie des Frauenanteils 
im Aufsichtsrat festzulegen. Der Beteiligungsbe-
richt  2021 berichtet erstmalig den Sachstand zu 
den Zielgrößen.

Zielgrößen für den Aufsichtsrat

Von den 15 unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen 
des Bundes, die der gesetzlichen Pflicht unterlie-
gen, für ihr Unternehmen eine Zielgröße zur Erhö-
hung des Frauenanteils im Aufsichtsrat festzule-
gen, haben zwölf Mehrheitsbeteiligungen die sich 
gegebene Zielgröße im Berichtsjahr bereits erfüllt.

Vier unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen des 
Bundes gaben sich freiwillig Zielgrößen zur Erhö-
hung des Frauenanteils im Aufsichtsrat, wovon drei 
diese im Berichtsjahr erfüllten.

Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Wirtschaften, das sich an marktwirt-
schaftlichen Prinzipien orientiert, ist der Bundes-
regierung auch mit Blick auf die Wettbewerbs-
fähigkeit deutscher Unternehmen ein wichtiges 
Anliegen. Immer mehr Unternehmen verknüpfen 
unternehmerisches Handeln mit sozialer Verant-
wortung und berichten über ihre nichtfinanziel-
len Leistungen. Dies ist ein wichtiges Anliegen der 
Bundesunternehmen.
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Der Deutsche 
Nachhaltigkeitskodex

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE), der die 
Bundesregierung in Nachhaltigkeitsfragen berät, 
hat zusammen mit Fachleuten aus den Bereichen 
Finanzanalyse, Unternehmen und Wissenschaft 
den Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) entwi-
ckelt. Der DNK basiert auf den Standards der Glo-
bal Reporting Initiative (GRI). Die Bundesregierung 
unterstützt den vom RNE konzipierten Berichts-
standard für Unternehmen und Organisationen. 
Ziel des DNK ist es, dass Unternehmen und Orga-
nisationen anhand von 20  Kriterien aus den vier 
Bereichen Strategie, Prozessmanagement, Umwelt 
und Gesellschaft ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten 
darlegen. In einer sogenannten Entsprechenserklä-
rung berichten teilnehmende Unternehmen über 
die Erfüllung (comply) der Kriterien beziehungs-
weise erklären Abweichungen (explain). Der Betei-
ligungsbericht  2021 weist 14  teilnehmende Betei-
ligungen am DNK aus und kennzeichnet diese mit 
dem Nachhaltigkeitslogo.

Die CSR-Berichtspflicht zu 
nichtfinanziellen Informationen

Die Berichtspflicht zur Corporate Social Respon-
sibility (CSR) wurde auf Grundlage der europäi-
schen Richtlinie 2014/95/EU im Jahr 2017 im Bun-
destag beschlossen. Mit der CSR-Richtlinie werden 
große Unternehmen von öffentlichem Interesse 
verpflichtet, neben wirtschaftlichen Kennzahlen 
bestimmte nichtfinanzielle und die Diversität be-
treffende Informationen, wie soziale und umwelt-
bezogene Faktoren, mit dem Lagebericht offen-
zulegen. Der RNE hat die gesetzlich geforderten 
Inhalte in den DNK integriert. Somit können Un-
ternehmen die Anforderungen der CSR-Berichts-
pflicht mit der Anwendung des DNK erfüllen.

Die steigenden Anforderungen an die Nachhal-
tigkeitskriterien schlagen sich insbesondere auch 
in der nichtfinanziellen Berichterstattung und 
deren Prüfung durch den Aufsichtsrat und den 

Abschlussprüfer nieder. Diese Anforderungen sind 
künftig auch von den Bundesunternehmen u.  a. 
im Rahmen ihrer Berichterstattung zu beachten. 
Die aktuellen Grundsätze guter Unternehmens- 
und aktiver Beteiligungsführung im Bereich des 
Bundes beinhalten hierzu bereits eine Empfeh-
lung für Unternehmen mit mehr als 500  Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern und mehr als 
500 Mio. Euro Umsatzerlöse. Aufgrund der geplan-
ten Ausweitung der nichtfinanziellen Berichter-
stattung auch auf nicht-kapitalmarktorientierte 
große Kapitalgesellschaften durch den EU-Gesetz-
geber haben voraussichtlich in naher Zukunft im-
mer mehr Bundesunternehmen die Anforderun-
gen an die nichtfinanzielle Berichterstattung zu 
erfüllen.

Der Nationale Aktionsplan

Im Nationalen Aktionsplan (NAP) zur Umsetzung 
der Vereinten-Nationen-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte formulierte die Bun-
desregierung ihre Erwartung, dass Unternehmen 
die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht einhal-
ten und Menschenrechte entlang ihrer Wertschöp-
fungskette achten. Die Bundesregierung kommt 
im Beteiligungsbericht ihrer Verpflichtung im NAP 
nach, die international tätigen Unternehmen mit 
Mehrheitsbeteiligung des Bundes und über 500 Be-
schäftigten auszuweisen, welche den DNK oder ein 
vergleichbares Rahmenwerk mit einer menschen-
rechtlichen Berichtspflicht anwenden.

Fazit

Das Beteiligungsmanagement des Bundes ist durch 
die neuen Rahmenwerke des Bundes modern, zu-
kunftsorientiert und verantwortungsvoll ausge-
richtet. Die konkrete Umsetzung der Neuausrich-
tung wird in der Praxis aktiv vorangetrieben.

Der Bund hat seine Besetzungsrechte weiter-
hin konsequent genutzt, um die Zielvorgabe ei-
ner geschlechterparitätischen Besetzung von 
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Die Beteiligung des Bundes an Unternehmen

Führungspositionen in Bundesunternehmen 
zu erreichen: Der Anteil von Frauen in Überwa-
chungsgremien aller unmittelbaren Bundesbeteili-
gungen hat in den vergangenen Jahren kontinuier-
lich zugenommen.

Hinsichtlich der teilnehmenden Bundesunter-
nehmen am Deutschen Nachhaltigkeitskodex 

ist die bisherige Entwicklung noch nicht zu-
friedenstellend. Es besteht insgesamt weiterer 
Handlungsbedarf.

Der Verpflichtung der Bundesregierung im NAP 
wird im Beteiligungsbericht  2021 Rechnung 
getragen.
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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Nach dem leichten Dämpfer im Schlussquartal 2021 verzeichnete die deutsche Wirtschaftsleistung im 
1. Quartal 2022 laut Schnellschätzung des Statistischen Bundesamts trotz Omikron-Welle und der russi-
schen Invasion in die Ukraine preisbereinigt ein leichtes Plus von 0,2 Prozent.

 ● Die Bundesregierung hat am 27. April 2022 mit der Frühjahrsprojektion ihre Erwartungen zur Entwick-
lung der Gesamtwirtschaft aktualisiert. Diese wird durch die Auswirkungen des Kriegs und der Energie-
preissteigerungen gedämpft, bleibt aber grundsätzlich aufwärtsgerichtet.

 ● Die Inflationsrate lag im April weiter auf sehr hohem Niveau. Die Bundesregierung erwartet in der Früh-
jahrsprojektion eine durchschnittliche Inflationsrate von 6,1 Prozent im laufenden Jahr. Mit rückläufigen 
Raten im Verlaufe des nächsten Jahres dürfte die Inflationsrate im Jahr 2023 auf durchschnittlich 2,8 Pro-
zent zurückgehen.

 ● Die Projektion ist mit hoher Unsicherheit verbunden. Abwärtsrisiken für die Wirtschaftsleistung und 
Aufwärtsrisiken für die Inflationsentwicklung ergeben sich vor allem mit Blick auf die weiteren Auswir-
kungen des russischen Angriffskriegs, aber auch auf den Fortgang der Pandemie und länger andauernde 
oder erneute damit verbundene Lieferengpässe.

Finanzen

 ● Bis der Haushalt 2022 im Bundesgesetzblatt verkündet ist, arbeitet die Bundesregierung im Rahmen der 
sogenannten vorläufigen Haushaltsführung. Da somit das Soll des Bundeshaushalts 2022 noch nicht fest-
steht, können in den nachstehenden Tabellen zur Entwicklung des Bundeshaushalts keine Sollwerte dar-
gestellt werden.

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich in den Monaten Januar bis April dieses Jahres auf rund 
114,6 Mrd. Euro. Damit liegen die Einnahmen um 23,4 Prozent (rund +21,7 Mrd. Euro) höher als im glei-
chen Zeitraum des Vorjahres. Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen in den Monaten Januar bis 
April 2022 rund 155,3 Mrd. Euro und lagen damit um 5,0 Prozent (rund -8,2 Mrd. Euro) unter dem ent-
sprechenden Vorjahresniveau. Im Zeitraum Januar bis April 2022 wies der Bundeshaushalt ein Finanzie-
rungsdefizit von rund 40,7 Mrd. Euro auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im April 2022 um 9,9 Prozent über dem 
Ergebnis vom April 2021. Der Einnahmezuwachs war überwiegend auf das Plus bei den Gemeinschaft-
steuern (+11,6 Prozent) zurückzuführen. Das Aufkommen aus den Bundessteuern insgesamt lag im 
April 2022 um 3,1 Prozent über dem entsprechenden Steueraufkommen im Vorjahresmonat.
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Europa

 ● Der Monatsbericht April beinhaltet einen Rückblick auf die Sitzungen der Eurogruppe am 4. April 2022 
und des ECOFIN-Rats am 5. April 2022.

 ● Die Schwerpunkte der Sitzungen lagen auf den wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen des 
Kriegs in der Ukraine und den damit verbundenen politischen Herausforderungen.
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Krieg dämpft 
wirtschaftliche Entwicklung, 
Prognoseunsicherheit ist hoch

Die konjunkturelle Dynamik in Deutschland wurde 
in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 
zunächst durch hohe Corona-Infektionszahlen im 
Zuge der Omikron-Welle und anschließend durch 
die Auswirkungen der russischen Invasion in die 
Ukraine gebremst. Dennoch war im 1. Quartal 2022 
ein leichtes Plus bei der gesamtwirtschaftlichen Ak-
tivität zu verzeichnen. Das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) lag laut Schnellschätzung des Statistischen 
Bundesamts in preis-, kalender- und saisonberei-
nigter Rechnung um 0,2 Prozent höher als im Vor-
quartal, wozu verwendungsseitig insbesondere ge-
stiegene Investitionen beitrugen. Entstehungsseitig 
kamen in den ersten beiden Monaten des Jahres 
positive Signale sowohl aus dem Dienstleistungs-
sektor als auch von der Industrieproduktion. Im 
März 2022 hingegen war bei der Industrieproduk-
tion angesichts der Auswirkungen des russischen 
Angriffskriegs insbesondere durch dadurch ausge-
löste Preisanstiege bei Energiegütern und Engpässe 
bei Vorprodukten ein merklicher Rückgang zu ver-
zeichnen. Die Einzelhandelsumsätze als wichtiger 
Indikator des Dienstleistungssektors stagnierten 
im März in preisbereinigter Rechnung.

Für das laufende Quartal ist mit einer verhalte-
nen konjunkturellen Entwicklung zu rechnen. Ver-
schärfte Materialengpässe, weiter erhöhter Preis-
druck, die derzeit hohe (globale) Unsicherheit 
sowie Folgen der Lockdowns in China dürften sich 
spürbar bemerkbar machen. Aktuelle Stimmungs-
indikatoren deuten dabei auf unterschiedliche 
Entwicklungen in den Wirtschaftsbereichen hin. 
So verbesserte sich laut ifo Geschäftsklima im Ap-
ril  2022 bei insgesamt gedämpfter Stimmung die 
Einschätzung der aktuellen Lage im Dienstleis-
tungssektor, in dem sich insbesondere der Bereich 

Transport und Logistik von dem Einbruch im Vor-
monat erholen konnte. Zudem verbesserte sich das 
Geschäftsklima im Gastgewerbe vor dem Hinter-
grund der sich wieder entspannenden Corona-Lage 
deutlich. Die Stimmung in der Baubranche hinge-
gen verschlechterte sich angesichts von Materia-
lengpässen und Preisanstiegen, die auch die Indus-
triekonjunktur belasten.

Im weiteren Jahresverlauf wird unter der Annahme 
abnehmender Lieferengpässe und keiner zusätz-
lichen erheblichen wirtschaftlichen Auswirkun-
gen des Kriegs wieder mit einer spürbaren Auf-
wärtsbewegung gerechnet. Die Auftragsbücher in 
der Industrie sind gut gefüllt. Auch bei den Dienst-
leistungen ist – sofern keine erneuten merklichen 
pandemiebedingten Restriktionen eintreten – mit 
einer kräftigeren Grunddynamik zu rechnen. Für 
das Gesamtjahr 2022 erwartet die Bundesregierung 
in ihrer am 27.  April  2022 veröffentlichten Früh-
jahrsprojektion einen BIP-Zuwachs von 2,2  Pro-
zent. Dies entspricht im Vergleich zur Jahrespro-
jektion vom Januar 2022 einer Abwärtsrevision von 
1,4  Prozentpunkten, da sich die kurzfristige Ent-
wicklung angesichts des Kriegs nun als schwächer 
darstellt. Im Jahr 2023 sollte sich die positive Grund-
dynamik des 2.  Halbjahrs  2022 weiter fortsetzen 
und zu einem Wachstum der Wirtschaftsleistung 
um 2,5  Prozent führen. Die Prognoseunsicherheit 
ist aktuell außergewöhnlich hoch. Abwärtsrisiken 
für die Wirtschaftsleistung und Aufwärtsrisiken für 
die Inflationsentwicklung ergeben sich vor allem 
mit Blick auf die weiteren Auswirkungen des rus-
sischen Angriffskriegs, aber auch mit Blick auf den 
Fortgang der Pandemie und erneute damit verbun-
dene Lieferengpässe.

Die Eckwerte der Frühjahrsprojektion wurden 
auch der Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steu-
erschätzungen“ vom 10. bis 12. Mai 2022 zugrunde 
gelegt. Die Ergebnisse des Arbeitskreises sind auf 

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

3. Q 21 4. Q 21 1. Q 22 3. Q 21 4. Q 21 1. Q 22

Bruttoinlandsprodukt¹

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 105,1 +2,9 +1,7 -0,3 +0,2 +2,8 +1,8 +4,0 

Jeweilige Preise 3.571 +6,0 +4,0 +0,7 +0,6 +7,3 +6,8 +7,8 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.698 +6,7 +2,7 +2,0 . +7,0 +6,9 .

Arbeitnehmerentgelte 1.920 +3,7 +3,1 +1,1 . +4,9 +4,7 .

Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen

777 +15,0 +1,9 +4,1 . +11,9 +13,5 .

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

2.013 +1,9 +1,3 +0,5 . +2,2 +2,5 .

Bruttolöhne und -gehälter 1.568 +3,8 +3,5 +1,0 . +5,3 +4,9 .

Sparen der privaten Haushalte 311 -4,9 -28,3 +5,7 . -18,9 -23,5 .

Außenhandel/Umsätze/Pro-
duktion/Auftragseingänge

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. 

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Feb 22 Mrz 22
Dreimonats-
durchschnitt Feb 22 Mrz 22

Dreimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. Euro)

Waren-Exporte 1.376 +14,0 +6,2 -3,3 +1,6 +14,5 +8,1 +11,1 

Waren-Importe 1.203 +17,2 +4,7 +3,4 +4,1 +25,0 +20,1 +23,5 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

97,7 +3,2 +0,1 -3,9 +1,0 +3,1 -3,5 +0,0 

Industrie³ 95,4 +4,3 +0,2 -4,6 +0,5 +1,5 -4,0 -1,1

Bauhauptgewerbe 115,4 -1,2 -1,3 +1,1 +4,0 +9,3 -0,4 +5,9 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 98,8 +5,5 -2,2 -5,9 -0,2 +3,0 -6,2 -0,6

Inland 95,0 +3,0 -2,4 -4,1 +1,3 +4,1 -4,1 +0,6 

Ausland 102,4 +7,9 -2,1 -7,4 -1,6 +2,0 -8,0 -1,7

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 111,8 +17,8 -0,8 -4,7 +2,8 +4,3 -3,1 +2,8 

Inland 105,9 +15,3 +0,6 -1,8 -1,4 +2,3 -3,5 +1,4 

Ausland 116,3 +19,7 -1,6 -6,7 +5,7 +5,7 -2,8 +3,8 

Bauhauptgewerbe . . -2,7 . +3,2 -4,6 . +0,4 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

116,9 +0,7 +0,2 -0,1 -0,9 +6,8 -5,4 +3,0 

Handel mit Kfz . . -1,3 . +0,2 +7,9 . +4,5 

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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der Website des BMF veröffentlicht.1 Insgesamt er-
gibt sich gegenüber der vorangegangenen Steu-
erschätzung vom November  2021 ein merkliches 
Plus bei den erwarteten Einnahmen für dieses Jahr 
und die folgenden Jahre. Dies ist maßgeblich auf 
die deutlich bessere Ausgangsbasis zurückzufüh-
ren: Die Steuereinnahmen lagen zum Ende des ver-
gangenen Jahres wesentlich höher als noch im No-
vember geschätzt, auch in den ersten vier Monaten 
dieses Jahres war die Einnahmeentwicklung kräf-
tig. So lagen die Steuereinnahmen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern) im April  2022 um 9,9  Prozent 
über dem Ergebnis vom April 2021 (s. a. Bericht zu 
den Steuereinnahmen in dieser Ausgabe). Die mit 
der Frühjahrsprojektion verbundene hohe Pro-
gnoseunsicherheit strahlt dabei aber auch auf die 
Steuerschätzung aus. Sollten sich Abwärtsrisiken 
materialisieren, würde dies auch die Entwicklung 

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220501

der Steuereinnahmen beeinflussen. Darüber hi-
naus geht die Steuerschätzung stets vom geltenden 
Recht aus. Die insbesondere mit Blick auf die hohen 
Energiepreise auf den Weg gebrachten umfang-
reichen steuerlichen Entlastungen für Bürgerin-
nen und Bürger sowie Unternehmen, die sich noch 
im Gesetzgebungsverfahren befinden, sind daher 
nicht in der Schätzung berücksichtigt. Ein detail-
lierter Bericht zu den Ergebnissen der Schätzung 
des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ erscheint 
in der nächsten Ausgabe des Monatsberichts.

Rückgang der Warenexporte 
und Anstieg der Warenimporte 
im März

Der nominale Warenhandel zeigte im März  2022 
ein zweigeteiltes Bild mit spürbarem Rückgang 
bei den Exporten und Zuwachs bei den Importen. 

54

Arbeitsmarkt

2021 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Feb 22 Mrz 22 Apr 22 Feb 22 Mrz 22 Apr 22

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,6 -3,0 -32 -18 -13 -476 -465 -462

Erwerbstätige, Inland 44,9 +0,0 +60 +87 . +698 +735 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

33,6 +0,1 +77 . . +720 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2021 .

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode Vorjahr 

Feb 22 Mrz 22 Apr 22 Feb 22 Mrz 22 Apr 22

Importpreise 110,4 +13,4 +1,3 +5,7 . +26,3 +31,2 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 114,7 +10,5 +1,4 +4,9 . +25,9 +30,9 .

Verbraucherpreise 109,1 +3,1 +0,9 +2,5 +0,8 +5,1 +7,3 +7,4 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

saisonbereinigte Salden

Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21 Jan 22 Feb 22 Mrz 22 Apr 22

Klima +16,8 +14,2 +11,3 +7,2 +10,2 +15,8 -1,6 +0,7 

Geschäftslage +29,5 +28,7 +26,1 +21,2 +19,4 +25,0 +21,2 +21,5 

Geschäftserwartungen +4,8 +0,5 -2,6 -6,0 +1,3 +7,0 -22,1 -18,2

1 Stand: April 2022; Bruttoinlandsprodukt 1. Quartal 2022: Schnellmeldung des Statistischen Bundesamtes (29. April 2022).
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Die nominalen Warenexporte sanken kalen-
der- und saisonbereinigt um 3,3  Prozent gegen-
über dem Vormonat (nach +6,5  Prozent im Fe-
bruar  2022). Im Vergleich zum Vorjahresmonat 
lagen die Ausfuhren um 8,1 Prozent höher. Die no-
minalen Warenimporte stiegen kalender- und sai-
sonbereinigt um 3,4  Prozent gegenüber dem Vor-
monat an (nach +4,9  Prozent im Februar). Im 
Vorjahresvergleich lagen sie um 20,3  Prozent hö-
her. Der Saldo der Warenhandelsbilanz betrug im 
März 9,7 Mrd. Euro und damit 11,1 Mrd. Euro we-
niger als im Vorjahresmonat.

Im Warenhandel mit Russland sind die deutschen 
Exporte im Zuge des Kriegs und der verhängten 
Sanktionen im März eingebrochen (kalender- und 
saisonbereinigt um -62,3  Prozent). Die Warenein-
fuhren sanken ebenfalls, hier ist der Rückgang 
mit 2,4 Prozent jedoch wesentlich geringer. Hierin 
dürften sich die deutlichen Preisanstiege bei Ener-
gie und anderen Rohstoffen unmittelbar nach 
Kriegsbeginn widerspiegeln.

Die ifo Exporterwartungen haben sich im April 2022 
nach dem deutlichen Einbruch im März 2022 wie-
der etwas erholt, vor allem in der Elektroindus trie 
und im Maschinenbau. Neben den Auswirkungen 
des Kriegs zeigen sich in den Indikatoren zum Au-
ßenhandel am aktuellen Rand insbesondere die 
Folgen der Pandemie in China mit Lockdowns und 
einhergehenden Unterbrechungen der Tätigkeit in 
den Häfen. Laut dem Institut für Weltwirtschaft in 
Kiel lagen Anfang Mai rund 3 Prozent der weltwei-
ten Containerfrachtkapazität vor dem wichtigen 
Warenumschlagshafen in Shanghai im Stau. In den 
kommenden Wochen dürfte dies zu weiteren Ver-
spätungen und Lieferengpässen führen.

Die Bundesregierung rechnet gemäß Frühjahrs-
projektion für  2022 bei unterstellter, wieder kräf-
tigerer Dynamik im 2. Halbjahr mit einem Wachs-
tum der Exporte von preisbereinigt 4,2 Prozent. Die 
Importe dürften mit 5,5 Prozent noch etwas kräfti-
ger zulegen.

Merklicher Rücksetzer für die 
Produktion im März

Nach Zuwächsen zu Jahresbeginn erfuhr die Pro-
duktion im Produzierenden Gewerbe im März in-
folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine 
einen deutlichen Dämpfer, was maßgeblich auf 
kräftige Energiepreissteigerungen sowie durch den 
Krieg hinzugekommene Materialengpässe zurück-
zuführen sein dürfte. Die Produktion sank saison-
bereinigt spürbar um 3,9  Prozent gegenüber dem 
Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag 
sie um 3,5 Prozent niedriger. Nach Wirtschaftsbe-
reichen waren im März insbesondere die Kfz-Her-
stellung (-14,0 Prozent gegenüber Februar) und der 
Maschinenbau (-5,3  Prozent) stark rückläufig. Die 
Bauproduktion stieg dagegen leicht um 1,1 Prozent 
gegenüber dem Vormonat.

Auch Umsätze und Auftragseingänge im Verarbei-
tenden Gewerbe entwickelten sich im März  2022 
deutlich rückläufig. Der Umsatz lag saisonberei-
nigt um 5,9 Prozent niedriger als im Vormonat und 
6,2  Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Auf-
tragseingänge sanken um saisonbereinigt 4,7 Pro-
zent gegenüber dem Vormonat und lagen um 
3,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Das ifo Geschäftsklima im Verarbeitenden Ge-
werbe verbesserte sich nach zuvor merklichem 
Rückgang im April wieder etwas, was auf weni-
ger pessimistische Geschäftserwartungen der Un-
ternehmen zurückzuführen war. Die aktuelle Lage 
hingegen wurde als etwas schlechter beurteilt als 
noch im März. Im Bauhauptgewerbe hingegen ver-
schlechterte sich das Geschäftsklima deutlich. Die 
Unternehmen zeigten sich dabei sowohl weniger 
zufrieden mit der aktuellen Geschäftslage als auch 
pessimistischer bezüglich des Ausblicks für die 
kommenden Monate. Die Stimmung dürfte durch 
Materialengpässe und Preisanstiege getrübt sein, 
die auch die Industriekonjunktur belasten.

Weiteren Befragungen des ifo Instituts zufolge ent-
spannte sich allerdings der Materialmangel in der 
Industrie im April nach dem spürbaren Anstieg im 
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März auf hohem Niveau wieder etwas. 75 Prozent 
der Unternehmen berichteten von Engpässen bei 
Rohstoffen und Vorprodukten (nach 80 Prozent im 
März). Vor diesem Hintergrund und angesichts der 
starken Energiepreissteigerungen planen 73  Pro-
zent der Industrieunternehmen für die nächsten 
drei Monate Preiserhöhungen. Trotz der genann-
ten Probleme gingen im April die subjektiv wahr-
genommene Existenzbedrohung sowie die Inan-
spruchnahme von Kurzarbeit im Verarbeitenden 
Gewerbe zurück.

Insgesamt rechnet die Bundesregierung in der 
Frühjahrsprojektion bei erwartetem Nachlassen 
der Lieferengpässe und angesichts der gut gefüll-
ten Auftragsbücher im Laufe der 2. Jahreshälfte mit 
spürbaren Impulsen aus der Industrie. Dabei ist der 
Ausblick wie auch beim Außenhandel in der ak-
tuellen Situation von hoher Unsicherheit und Ab-
wärtsrisiken gekennzeichnet.

Konsumstimmung derzeit 
weiterhin eingetrübt

Nach leichtem Zugewinn im Vormonat gaben die 
Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) im März wieder 
etwas nach und sanken preis-, kalender- und sai-
sonbereinigt um 0,1  Prozent gegenüber dem Vor-
monat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ver-
zeichnete der Einzelhandel im März  2022 ein 
Minus von 2,7 Prozent. Nach Einzelbereichen lagen 
die Umsätze im Zeitraum Januar bis März 2022 bei 
Lebensmitteln/Getränken/Tabak um 6,6  Prozent 
niedriger als im Vorjahreszeitraum. Demgegenüber 
war im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln ein 
Umsatzplus von 10,2  Prozent zu verzeichnen. Da-
bei fiel vor allem der Umsatzzuwachs im Bereich 
Textilien/Bekleidung/Schuhe/Lederwaren mit 
118,4  Prozent weiterhin erheblich aus, worin sich 
aber maßgeblich das niedrige Niveau im Vorjahres-
zeitraum aufgrund des Lockdowns widerspiegelt. 
Beim Internet- und Versandhandel, der in der Pan-
demie stark zugelegt hatte, war ein Rückgang von 
10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu 
verzeichnen.

Der Umsatz im Gastgewerbe stieg im März  2022 
preis-, kalender- und saisonbereinigt um 6,2  Pro-
zent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum 
Vorjahresmonat hat sich der Umsatz  – bedingt 
durch die niedrige Vorjahresbasis  – mehr als ver-
doppelt (114,8 Prozent). Im Vergleich zum Vorkri-
senmonat Februar  2020 war der Gastgewerbeum-
satz dennoch um 27,7 Prozent niedriger.

Die aktuellen Stimmungsindikatoren sind deut-
lich durch den Krieg beeinflusst. Im Einzelhan-
del gab das ifo Geschäftsklima im April  2022 
nach deutlichem Einbruch im März nochmals et-
was nach. Hierbei wurde insbesondere die aktu-
elle Lage schlechter eingeschätzt als im Vormonat, 
als sich die Einschätzung noch etwas verbessert 
hatte. Auch die Verbraucherstimmung hat sich 
im April zum zweiten Mal in Folge deutlich ver-
schlechtert. Laut GfK Konsumklima mussten so-
wohl die Konjunktur- und Einkommenserwartun-
gen als auch die Anschaffungsneigung spürbare 
Einbußen hinnehmen. Der Krieg sowie einherge-
hende Inflationssorgen belasten laut der Gesell-
schaft für Konsumforschung (GfK) die Konsum-
laune der Verbraucherinnen und Verbraucher. Für 
den Monat Mai prognostiziert die GfK für das Kon-
sumklima einen Wert von -26,5 Punkten und damit 
10,8 Punkte weniger als im April.

Angesichts der derzeitigen Entwicklungen rech-
net die Bundesregierung in ihrer Frühjahrspro-
jektion mit einer etwas schwächeren Entwicklung 
des privaten Konsums in realer Rechnung als noch 
in der Jahresprojektion vom Januar  2022. Erwar-
tet wird für dieses Jahr ein Anstieg von 3,7 Prozent. 
Trotz der schwächeren Dynamik bleibt der private 
Konsum damit wichtige Triebfeder der wirtschaft-
lichen Aufwärtsbewegung.

Am Arbeitsmarkt setzte sich 
der positive Trend fort

Am Arbeitsmarkt setzte sich die Erholung am ak-
tuellen Rand weiter fort. Die Zahl der als ar-
beitslos registrierten Personen lag im April nach 
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden                                                                                                                                                                      in %

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt; ifo Institut, eigene Berechnungen
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Ursprungswerten bei 2,31  Millionen, saisonberei-
nigt kam es gegenüber dem Vormonat zu einem 
leichten Rückgang um 13.000  Personen. Die Ar-
beitslosenquote verblieb bei 5,0 Prozent. Erwerbs-
tätig waren im März  2022 nach Inländerkonzept 
und Ursprungswerten 45,2  Millionen Personen; 
damit wurde erstmals wieder das Vor-Corona-Ni-
veau vom Februar  2020 überschritten. Gegenüber 

Vormonat stieg die Erwerbstätigkeit kräftig um 
85.000 Personen an.

Nach Hochrechnungen der Bundesagentur für 
Arbeit erhielten im Februar 723.000  Beschäf-
tigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld  – ein spür-
barer Rückgang gegenüber Januar. Das ifo In-
stitut geht für März und insbesondere April von 
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deutlich sinkender Inanspruchnahme von Kurz-
arbeit aus, insbesondere in den von Corona betrof-
fenen Branchen. Insgesamt liegt die Inanspruch-
nahme von Kurzarbeit deutlich unter den Werten 
des Vorjahres.

Umfragebasierte Frühindikatoren des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sowie des 
ifo Instituts signalisieren für die nächsten Monate 
eine Fortsetzung der positiven Entwicklung am Ar-
beitsmarkt, insbesondere bei den Dienstleistungen. 
Lediglich in der Industrie ging die Einstellungsbe-
reitschaft zurück, verblieb aber im positiven Be-
reich. Auch die Bundesregierung erwartet in ihrer 
Frühjahrsprojektion, dass die positive Entwick-
lung anhält. Im Jahresdurchschnitt 2022 dürfte die 
Arbeitslosenquote auf das Vorkrisenniveau von 
5,0 Prozent zurückgehen und die Erwerbstätigkeit 
gegenüber 2021 deutlich um 1,0 Prozent ansteigen.

Inflation im April nach wie vor 
sehr stark erhöht

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) lag 
nach Berechnungen des Statistischen Bundesam-
tes im April bei 7,4  Prozent und damit weiterhin 
auf stark erhöhtem Niveau. Dies entspricht einem 
(nichtsaisonbereinigten) Anstieg des Index gegen-
über März um 0,8 Prozent.

Im Einzelnen betrug die Inflationsrate beim Ge-
samtindex für Waren 12,2 Prozent (nach 12,3 Pro-
zent im März), darunter 35,3  Prozent für Energie 

(nach 39,5 Prozent) und 8,6 Prozent für Nahrungs-
mittel (nach 6,2  Prozent). Die jährliche Verände-
rungsrate des Index für Dienstleistungen stieg mit 
3,2  Prozent ebenfalls (nach 2,8  Prozent), darun-
ter eine Rate von 1,6  Prozent bei Wohnungsmie-
ten (nach 1,5  Prozent). Maßgeblicher Treiber war 
vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine da-
mit unverändert der Preisindex für Energie, auch 
wenn sich dort der Anstieg gegenüber dem Vor-
jahresmonat leicht abgeschwächt hat. Die zuneh-
menden Preissteigerungsraten bei Lebensmitteln 
reflektieren zum einen den starken Einfluss von 
Energie als Kostenfaktor für diesen Bereich. Zum 
anderen haben sich infolge des russischen Angriffs 
auf die Ukraine Preise für einige Agrargüter, vor al-
lem Weizen, an den internationalen Märkten stark 
verteuert, was im Verlauf für weiteren Kostendruck 
sorgen könnte.

Die Bundesregierung erwartet in der Frühjahrs-
projektion jahresdurchschnittliche Inflationsra-
ten von 6,1 Prozent im laufenden und 2,8 Prozent 
im kommenden Jahr. Aufwärtsrisiken bestehen da-
bei zum einen mit Blick auf die weitere Entwick-
lung der Energiepreise infolge des Konflikts in der 
Ukraine: Hier wurde in der Projektion auf Basis 
der Terminnotierungen für Öl und Gas unterstellt, 
dass die Weltmarktpreise bis Dezember  2023 suk-
zessive wieder auf ein etwas niedrigeres Niveau zu-
rückgehen. Zum anderen könnte die pandemische 
Situation in China – ähnlich der aktuellen Lage in 
Shanghai mit „Containerstau“ im Hafen  – für er-
neute oder länger als unterstellt anhaltende Lie-
ferengpässe und damit auch für zusätzlichen Preis-
druck in Deutschland sorgen.
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Steuereinnahmen im April 2022

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) lagen im April 2022 um 9,9  Prozent über 
dem Ergebnis vom April 2021. Der Einnahmezu-
wachs war überwiegend auf das Plus bei den Ge-
meinschaftsteuern (+11,6  Prozent) zurückzufüh-
ren. Gegenüber einer Vorjahresbasis, die aufgrund 
der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pande-
mie noch geschwächt war, ergaben sich spürbare 
Zuwachsraten im Aufkommen der meisten Steu-
erarten wie den Steuern vom Umsatz oder der 
Lohnsteuer. Die Bundessteuern verbuchten im 
April  2022 eine Zunahme um 3,1  Prozent gegen-
über dem Vorjahresmonat. Die Einnahmen aus den 
Ländersteuern wiesen einen Rückgang um 0,5 Pro-
zent auf. Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine 
sind im Steueraufkommen noch nicht sichtbar.
Die auch gemessen an der Entwicklung der Be-
messungsgrundlagen anhaltend kräftige Entwick-
lung der Steuereinnahmen schlägt sich auch in der 
jüngsten Vorausschätzung der Steuereinnahmen 
des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ vom 10. bis 
12.  Mai  2022 nieder. Gleichzeitig ist der Ausblick 
für die weitere Einnahmeentwicklung mit Blick 
auf den Krieg in der Ukraine und die weitere Ent-
wicklung der Pandemie, insbesondere in Bezug auf 
mögliche erneute oder länger als unterstellt andau-
ernde Lieferengpässe durch die Situation in China, 
derzeit sehr ungewiss. Die Ergebnisse des Arbeits-
kreises sind auf der Website des BMF veröffent-
licht.1 Ein detaillierter Bericht dazu erscheint in der 
nächsten Ausgabe des Monatsberichts.

EU-Eigenmittel

Im Berichtsmonat April 2022 wurden 16,5 Prozent 
höhere EU-Eigenmittel (exklusive Zölle) abgeführt 
als im April 2021. Die monatlichen Anforderungen 
der  EU orientieren sich grundsätzlich an dem je-
weils gültigen Jahreshaushalt der EU und verteilen 

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220501

sich in der Regel recht gleichmäßig auf die einzel-
nen Monate. Da der Jahreshaushalt in diesem Jahr 
in einer ähnlichen Größenordnung liegt wie im 
Vorjahr und bisher kumuliert geringere EU-Eigen-
mittel abgerufen wurden (-24,0 Prozent unter Vor-
jahresniveau), kann im Gegenzug tendenziell auch 
in den weiteren Monaten dieses Jahres mit einem 
etwas höheren Abruf als im jeweiligen Monat des 
Vorjahres gerechnet werden.

Gesamtüberblick kumuliert 
Januar bis April 2022

In den Monaten Januar bis April  2022 war insge-
samt ein relativ starker Anstieg der Steuereinnah-
men gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu ver-
zeichnen (+16,2  Prozent), der auch mit der durch 
die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie sowie die im Zusammenhang da-
mit ergriffenen gesetzlichen und untergesetzlichen 
steuerlichen Maßnahmen geminderten Vergleichs-
basis zusammenhängt. In den Monaten Januar bis 
April  2022 stieg das Aufkommen der Gemein-
schaftsteuern um 18,5  Prozent, das der Bundes-
steuern um 2,6 Prozent und das der Ländersteuern 
um 11,8 Prozent.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen ver-
zeichneten im April 2022 einen Anstieg um 9,4 Pro-
zent gegenüber dem Ergebnis vom April  2021. 
Maßgeblicher Faktor für den Anstieg ist der Einnah-
mezuwachs aus den Gemeinschaftsteuern. Die Ein-
nahmen des Bundes aus den Gemeinschaftsteuern 
stiegen dabei mit 13,2 Prozent etwas stärker als das 
Steueraufkommen der Gemeinschaftsteuern ins-
gesamt (+11,6 Prozent), da sich in der Verteilung des 
Umsatzsteueraufkommens auch in diesem Monat 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Video/2022/2022-05-12-pressekonferenz-steuerschaetzung/2022-05-12-pressekonferenz-steuerschaetzung.html
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im Vorjahresvergleich eine moderate Verände-
rung zugunsten des Bundes ergab. Zudem stiegen 
die Einnahmen des Bundes aus den Bundessteuern 
gegenüber April 2021 um 3,1 Prozent. Demgegen-
über standen höhere Zahlungen des Bundes an die 
Länder in Form von Bundesergänzungszuweisun-
gen und Regionalisierungsmitteln für den Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Länder ver-
buchten im April  2022 ebenfalls einen deutlichen 

Anstieg ihrer Steuereinnahmen um 9,4 Prozent ge-
genüber dem Vorjahresmonat. Dabei stiegen auch 
die Einnahmen der Länder aus den Gemeinschaft-
steuern insgesamt merklich (+10,9  Prozent). Spie-
gelbildlich zu den höheren Zahlungen des Bundes 
stiegen die Einnahmen der Länder aus Bundeser-
gänzungszuweisungen (+12,6  Prozent) sowie aus 
Regionalisierungsmitteln (ÖPNV) (+6,4  Prozent). 
Demgegenüber war bei den Ländersteuern ein 
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2022

April

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

April

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20224

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 20.221 +9,7 76.427 +10,3 236.100 +8,1

Veranlagte Einkommensteuer 555 +74,7 21.470 +18,3 70.100  -3,1

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.579 +20,4 6.728 +20,7 32.250 +17,7

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge (einschließlich 
ehemaligem Zinsabschlag)

679  -19,0 3.476  -14,7 8.600  -14,3

Körperschaftsteuer 1.223  -2,2 12.401 +8,3 41.750  -0,9

Steuern vom Umsatz 20.774 +13,4 94.358 +29,1 283.250 +12,9

Gewerbesteuerumlage 1.229 +23,2 1.844 +47,6 5.333 +7,7

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 0 X 0 X 0 X

Gemeinschaftsteuern insgesamt 46.261 +11,6 216.704 +18,5 677.383 +8,2

Bundessteuern

Energiesteuer 2.777 +14,6 7.229 +10,4 37.500 +1,0

Tabaksteuer 1.202  -18,0 3.574  -11,8 15.220 +3,3

Alkoholsteuer 146 +9,0 678 +28,1 2.130 +2,0

Versicherungsteuer 942  -7,1 8.117 +4,2 15.650 +4,5

Stromsteuer 591 +2,2 2.376 +4,6 6.850 +2,4

Kraftfahrzeugsteuer 802  -2,1 3.397 +0,3 9.560 +0,1

Luftverkehrsteuer 70 +166,2 219 +131,3 1.115 +97,1

Solidaritätszuschlag 631 +28,2 3.471  -5,2 11.150 +1,1

Übrige Bundessteuern 144 +11,9 497 +8,1 1.451 +2,3

Bundessteuern insgesamt 7.306 +3,1 29.558 +2,6 100.626 +2,5

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 747  -3,2 3.574 +24,1 10.400 +5,9

Grunderwerbsteuer 1.368  -2,5 6.429 +5,1 18.800 +2,5

Rennwett- und Lotteriesteuer 230 +26,5 932 +22,6 2.655 +13,8

Biersteuer 48  -0,2 171 +2,8 600 +2,7

Übrige Ländersteuern 36 +1,5 299 +10,3 580 +8,1

Ländersteuern insgesamt 2.430  -0,5 11.405 +11,8 33.035 +4,5

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 
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leichtes Minus von 0,5  Prozent zu verzeichnen. 
Die Einnahmen der Gemeinden aus dem Gemein-
deanteil an den Gemeinschaftsteuern stiegen im 
Berichtszeitraum um 6,3  Prozent gegenüber dem 
Vorjahr.

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer lag im 
April 2022 um 7,5 Prozent über dem Aufkommen 
im Vorjahresmonat. Hierin spiegelt sich v. a. die ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum günstigere Lage 
am Arbeitsmarkt wider  die Kurzarbeit liegt auf ei-
nem deutlich niedrigeren Niveau als noch im Vor-
jahr, die Beschäftigung ist weiter gestiegen (siehe 
Beitrag zur „Konjunkturentwicklung aus finanz-
politischer Sicht“ in dieser Ausgabe). Das aus dem 
Lohnsteueraufkommen ausgezahlte Kindergeld 

lag leicht um 2,7  Prozent unter den Kindergeld-
zahlungen im April 2021. Im Ergebnis erhöhte sich 
das kassenmäßige Lohnsteueraufkommen im Ver-
gleich zum April 2021 um 9,7 Prozent. In den Mo-
naten Januar bis April  2022 lag das kassenmäßige 
Lohnsteueraufkommen um 10,3 Prozent über dem 
Niveau des Vorjahreszeitraums.

Körperschaftsteuer

Im Veranlagungsmonat April 2022 verringerte sich 
das Körperschaftsteueraufkommen brutto leicht 
um 1,5  Prozent gegenüber April  2021. In Veranla-
gungsmonaten wie dem April sind allerdings regel-
mäßig Schwankungen im Steueraufkommen ge-
genüber dem Vorjahresmonat zu beobachten, ohne 
dass daraus notwendigerweise Schlussfolgerungen 
für die weitere Entwicklung gezogen werden kön-
nen. Aus dem Bruttoaufkommen wurden geringe 
Beträge an Forschungs- und Investitionszulage mit 
einem Volumen von insgesamt rund 6,9 Mio. Euro 

2022

April

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

April

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20224

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

EU-Eigenmittel

Zölle 559 +16,9 2.018 +29,8 5.900 +15,2

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 395 +33,6 1.580  -12,8 4.740 +7,3

BNE-Eigenmittel 2.387 +14,0 9.549  -25,5 29.600 +3,2

EU-Eigenmittel insgesamt 3.341 +16,5 13.147  -18,8 41.630 +8,9

Bund³ 22.834 +10,2 107.685 +24,3 345.246 +10,1

Länder³ 26.568 +9,4 121.068 +16,1 375.053 +5,6

EU 3.341 +16,5 13.147  -18,8 41.630 +8,9

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

3.813 +6,3 17.785 +9,2 55.016 +1,9

Steueraufkommen insgesamt (ohne Ge-
meindesteuern)

56.555 +9,9 259.685 +16,2 816.944 +7,4

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom Mai 2022.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹
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gezahlt, sodass der Einfluss auf das kassenmäßige 
Körperschaftsteueraufkommen marginal war. Im 
April  2022 lag das kassenmäßige Körperschaft-
steueraufkommen um 2,2 Prozent niedriger als im 
April  2021. In den Monaten Januar bis April  2022 
lag das kassenmäßige Körperschaftsteuerauf-
kommen um 8,3  Prozent über dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Veranlagte Einkommensteuer

Auch bei der veranlagten Einkommensteuer war 
das Aufkommen im April von der Veranlagungs-
tätigkeit bestimmt; auch hier können merkli-
che Schwankungen zum Vorjahr vorkommen. Das 
Aufkommen aus veranlagter Einkommensteuer 
brutto stieg im April  2022 um 2,2  Prozent gegen-
über April  2021. Die Arbeitnehmererstattungen 
gingen um 10,6 Prozent gegenüber dem April 2021 
zurück. Weitere Abzüge ergaben sich in geringem 
Ausmaß durch Investitions-, Forschungs- und Ei-
genheimzulagen. Im Ergebnis stieg das kassenmä-
ßige Aufkommen aus der veranlagten Einkom-
mensteuer um 74,7 Prozent gegenüber April 2021. 
In den Monaten Januar bis April 2022 lag das kas-
senmäßige Aufkommen aus veranlagter Einkom-
mensteuer um 18,3 Prozent über dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im April 2022 lag das Bruttoaufkommen der nicht 
veranlagten Steuern vom Ertrag um 17,7  Prozent 
über demjenigen im Vorjahresmonat. Aus dem 
Bruttoaufkommen wurden rund 68 Mio. Euro Er-
stattungen durch das Bundeszentralamt für Steu-
ern geleistet (-22,0 Prozent gegenüber April 2021). 
Insgesamt ergab sich damit ein Anstieg des Kas-
senaufkommens der nicht veranlagten Steuern 
vom Ertrag um 20,4 Prozent gegenüber April 2021. 
In den Monaten Januar bis April 2022 lag das kas-
senmäßige Aufkommen aus den nicht veranlagten 
Steuern vom Ertrag um 20,7 Prozent über dem Ni-
veau des Vorjahreszeitraums.

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge lag im April  2022 
um 19,0  Prozent unter dem Niveau des Vorjah-
resmonats. In den Monaten Januar bis April  2022 
lag das kassenmäßige Aufkommen aus der Ab-
geltungsteuer auf Zins- und Veräußerungser-
träge um 14,7  Prozent unter dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz lag im 
April 2022 um 13,4 Prozent höher als im Vorjahres-
monat. Die Einnahmen aus der Umsatzsteuer stie-
gen dabei um 8,9 Prozent gegenüber April 2021. Die 
Kasseneinnahmen entstammen entstehungssei-
tig überwiegend Umsätzen aus dem Februar 2022. 
Das Niveau an binnenwirtschaftlicher Aktivi-
tät war letzten Februar infolge der Pandemie und 
des Lockdowns deutlich niedriger als im gleichen 
Monat in diesem Jahr, woraus sich der Zuwachs 
der Einnahmen in diesem Jahr erklären kann. Zu-
dem dürfte eine gewisse Kaufzurückhaltung nach 
aufgrund der temporären Steuersatzsenkung im 
2.  Halbjahr  2020 vorgezogenen Anschaffungen 
ebenfalls die Vergleichsbasis etwas gedämpft ha-
ben. Die Einnahmen aus der Einfuhrumsatzsteuer 
verzeichneten im April  2022 einen Zuwachs ge-
genüber dem Vorjahr um 25,0 Prozent. Dieser geht 
mit einem deutlich höheren Niveau an Warenim-
porten verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ein-
her, das auch auf die sehr starken Anstiege der Im-
portpreise zurückzuführen ist. In den Monaten 
Januar bis April 2022 stieg das kassenmäßige Auf-
kommen der Steuern vom Umsatz insgesamt um 
29,1 Prozent gegenüber dem Niveau des Vorjahres-
zeitraums, was auch auf die durch die im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie ergriffenen 
steuerlichen Maßnahmen deutlich geschwächte 
Vorjahresbasis zurückzuführen ist.
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Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern insge-
samt lag im April  2022 um 3,1  Prozent über dem 
entsprechenden Steueraufkommen im Vorjahres-
monat. Das Aufkommen aus dem Solidaritätszu-
schlag stieg im Berichtsmonat um 28,2 Prozent ge-
genüber April  2021 aufgrund des Anstiegs seiner 
Bemessungsgrundlagen. Der beträchtliche Einnah-
meanstieg bei der Energiesteuer (+14,6  Prozent) 
ist maßgeblich auf eine schwächere Vorjahresba-
sis zurückzuführen, das Aufkommen lag unter-
halb des Aufkommens in den Vorpandemiejahren. 
Auch der sehr starke Zuwachs bei der Luftverkehr-
steuer (+166,2 Prozent) ist mit einer sehr niedrigen 
Vorjahresbasis zu erklären   hier besteht trotz Auf-
wärtstrends ebenfalls noch eine merkliche Lücke 
zum Aufkommen vor Beginn der Pandemie. Rück-
gänge im Vergleich zum Vorjahresmonat ergaben 
sich bei der Versicherungsteuer (-7,1 Prozent) und 
der Tabaksteuer (-18,0  Prozent). Die Veränderun-
gen bei den übrigen Steuerarten hatten betragsmä-
ßig nur geringen Einfluss auf das Gesamtergebnis 
der Bundessteuern.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern lag im 
April 2022 um 0,5 Prozent unter dem Ergebnis des 
Aprils 2021. Die Einnahmen aus der Grunderwerb-
steuer lagen um 2,5 Prozent, aus der Erbschaftsteuer 
um 3,2 Prozent unter Vorjahresmonatsniveau. Der 
Zuwachs bei der Rennwett- und Lotteriesteuer 
(+26,5 Prozent) ergab sich vor allem aus Einnahmen 
aus den neuen Steuerarten Online-Pokersteuer und 
virtuelle Automatensteuer, die seit dem 1. Juli 2021 
erhoben werden. Zudem stieg das Aufkommen aus 
der Feuerschutzsteuer um 1,5 Prozent. Bei der Bier-
steuer ergab sich ein leichter Rückgang um 0,2 Pro-
zent gegenüber April 2021.
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Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich April 2022

Bis der Haushalt  2022 im Bundesgesetzblatt ver-
kündet ist, arbeitet die Bundesregierung im Rah-
men der sogenannten vorläufigen Haushaltsfüh-
rung, die im Wesentlichen auf Art. 111 Grundgesetz 
basiert (siehe hierzu Monatsbericht des BMF vom 
Januar  2022 „Vorläufige Haushaltsführung  2022“). 
Da somit das Soll des Bundeshaushalts 2022 noch 
nicht feststeht, können in den folgenden Tabellen 
keine Sollwerte dargestellt werden.

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich 
in den Monaten Januar bis April dieses Jahres auf 
rund 114,6 Mrd. Euro. Damit lagen die Einnahmen 
um 23,4 Prozent (rund +21,7 Mrd. Euro) höher als 
im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Steuer-
einnahmen (inklusive der EU-Eigenmittelabflüsse) 
stiegen um 24,7 Prozent (rund +21,3 Mrd. Euro) ge-
genüber der Vorjahresperiode. Die Einnahmen aus 
Steuern vom Umsatz stiegen dabei um 35,0  Pro-
zent (rund +11,9  Mrd.  Euro). Die Einnahmen aus 
Einkommen- und Körperschaftsteuer wuchsen 
um 11,9 Prozent (rund +5,4 Mrd. Euro) an. Zur Zu-
nahme der Steuereinnahmen trugen auch gerin-
gere Zahlungen an die EU (BNE-Eigenmittel der EU 
und Mehrwertsteuer-Eigenmittel der  EU) bei, die 
um rund 3,5 Mrd. Euro niedriger waren als im ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum.

Die Sonstigen Einnahmen lagen im Berichtszeit-
raum um 6,7  Prozent (rund 0,5  Mrd.  Euro) über 
dem entsprechenden Vorjahresergebnis.

Ausgaben

Die Ausgaben des Bundeshaushalts betru-
gen in den Monaten Januar bis April  2022 rund 
155,3  Mrd.  Euro und lagen damit um 5,0  Pro-
zent (rund -8,2  Mrd.  Euro) unter dem entspre-
chenden Vorjahresniveau. Nach ökonomischen 
Arten gegliedert lagen die konsumtiven Ausga-
ben fast auf dem gleichem Niveau wie im Vorjah-
reszeitraum (-0,4  Prozent beziehungsweise rund 
-0,6  Mrd.  Euro). Dabei gab es gegenläufige Ef-
fekte: Ausgabenerhöhend wirkte zum einen, dass 
die laufenden Zuschüsse an Sozialversicherungen 
das Vorjahresniveau um 5,3 Mrd. Euro überschrit-
ten. Darin enthalten waren höhere Leistungen des 
Bundes an den Gesundheitsfonds und den Aus-
gleichsfonds der Pflegeversicherung für durch die 
SARS-CoV-2-Pandemie verursachte Belastungen 
von insgesamt rund 7,4  Mrd.  Euro und der Weg-
fall der Zuweisungen für das Zukunftsprogramm 
Krankenhäuser (-3,0 Mrd. Euro). Zum anderen wur-
den von Januar bis April 2022 rund 2,1 Mrd. Euro 
mehr an Zuschüssen zur Beschaffung von Impf-
stoffen gegen SARS-CoV-2 verausgabt als vor ei-
nem Jahr. Außerdem lagen die Zinsausgaben um 
125,5  Prozent (rund 2,9  Mrd.  Euro) über dem Ni-
veau des Vorjahreszeitraums, was insbesondere 
auf höhere Zuweisungen an das Sondervermögen 
„Vorsorge für Schlusszahlungen für inflationsin-
dexierte Bundeswertpapiere“ zurückzuführen ist. 
Eine Verringerung der Ausgaben im Vergleich zum 
Vorjahr beruht vor allem auf geringeren Zuschüs-
sen an Unternehmen (-38,3  Prozent beziehungs-
weise rund -8,9 Mrd. Euro). Für Corona-Unterneh-
menshilfen wurden von Januar bis April 2022 rund 
5,4  Mrd.  Euro aufgewendet. Im entsprechenden 
Vorjahreszeitraum waren es rund 14,3  Mrd.  Euro. 
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2021
Ist-Entwicklung¹  

April 2022

Ausgaben (Mrd. Euro)² 556,6 155,3

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent -5,0

Einnahmen (Mrd. Euro)³ 341,0 114,6

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 23,4

Steuereinnahmen (Mrd. Euro) 313,5 107,2

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 24,7

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. Euro) 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. Euro) -215,6 -40,7

Deckung/Verwendung: 215,6 40,7

Kassenmittel (Mrd. Euro) - 138,8

Münzeinnahmen (Mrd. Euro) 0,2 0,0

Saldo der Rücklagenbewegungen4 0,0 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. Euro) 215,4 -98,2

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Außerdem waren die Zuweisungen an Verwaltun-
gen um 16,4 Prozent (rund -2,9 Mrd. Euro) geringer 
als im Zeitraum Januar bis April 2021, was vor allem 
auf die im Vorjahr bereits im März erfolgte Zuwei-
sung an den Energie- und Klimafonds in Höhe von 
rund 2,5 Mrd. Euro zurückzuführen ist.

Die investiven Ausgaben beliefen sich im betrach-
teten Zeitraum auf rund 10,6 Mrd. Euro. Damit la-
gen sie um 41,7 Prozent (rund -7,6 Mrd. Euro) unter 
dem Niveau des Vorjahreszeitraums, insbesondere, 
da die unterjährigen Liquiditätshilfen an die Bun-
desagentur für Arbeit von Januar bis April  2022 
rund 7,5  Mrd.  Euro geringer ausfielen als im Vor-
jahreszeitraum. Am Ende des Haushaltsjahres 2021 
wurden die unterjährig gewährten Hilfen, die bis 
zum Schluss des Haushaltsjahres nicht zurückge-
zahlt werden konnten, in einen Zuschuss an die 
Bundesagentur umgewandelt. Die Sachinvestitio-
nen lagen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Finanzierungssaldo

Im Zeitraum Januar bis April  2022 wies der Bun-
deshaushalt ein Finanzierungsdefizit von rund 
40,7 Mrd. Euro auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im 
Laufe des Haushaltsjahres starken Schwankungen 
und beeinflussen somit die eingesetzten Kassen-
mittel in den einzelnen Monaten in unterschiedli-
chem Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im 
Jahresverlauf in der Regel starke Schwankungen. 
Die unterjährige Entwicklung des Finanzierungs-
saldos und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind 
daher keine Indikatoren, aus denen sich die erfor-
derliche Nettokreditaufnahme und der Finanzie-
rungssaldo am Jahresende errechnen lassen. Dies 
gilt in besonderem Maße zu Beginn eines Jah-
res. Dabei ist zusätzlich die derzeit noch vorläufige 
Haushaltsführung zu beachten.
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

April 
2021

April 
2022

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Allgemeine Dienste 100.399 18,0 28.659 29.482 +2,9

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 13.224 2,4 2.697 2.364 -12,3

Verteidigung 46.550 8,4 13.773 14.194 +3,1

Politische Führung, zentrale Verwaltung 20.576 3,7 6.846 7.240 +5,8

Finanzverwaltung 5.981 1,1 1.785 1.953 +9,4

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle Angelegenheiten 28.985 5,2 6.145 6.015 -2,1

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, 
Weiterbildungsteilnehmende

4.912 0,9 1.411 1.276 -9,5

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen 16.259 2,9 3.021 2.837 -6,1

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 281.133 50,5 108.282 95.973 -11,4

Sozialversicherungen einschließlich Arbeitslosenversicherung 147.057 26,4 63.090 53.157 -15,7

darunter:

Allgemeine Rentenversicherung 97.343 17,5 39.161 39.792 +1,6

Krankenversicherung 18.887 3,4 8.148 5.173 -36,5

Arbeitslosenversicherung 16.935 3,0 10.315 2.845 -72,4

Arbeitsmarktpolitik 42.109 7,6 14.069 13.025 -7,4

darunter:

Arbeitslosengeld II nach SGB II 21.748 3,9 7.495 6.864 -8,4

Leistungen des Bundes für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 10.090 1,8 3.590 3.148 -12,3

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 11.038 2,0 3.650 3.764 +3,1

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 2.159 0,4 905 841 -7,0

Sonstige soziale Angelegenheiten 67.506 12,1 22.349 21.314 -4,6

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 16.959 3,0 5.807 8.119 +39,8

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale 
Gemeinschaftsdienste

2.270 0,4 423 350 -17,3

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 1.320 0,2 327 269 -17,7

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.953 0,4 348 238 -31,6

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 5.705 1,0 1.509 2.295 +52,1

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.796 0,3 210 313 +49,2

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 801 0,1 432 359 -16,9

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 29.781 5,4 5.482 5.424 -1,1

Straßen 8.451 1,5 1.332 1.471 +10,4

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 14.139 2,5 1.790 1.987 +11,0

Allgemeine Finanzwirtschaft 89.432 16,1 7.016 7.629 +8,7

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen und Finanzzuweisungen 84.467 15,2 4.032 1.579 -60,8

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit der Schuldenaufnahme 3.881 0,7 2.340 5.282 +125,7

Ausgaben insgesamt¹ 556.617 100,0 163.533 155.326 -5,0

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Ausgaben des Bundes nach ökonomischen Arten

Ist 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

April 
2021

April 
2022

in Mio. Euro
Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Konsumtive Ausgaben 510.835 91,8 145.310 144.701  -0,4

Personalausgaben 36.498 6,6 12.781 13.266 +3,8

Aktivbezüge 27.237 4,9 9.423 9.761 +3,6

Versorgung 9.261 1,7 3.358 3.505 +4,4

Laufender Sachaufwand 38.670 6,9 9.428 10.233 +8,5

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 1.083 0,2 301 294  -2,3

Militärische Beschaffungen 17.068 3,1 3.567 3.525  -1,2

Sonstiger laufender Sachaufwand 20.518 3,7 5.560 6.415 +15,4

Zinsausgaben 3.855 0,7 2.339 5.274 +125,5

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 427.989 76,9 120.090 115.309  -4,0

an Verwaltungen 117.438 21,1 17.560 14.683  -16,4

an andere Bereiche 310.551 55,8 102.529 100.626  -1,9

darunter:

Unternehmen 83.683 15,0 23.388 14.439  -38,3

Renten, Unterstützungen u. a. 32.557 5,8 11.227 10.707  -4,6

Sozialversicherungen 172.478 31,0 62.704 68.032 +8,5

Sonstige Vermögensübertragungen 3.824 0,7 672 619  -7,9

Investive Ausgaben 45.782 8,2 18.224 10.625  -41,7

Finanzierungshilfen 39.321 7,1 16.907 9.317  -44,9

Zuweisungen und Zuschüsse 33.788 6,1 5.532 5.471  -1,1

Darlehensgewährungen, Gewährleistungen 2.363 0,4 11.051 3.847  -65,2

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 3.170 0,6 323 0  -100,0

Sachinvestitionen 6.461 1,2 1.317 1.307  -0,8

Baumaßnahmen 3.920 0,7 752 702  -6,6

Erwerb von beweglichen Sachen 2.453 0,4 550 596 +8,4

Grunderwerb 88 0,0 15 9  -40,0

Globalansätze 0 0,0 0 0 X

Ausgaben insgesamt¹ 556.617 100,0 163.533 155.326  -5,0

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

April 
2021

April 
2022

in Mio. Euro
Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Steuern 313.545 91,9 85.915 107.171 +24,7

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 277.795 81,5 79.391 96.825 +22,0

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge)

162.587 47,7 45.105 50.495 +11,9

davon:

Lohnsteuer 92.671 27,2 27.124 30.326 +11,8

Veranlagte Einkommensteuer 30.746 9,0 7.710 9.122 +18,3

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 13.695 4,0 2.751 3.317 +20,6

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 4.413 1,3 1.793 1.529  -14,7

Körperschaftsteuer 21.062 6,2 5.726 6.200 +8,3

Steuern vom Umsatz 113.126 33,2 33.854 45.709 +35,0

Gewerbesteuerumlage 2.082 0,6 432 622 +44,0

Energiesteuer 37.120 10,9 6.550 7.229 +10,4

Tabaksteuer 14.733 4,3 4.051 3.574  -11,8

Solidaritätszuschlag 11.028 3,2 3.663 3.471  -5,2

Versicherungsteuer 14.980 4,4 7.791 8.117 +4,2

Stromsteuer 6.691 2,0 2.270 2.376 +4,7

Kraftfahrzeugsteuer 9.546 2,8 3.386 3.397 +0,3

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.084 0,6 530 678 +27,9

Kaffeesteuer 1.058 0,3 361 374 +3,6

Luftverkehrsteuer 566 0,2 95 219 +130,5

Schaumweinsteuer und Zwischenerzeugnissteuer 363 0,1 98 122 +24,5

Sonstige Bundessteuern 2 0,0 1 1 +0,0

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 800 X 0 0 X

Ergänzungszuweisungen an Länder 10.071 X 2.302 2.415 +4,9

BNE-Eigenmittel der EU 28.683 X 12.822 9.549  -25,5

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 4.416 X 1.811 1.580  -12,8

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 9.458 X 3.089 3.420 +10,7

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und Lkw-Maut 8.992 X 2.248 2.248 +0,0

Sonstige Einnahmen 27.472 8,1 6.983 7.448 +6,7

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 5.342 1,6 1.072 1.204 +12,3

Zinseinnahmen 346 0,1 101 164 +62,4

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, 
Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen

1.304 0,4 350 365 +4,3

Einnahmen insgesamt¹ 341.017 100,0 92.898 114.619 +23,4

1 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kernhaushalte der Länder bis 
einschließlich März 2022

Der Finanzierungssaldo der Ländergesamtheit fällt 
am Ende des Berichtszeitraums erheblich günstiger 
aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Er 
betrug Ende März etwa 11,0 Mrd. Euro und verbes-
serte sich im Vergleich zum Vorjahreswert um rund 
16,3  Mrd.  Euro. Die Verbesserungen wurden im 
Wesentlichen durch die gegenüber dem Vorjahr si-
gnifikant gestiegenen Steuereinnahmen (24,8 Pro-
zent) getragen. Die Einnahmen nahmen aufgrund 

der starken Steuereinnahmen um 15,5  Prozent 
deutlich zu, während die Ausgaben der Länder im 
Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 0,6 Prozent 
stiegen.

Die Einnahmen und Ausgaben der Länder bis ein-
schließlich März  2022 sind im statistischen An-
hang der Online-Version des Monatsberichts 
(www.bmf-monatsbericht.de) aufgeführt.

Entwicklung der Länderhaushalte bis März 2022 –  Länder insgesamt
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis März 2022 – Flächenländer 
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis März 2022 –  Stadtstaaten
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen

Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finan-
zierung des Bundeshaushalts und der Sonderver-
mögen des Bundes. Sondervermögen werden un-
terschieden in solche Sondervermögen, die über 
den Bundeshaushalt oder andere Einnahmen mit-
finanziert werden, und Sondervermögen mit eige-
ner Kreditermächtigung (Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF), Investitions- und Tilgungsfonds (ITF) so-
wie Restrukturierungsfonds (RSF)). Der RSF wird 
nachfolgend nicht mit aufgeführt, da zu den be-
trachteten Stichtagen keine Kreditaufnahme vor-
gelegen hat. Die Kreditaufnahme für die Sonder-
vermögen FMS und WSF dient dabei zum einen 
der Finanzierung von Aufwendungen für Stabili-
sierungsmaßnahmen gemäß §  9 Abs.  1 Stabilisie-
rungsfondsgesetz (StFG) oder der Rekapitalisierung 
von Unternehmen gemäß §  22  StFG. Zum ande-
ren nimmt der Bund für FMS und WSF auch Kre-
dite auf, die gemäß § 9 Abs. 5 und § 23 StFG dann 
als konditionsgleiche Darlehen an Anstalten des 
öffentlichen Rechts durchgeleitet werden. Die Auf-
nahme dieser Kredite über den Bund dient der 
Kostenersparnis.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

 ● erst auf die gesamte Kreditaufnahme des 
Bundes,

 ● dann auf die Kreditaufnahme beziehungs-
weise Verschuldung des Bundeshaushalts und 
der mitfinanzierten Sondervermögen sowie 
von FMS, WSF und ITF ohne Finanzierung von 
Darlehen für Anstalten des öffentlichen Rechts 
und

 ● anschließend auf die Kreditaufnahme für FMS 
und WSF zur Finanzierung von an Anstalten 
des öffentlichen Rechts durchzuleitende Dar-
lehen (im Folgenden „Darlehensfinanzierung“).

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte am 31. Dezember 2021 Kredite in 
Höhe von 1.438,4  Mrd.  Euro aufgenommen. Die-
ser Bestand erhöhte sich zum 30.  April  2022 auf 
1.464,6 Mrd. Euro. Der Anstieg der Kreditaufnahme 
um 26,2 Mrd. Euro ging auf den Finanzierungsbe-
darf des Bundes für den Haushalt und die Sonder-
vermögen einschließlich Darlehensfinanzierung 
zurück. Wie bereits in den Jahren  2020 und  2021 
wird auch die Kreditaufnahme im Jahr  2022 im 
Vergleich zu früheren Jahren erhöht sein. Dies liegt 
u. a. daran, dass ein großer Teil des zusätzlichen 
pandemiebedingten Kreditbedarfs der Jahre  2020 
und 2021 über Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten 
finanziert wurde, die nunmehr fällig werden und 
refinanziert werden müssen. Der Bund beabsichtigt, 
das hohe ausstehende Volumen dieser kurzlaufen-
den Wertpapiere mittelfristig sukzessive abzubauen.

Der Anstieg des Bestands der Kreditaufnahme ge-
genüber dem 31.  Dezember  2021 resultierte aus 
neuen Aufnahmen im Volumen von 161,3 Mrd. Euro, 
denen wiederum Fälligkeiten im Volumen von 
135,1 Mrd. Euro gegenüberstanden. Bis zum 30. Ap-
ril 2022 wurden für die Verzinsung aller auch in frü-
heren Jahren aufgenommenen bestehenden Kredite 
saldiert 5,2 Mrd. Euro aufgewendet.

Im April 2022 wurden 35,1 Mrd. Euro an Bundes-
wertpapieren emittiert. Der Schwerpunkt lag mit 
34,5 Mrd. Euro bei den konventionellen Bundeswert-
papieren. Sie verteilten sich auf 1,0 Mrd. Euro 30-jäh-
rige Bundesanleihen, 6,0 Mrd. Euro 10-jährige Bun-
desanleihen1, 4,0  Mrd.  Euro Bundesobligationen, 

1 In diesem Bericht werden die im Jahr 2020 eingeführten 
7- und 15-jährigen Bundesanleihen zu den 10-jährigen 
Bundesanleihen gezählt. Seit dem Jahr 2022 werden keine 
7-jährigen Anleihen mehr begeben.
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5,5  Mrd.  Euro Bundesschatzanweisungen und 
18,0  Mrd.  Euro Unverzinsliche Schatzanweisun-
gen des Bundes. In inflationsindexierten Bundes-
wertpapieren wurden 0,6  Mrd.  Euro begeben. Im 
April  2022 wurden keine Grünen Bundeswertpa-
piere begeben.

Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswert-
papieren verringerten sich im April  2022 um 
4,3  Mrd.  Euro auf 147,0  Mrd.  Euro. Die Verände-
rung resultierte im Wesentlichen aus Sekundär-
marktverkäufen in Höhe von 14,7 Mrd. Euro, denen 
Käufe in Höhe von 4,2  Mrd.  Euro und die Erhö-
hung von Eigenbeständen durch bei Emission zu-
rückbehaltene Emissionsanteile um 6,3 Mrd. Euro 
gegenüberstanden.

Am 30. April 2022 entfielen 93,7 Prozent der Kredit-
aufnahmen auf die Kreditaufnahme des Bundes für 
Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfi-
nanzierung, 6,3  Prozent der Kreditaufnahme ent-
fielen auf die Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der Kredit auf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sonder vermögen ohne 
Darlehens finanzierung)

Im April  2022 wurden für den Bund (Haushalt 
und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzie-
rung) 38,9  Mrd.  Euro an Krediten aufgenommen. 
Gleichzeitig wurden 41,5 Mrd. Euro fällige Kredite 
getilgt. Für die Verzinsung der Kredite des Bun-
des (Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung) wurden im April  2022 saldiert 
3,6 Mrd. Euro aufgewendet.

Am 30.  April  2022 betrug der Bestand der Kredit-
aufnahme des Bundes (Haushalt und Sonderver-
mögen ohne Darlehensfinanzierung) insgesamt 
1.371,7 Mrd. Euro. Damit erhöhte sich dieser gegen-
über dem 31.  Dezember  2021 um 23,8  Mrd.  Euro. 
Mit 23,7  Mrd.  Euro entfiel fast die gesamte Erhö-
hung im bisherigen Jahresverlauf auf den Bun-
deshaushalt, dessen Bestand auf 1.330,2 Mrd. Euro 

anstieg. Per 30. April 2022 betrug der Bestand der 
Kreditaufnahme für den ITF gerundet unverändert 
16,1  Mrd.  Euro. Der Bestand der Kreditaufnahme 
des FMS für Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 
Abs.  1  StFG betrug zu diesem Stichtag gerundet 
ebenfalls unverändert 22,7 Mrd. Euro. Auch der Be-
stand der Kreditaufnahme des WSF für Kredite für 
Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß §  22  StFG 
betrug gerundet unverändert 2,7 Mrd. Euro.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung

Seit dem Jahr 2019 werden für den FMS Kredite zur 
Refinanzierung von an die FMS Wertmanagement 
durchzuleitende Darlehen gemäß §  9 Abs.  5  StFG 
aufgenommen. In ähnlicher Weise erfolgt seit dem 
Jahr  2020 eine Kreditaufnahme für den WSF zur 
Gewährung von Darlehen an die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau zur Finanzierung von Krisenmaß-
nahmen gemäß §  23  StFG. Im April  2022 wurden 
für den FMS zu diesem Zweck 0,5 Mrd. Euro neue 
Kredite aufgenommen, es wurden keine Kredite 
fällig. Der Bestand von 55,0 Mrd. Euro am 31. De-
zember  2021 erhöhte sich bis zum 30.  April  2022 
um insgesamt 4,5 Mrd. Euro auf 59,5 Mrd. Euro. Zur 
Darlehensfinanzierung für den WSF wurden im 
April 2022 keine Kredite aufgenommen und keine 
Kredite getilgt. Der Bestand von 35,4 Mrd. Euro am 
31. Dezember 2021 hat sich bis zum 30. April 2022 
durch Veränderungen im Januar und März um ins-
gesamt 2,0  Mrd.  Euro verringert und beträgt per 
30. April 2022 damit 33,4 Mrd. Euro. Seit Jahresbe-
ginn stieg der Bestand der Kredite zur Darlehensfi-
nanzierung insgesamt auf 92,9 Mrd. Euro.

Weitere Einzelheiten für den Monat April  2022 
können folgenden Tabellen entnommen werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes,

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung),
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Kreditaufnahme des Bundes - Bestand und laufendes Jahr
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Kreditaufnahme des Bundes – Bestand per 30. April 2022 

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung,

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigen-
bestände an Bundeswertpapieren.

Im statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts sind zusätzlich die drei erstge-
nannten Tabellen mit Daten für den bisherigen 
Jahresverlauf, die nach Restlaufzeitklassen grup-
pierte Kreditaufnahme des Bundes sowie die mo-
natliche Historie zur Kreditaufnahme, dem Bedarf 
der Kreditaufnahme, Tilgungen und Zinsen für die 
Kreditaufnahme enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes  – 
Bestand und laufendes Jahr“ zeigt die Vertei-
lung der Kreditaufnahme auf die Finanzierungs-
instrumente, sowohl für die bisherige Aufnahme 
im Jahr  2022 als auch für den gesamten Be-
stand per 30.  April  2022. Den größten Anteil der 

Kreditaufnahme im bisherigen Jahresverlauf 
machten mit 69,0  Mrd.  Euro beziehungsweise 
42,8  Prozent die (teils unterjährig fälligen) Unver-
zinslichen Schatzanweisungen des Bundes aus, 
gefolgt von den 10-jährigen Bundesanleihen mit 
28,7  Mrd.  Euro beziehungsweise 17,8  Prozent. Zu 
diesem Segment werden hier auch die im Jahr 2020 
neu eingeführten 7- und 15-jährigen Bundesanlei-
hen gezählt. Per 30. April 2022 waren über 99 Pro-
zent des Bestands der Kreditaufnahmen des Bun-
des in Form von Inhaberschuldverschreibungen 
verbrieft, bei denen die konkreten Gläubiger dem 
Bund nicht bekannt sind.

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalen-
der nachgelesen werden.2 Auf der Internetseite 

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047

http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047
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der Bundesrepublik Deutschland  – Finanzagen-
tur  GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.3

3 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im April 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. März 2022 April  April 30. April 2022 April April 

Insgesamt 1.466.774 39.367 -41.500 1.464.641 -2.133 -3.628

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.332.685 38.966 -41.500 1.330.152 -2.534 -3.613

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.734 -10 - 22.724 -10 -

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

59.000 500 - 59.500 500 -16

Investitions- und Tilgungsfonds 16.111 10 - 16.121 10 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen  
gemäß § 22 StFG)

2.844 -99 - 2.745 -99 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

33.400 - - 33.400 - -

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.364.943 38.627 -41.450 1.362.120 -2.824 575

30-jährige Bundesanleihen 290.533 2.305 - 292.837 2.305 931

10-jährige Bundesanleihen 620.747 7.148 - 627.896 7.148 -309

Bundesobligationen 204.534 4.390 -20.316 188.608 -15.926 -110

Bundesschatzanweisungen 108.702 5.615 - 114.317 5.615 -13

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

140.427 19.169 -21.134 138.462 -1.965 76

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 67.776 740 - 68.517 740 -4.177

Grüne Bundeswertpapiere 23.961 - - 23.961 - -

Schuldscheindarlehen 5.620 - -50 5.570 -50 -27

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im April 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. März 2022  April  April 30. April 2022 April April 

Insgesamt 1.374.374 38.867 -41.500 1.371.741 -2.633 -3.613

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.332.685 38.966 -41.500 1.330.152 -2.534 -3.613

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen 
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.734 -10 - 22.724 -10 -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.111 10 - 16.121 10 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

2.844 -99 - 2.745 -99 -

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.272.543 38.127 -41.450 1.269.220 -3.324 591

30-jährige Bundesanleihen 290.533 2.305 - 292.837 2.305 931

10-jährige Bundesanleihen 590.747 7.148 - 597.896 7.148 -309

Bundesobligationen 169.234 3.890 -20.316 152.808 -16.426 -95

Bundesschatzanweisungen 81.602 5.615 - 87.217 5.615 -13

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

140.427 19.169 -21.134 138.462 -1.965 76

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 67.776 740 - 68.517 740 -4.177

Grüne Bundeswertpapiere 23.961 - - 23.961 - -

Schuldscheindarlehen 5.620 - -50 5.570 -50 -27

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung 
inflationsindexierter Bundeswertpapiere

7.809 8.601 792 -

Rücklagen gemäß 
Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz 
(SchlussFinG)

4.411 8.768 4.357 -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten 
Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres 
(§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

 
31. März 2022  April  April 30. April 2022 April April 

Insgesamt 92.400 500 - 92.900 500 -16

Gliederung nach Verwendung

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Abwicklungsanstalten  
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

59.000 500 - 59.500 500 -16

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

33.400 - - 33.400 - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.  
Das BMF ist nach § 9 Abs. 5 StFG ermächtigt, für den FMS Kredite bis zu 60 Mrd. Euro aufzunehmen, damit nach § 8 Abs. 10 StFG 
der FMS Darlehen an Abwicklungsanstalten zur Refinanzierung der von diesen übernommenen Vermögensgegenständen gewähren 
kann. Diese Kreditaufnahme ist für die Verschuldung insgesamt neutral, weil sie die bei Abwicklungsanstalten sonst notwendige 
Kreditaufnahme am Markt ersetzt. Sie erhöht jedoch die Verschuldung in Bundeswertpapieren. 
Das BMF ist nach § 24 Abs. 1 i. V. m. § 23 StFG ermächtigt, für den WSF zum Zwecke der Darlehensgewährung Kredite in Höhe von bis 
zu 100 Mrd. Euro aufzunehmen. Nach § 23 StFG kann der WSF der KfW Darlehen zur Refinanzierung der ihr von der Bundesregierung als 
Reaktion auf die sogenannte Corona-Krise zugewiesenen Sonderprogramme gewähren. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung im April 2022 
in Mio. Euro

Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigenbestände an Bundeswertpapieren im April 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Zunahme Abnahme Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo)

31. März 2022  April April 30. April 2022 April 

Umlaufvolumen insgesamt 1.607.100 35.100 -41.500 1.600.700 -6.400

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.509.000 34.500 -41.500 1.502.000 -7.000

30-jährige Bundesanleihen 333.500 1.000 - 334.500 1.000

10-jährige Bundesanleihen 680.000 6.000 - 686.000 6.000

Bundesobligationen 229.000 4.000 -20.500 212.500 -16.500

Bundesschatzanweisungen 121.000 5.500 - 126.500 5.500

Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes 
(inklusive Kassenemissionen)

145.500 18.000 -21.000 142.500 -3.000

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 72.600 600 - 73.200 600

30-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes 11.600 100 - 11.700 100

10-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes 61.000 500 - 61.500 500

Grüne Bundeswertpapiere 25.500 - - 25.500 -

30-jährige Grüne Bundesanleihen 6.000 - - 6.000 -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 14.500 - - 14.500 -

Grüne Bundesobligationen 5.000 - - 5.000 -

Eigenbestände -151.338 - - -147.002 4.336

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Rückblick auf die Sitzungen 
der Eurogruppe am 
4. April 2022 und des ECOFIN-
Rats am 5. April 2022

Die Schwerpunkte der Eurogruppe am 4. April 2022 
sowie des Frühstücks und ECOFIN-Rats am 
5.  April  2022 lagen auf den wirtschaftlichen und 
finanziellen Auswirkungen des Kriegs in der 
Ukraine und den damit verbundenen politischen 
Herausforderungen.

Der ECOFIN begann mit einer knapp halbstündi-
gen Zuschaltung des ukrainischen Finanzministers 
Serhiy Marchenko zu den Auswirkungen des Kriegs 
auf die Wirtschaft und das Finanzwesen der Ukra-
ine. Drei Viertel des Bruttoinlandsprodukts seien 
verloren gegangen und 64  Prozent der Erwerbs-
tätigen könnten nicht mehr ihrer Arbeit nachge-
hen. Die Einnahmen seien stark zurückgegangen 
und die Höhe der Haushaltslücke werde mit jedem 
Kriegstag größer. Fast 10  Prozent der weltweiten 
Getreidelieferungen entfalle auf die Ukraine; sollte 
es bis Mai nicht zur Aussaat kommen, hätte dies ka-
tastrophale Auswirkungen, auch auf die Europäi-
sche Union (EU). Gleichwohl habe die Wirtschafts-
tätigkeit wieder zugenommen und die Regierung 
arbeite an einem Wiederaufbauplan; das Finanz-
system habe trotz des Krieges am Laufen gehalten 
werden können, benötige aber weiterhin und auch 
nach dem Krieg Stabilität.

Für die Makrofinanzhilfe der  EU in Höhe von 
1,2 Mrd. Euro sei die Ukraine daher sehr dankbar. 
Die Ukraine wäre insbesondere dankbar für eine 
mehrjährige Fazilität zur Unterstützung. Die Ukra-
ine danke ebenso für die verabschiedeten Sank-
tionen; bei der tatsächlichen Umsetzung gebe es 
Unterschiede je nach Beziehung zu Russland. Die 
russischen Gräueltaten zeigten, dass die Sanktio-
nen nicht ausreichten; weitere Sanktionen seien 
alternativlos.

Im Beisein des ukrainischen Finanzministers be-
kräftigte der französische Vorsitz Bruno Le Maire 
für den Rat die uneingeschränkte Solidarität mit 
der ukrainischen Bevölkerung und drückte die Be-
reitschaft des Rats aus, auf Basis eines Vorschlags 
der Europäischen Kommission die Sanktionen aus-
zuweiten. Es würden alle Vorschläge geprüft wer-
den. Die EU stehe der Ukraine zur Seite.

Das angesprochene fünfte EU-Sanktionspaket mit 
weiteren, schärferen Sanktionen wurde von der 
Europäischen Kommission noch am gleichen Tag 
vorgeschlagen.1

Der Austausch in der Eurogruppe hinsichtlich der 
Ukraine konzentrierte sich auf die makroökono-
mischen Aspekte und wirtschaftlichen Auswirkun-
gen. Die Europäische Kommission berichtete von 
einem schwierigen und unsicheren makroökono-
mischen Umfeld. Die  EU beantworte eine militä-
rische Aggression mit ökonomischen Mitteln; es 
bedürfe eines agilen und koordinierten Ansatzes. 
Lieferketten gelte es umzuorganisieren. Die Präsi-
dentin der Europäischen Zentralbank (EZB) Chris-
tine Lagarde sprach an, dass das Inflationsgesche-
hen insbesondere durch gestiegene Energiepreise 
nun vom Ukrainekrieg beeinflusst sei. Lohngesche-
hen und Zweitrundeneffekte seien genauestens zu 
beobachten.

Der Austausch der Mitgliedstaaten konzentrierte 
sich auf folgende Punkte: Es bestehe weiterhin eine 
hohe Unsicherheit; der Krieg habe nun Einfluss 
auf das Leben in Europa. Vor dem Hintergrund der 
starken wirtschaftlichen Erholung von der Coro-
na-Pandemie werde für viele Volkswirtschaften 
im Jahr  2022 jedoch weiterhin ein positives Wirt-
schaftswachstum erwartet. Viele Mitgliedstaa-
ten zeigten sich besorgt über Vertrauensverluste, 
die Inflation, insbesondere die Energiepreise, 

1 Siehe hier: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/statement_22_2281
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Lieferkettenprobleme und wachsende Staatsschul-
den. Auf Ebene der Mitgliedstaaten werde gezielte 
nationale Unterstützung bereitgestellt; einige Mi-
nisterinnen und Minister betonten, dass nicht alles 
kompensiert werden könne. Es bestand Einverneh-
men darüber, dass weiterhin eine enge europäi-
sche Koordinierung zentral sei. Auch wurde die Be-
deutung privater und öffentlicher Investitionen 
angesprochen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner betonte 
in seinen Interventionen mit Blick auf die Sankti-
onen die Bedeutung eines strategischen Ansatzes: 
Unterschiedliche Abhängigkeiten müssten separat 
betrachtet werden. Sanktionen müssten nachhal-
tig sein, d.  h. langfristig aufrechterhalten werden 
können. Ziel sei es, schnellstmöglich unabhängig 
zu werden von russischen Energieimporten. Nicht 
bei jedem Aspekt gehe dies im selben Tempo. Ziel-
gerichtete temporäre Unterstützung für besonders 
vulnerable Haushalte und das Abwehren von Exis-
tenzgefährdung von Unternehmen sei essenziell. 
Wichtig seien auch eine beschleunigte Transfor-
mation und Modernisierung der Wirtschaftsstruk-
turen insbesondere über private Investitionen.

Auch beim ECOFIN lag der Schwerpunkt auf der 
Ukraine: Die Europäische Kommission sagte der 
Ukraine weitere Unterstützung zu. Sie bestätigte als 
nächste konkrete Schritte eine langfristige Makro-
finanzhilfe für die Ukraine und die Umsetzung des 
Solidaritäts-Treuhandfonds. Einvernehmlich mit 
der EZB ging die Kommission bezüglich der Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft und Finanzen der EU 
von bleibender Unsicherheit, geringerem Wachs-
tum und höherer Inflation aus. Die Kommission 
werde einen nach Mitgliedstaaten differenzierten 
„vulnerability index“ erarbeiten und ihre haushalts-
politischen Leitlinien für das Jahr 2023 im Zusam-
menhang mit dem Frühjahrspaket überarbeiten.

In der Aussprache erläuterten die Mitgliedstaa-
ten die auf nationaler Ebene ergriffenen Maß-
nahmen; so sprachen sich Mitgliedstaaten 
mehrheitlich für weitere Sanktionen und die Ko-
ordinierung nationaler Ausgleichsmaßnahmen 
gegen die steigenden Energiepreise aus. Erneut 

standen die Auswirkungen der Krise in den Mit-
gliedstaaten, insbesondere durch gestiegene Preise, 
im Mittelpunkt der Diskussion. Wie auch Deutsch-
land zuvor unterstrich eine Reihe von Mitglied-
staaten, dass sie vor dem Hintergrund der Natur der 
Krise auf gezielte und temporäre nationale Unter-
stützungsmaßnahmen setzten.

Eurogruppe

Des Weiteren standen auf der Tagesordnung der 
Eurogruppe am 4.  April folgende Punkte: Abwä-
gungsentscheidungen im Zusammenhang mit 
dem Schutz der finanziellen Privatsphäre bei der 
Nutzung eines digitalen Euros sowie Entwicklun-
gen auf dem Wohnungsmarkt im Euroraum und 
politische Implikationen. Ferner wurde die Euro-
gruppe im Bankenunionsformat über den aktuel-
len Stand der Bankenunion, einschließlich operati-
ver Aspekte, informiert.

Die Eurogruppe tauschte sich zu Abwägungsent-
scheidungen im Zusammenhang mit dem Schutz 
der finanziellen Privatsphäre bei der Nutzung ei-
nes digitalen Euros aus, einschließlich des Zusam-
menspiels mit Vorgaben aus dem Bereich der Geld-
wäsche. Ob ein digitaler Euro eingeführt und wie 
er konkret ausgestaltet wird, ist weiterhin offen. 
Die EZB führte aus, dass eine vollständig anonyme 
Währung keinen Schutz vor einer missbräuchli-
chen Verwendung biete. Vorstellbar sei, den Um-
gang mit Nutzungsdaten vergleichbar dem beste-
henden elektronischen Zahlungsverkehr zu lösen. 
Die Kommission ergänzte, dass ein digitaler Euro 
das Bargeld nicht vollständig nachbilden könne. 
Im Zentrum der Diskussion stand die Frage der 
Privatsphäre: Während einige Ministerinnen und 
Minister die Bedeutung der Privatsphäre beton-
ten, stellten andere auf Bekämpfung der Geldwä-
sche und der Terrorismusfinanzierung ab. Bundes-
finanzminister Christian Lindner erläuterte, dass 
ein digitaler Euro von Beginn an breites Vertrauen 
in der Bevölkerung genießen müsse. Die Akzep-
tanz eines digitalen Euros hänge mit davon ab, in 
welchem Maße er die finanzielle Privatsphäre re-
spektiere. Anonymität sei bei Nutzung für kleine 

78



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

79

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Monatsbericht des BMF 
Mai 2022

Transaktionen wichtig. Der digitale Euro könne 
und solle das Bargeld nicht ersetzen, sondern nur 
ergänzen.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Entwicklungen 
auf dem Wohnungsmarkt im Euro-Währungsge-
biet und politische Implikationen“ führte die Eu-
rogruppe eine facettenreiche Diskussion zu den 
Herausforderungen steigender Immobilienpreise. 
Die Kommission führte an, dass dies eine EU-über-
greifende Problematik sei, aber dass die Woh-
nungsmärkte in den Mitgliedstaaten teilweise 
sehr unterschiedlich seien. Neben Problemen auf 
der Angebotsseite und energetischen Aspekten 
wurde von den Finanzministerinnen und Finanz-
ministern auch die Bedeutung des makroökono-
mischen Umfelds, insbesondere der Geldpolitik, 
angesprochen.

Auch hatte die Eurogruppe im Bankenunionsfor-
mat – d. h. Euroländer gemeinsam mit Kroatien und 
Bulgarien – den Vorsitzenden des Aufsichtsgremi-
ums der EZB Andrea Enria und die Vorsitzende des 
Einheitlichen Abwicklungsausschusses Elke König 
eingeladen, um sich über ihre jüngsten Aktivitäten 
und ihre Einschätzung der Herausforderungen für 
den Finanzsektor zu informieren. Neben der Lage 
im Bankensystem im geopolitischen Kontext wur-
den auch die jüngsten Abwicklungsfälle angespro-
chen, wie die gute und effektive Abwicklung der 
Sberbank Europe. Der Einfluss des Kriegs auf die 
Finanzmärkte sei bislang begrenzt, jedoch ein en-
ges Monitoring erforderlich; Risiken von Cyber-At-
tacken hätten sich noch nicht materialisiert. Beide 
äußerten abschließend die allgemeine Forderung 
nach Fortschritten bei der Bankenunion, unter-
stützt von der Europäischen Kommission. Die von 
den jüngsten Abwicklungen betroffenen Mitglied-
staaten sprachen den beteiligten Institutionen ih-
ren Dank aus.

ECOFIN-Rat

Bei dem Treffen der ECOFIN-Ministerin-
nen und -Minister am 5.  April standen u.  a. fol-
gende Punkte auf der Tagesordnung: Europäische 

Finanzarchitektur für Entwicklung (Fokus auf 
Ukra ine), die Vorbereitung des G20-Treffens der 
Finanzministerinnen und -minister und Zentral-
bankpräsidentinnen und -präsidenten und der 
Frühjahrstagung des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) sowie die Richtlinie zur globalen effek-
tiven Mindestbesteuerung multinationaler Unter-
nehmen in der EU.

Zunächst berichteten die Kommission, die Euro-
päische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
und die Europäische Investitionsbank (EIB) von ih-
rer Zusammenarbeit im Rahmen der europäischen 
Finanzarchitektur für Entwicklung. Sie gingen da-
bei auch auf die in diesem Rahmen bereits unter-
nommenen Unterstützungsmaßnahmen für die 
Ukraine ein und benannten darüber hinaus noch 
anzugehende Maßnahmen, etwa die Mobilisierung 
internationaler Geber. Aus Sicht der drei Institutio-
nen laufe die Zusammenarbeit erfolgreich.

Hinsichtlich der Reaktionsmaßnahmen der EIB 
für die Ukraine berichtete der Exekutiv-Vizeprä-
sident der Kommission Valdis Dombrovskis, dass 
688  Mio.  Euro aus zwei existierenden EU-garan-
tierten Darlehensverträgen ausbezahlt worden 
seien. Zudem gäbe es eine Makrofinanzhilfe (in 
Form von Darlehen) für die Ukraine in Höhe von 
1,2  Mrd.  Euro. Es gab keinen Meinungsaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten.

Des Weiteren wurde das G20-Treffen der Finanz-
ministerinnen und -minister und der Notenbank-
gouverneurinnen und -gouverneure sowie die 
IWF-Frühjahrstagung vorbereitet. Die französische 
Präsidentschaft wies auf die Bedeutung der multi-
lateralen Zusammenarbeit hin und adressierte die 
Frage der russischen Teilnahme an den G20- und 
IWF-Frühjahrstreffen. Die französische Präsident-
schaft schlussfolgerte die Annahme der Erklärung 
der EU für das International Monetary and Finance 
Committee und der „Terms of Reference“ der  EU 
für das G20-Treffen.

Der Versuch der französischen Ratspräsidentschaft, 
eine Einigung zur globalen effektiven Mindestbe-
steuerung zu erreichen, scheiterte erneut. Ziel des 
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Richtlinienentwurfs zur Umsetzung der globa-
len effektiven Mindestbesteuerung ist es, die breite 
Unterstützung der EU für die internationale Eini-
gung zum Zwei-Säulen-Projekt durch eine zeit-
nahe und vollständige Umsetzung der Regelungen 
innerhalb der EU zu bekräftigen, da der OECD-Im-
plementierungsplan die Umsetzung beider Säulen 
bereits für das Jahr 2023 vorsieht. Im Anschluss an 
die Veröffentlichung der OECD-Musterregelungen 
zur Umsetzung der globalen effektiven Mindest-
besteuerung unter Säule  2 hatte die Europäische 
Kommission am 22.  Dezember  2021 einen Richt-
linienvorschlag zu deren EU-weiter Umsetzung 
vorgelegt.

Die französische Präsidentschaft ging einleitend 
auf die historische Entwicklung des Dossiers ein 
und unterstrich, dass der vorliegende Kompro-
missentwurf die OECD-Lösung umsetze. Die letz-
ten technischen Schwierigkeiten seien seit dem 
ECOFIN-Rat vom 15. März 2022 ausgeräumt wor-
den. Die Europäische Kommission führte an, 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs gebe eine juristische Verknüpfung zwischen 

Säule  1 und Säule  2 nicht her. Zunächst ergriffen 
die Mitgliedstaaten das Wort, die beim ECOFIN-Rat 
im März 2022 noch nicht hatten zustimmen kön-
nen: Sowohl Estland als auch Schweden und Malta 
stimmten dem aktuellen Kompromissvorschlag zu. 
Estland hatte unerwartet in der vorangegangenen 
Woche auf Botschafterebene Bedenken aufgewor-
fen. Die weiteren wortnehmenden Mitgliedstaaten 
unterstützten ebenfalls den Kompromisstext. Bun-
desfinanzminister Christian Lindner betonte, dass 
eine Übergangsphase akzeptiert werden könne, die 
es Staaten mit wenigen Konzernspitzeneinheiten 
erlaube, die Regel später einzuführen. Daher sei es 
im Sinne aller Mitgliedstaaten, dem Text jetzt zu-
zustimmen. Polen konnte dem Entwurf weiterhin 
nicht zustimmen: Eine Trennung und somit ge-
sonderte Annahme von Säule 1 und Säule 2 könne 
nicht akzeptiert werden. Die juristische Verknüp-
fung beider Säulen sei aus polnischer Sicht not-
wendig. Auch auf nochmalige Nachfrage der fran-
zösischen Präsidentschaft blieb Polen bei seiner 
Position. Die französische Präsidentschaft wird 
weiterhin auf einen zeitnahen Abschluss des Dos-
siers hinarbeiten.
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Termine
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Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

Datum Veranstaltung

23./24. Mai 2022 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

16./17. Juni 2022 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg

11./12. Juli 2022 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

15./16. Juli 2022 Treffen der G20-Finanzministerinnen und -minister und -Notenbankgouverneurinnen und 
-gouverneure in Jakarta, Indonesien

22./23. August 2022 Treffen der deutschsprachigen Finanzministerin und Finanzminister in der Schweiz

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen Termin und Format der Treffen erst kurz vorher fest.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Datum Veranstaltung

16. März 2022 Kabinettsbeschluss zu den Eckwerten für Regierungsentwurf 2023 und Finanzplan bis 2026

10. bis 12. Mai 2022 Steuerschätzung

22. Juni 2022 Kabinettsbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2023 und Finanzplan bis 2026

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2023  
und des Finanzplans bis 2026
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Publikationen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

Juni 2022 Mai 2022 21. Juni 2022

Juli 2022 Juni 2022 21. Juli 2022

August 2022 Juli 2022 19. August 2022

September 2022 August 2022 22. September 2022

Oktober 2022 September 2022 20. Oktober 2022

November 2022 Oktober 2022 22. November 2022

Dezember 2022 November 2022 22. Dezember 2022

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Das BMF hat folgende Publikationen herausgegeben: 

Datensammlung zur Steuerpolitik 2022

Deutsches Stabilitätsprogramm 2022 (de/en)

Allokationsbericht Grüne Bundeswertpapiere 2021 (de/en)

Wiedergutmachung; Regelungen zur Entschädigung von NS-Unrecht (de/en)

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und der Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung 

Kreditaufnahme des Bundes

Nach dem Haus halts ge setz über nom me ne Gewährleistungen

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Haushalt Bund

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2015 bis 2021

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

Haushaltsquerschnitt: Glie de rung der Aus ga ben nach Aus ga be grup pen und Funk tio nen

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2021

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF-
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.

86

 

Übersichten zur 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-03-entwicklung-refinanzierung-der-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2020 bis 2021

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder

Vergleich der Finanzierungssalden je Einwohner 2021/2022

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der Länder

Die Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
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Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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